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EINFÜHRUNG 

1 Vorwort zur Beschulung in Berufsgruppen 

Der vorliegende Lehrplan zeigt die Möglichkeit einer gemeinsamen Beschulung 
der Berufe Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/-in sowie Pharmazeutisch-
kaufmännische/r Angestellte/r auf. Werden nur Kaufleute im Einzelhandel mit 
Verkäufern beschult, sind dem Unterricht die Lehrplanrichtlinien für diese Berufe 
zugrunde zu legen (Az. VI.4-BS9414.K5-1/2/5). Ein Wechsel von Schülerinnen 
und Schülern zwischen gemeinsamer Beschulung und Fachklassenbeschulung 
ist auf Basis des vorliegenden Lehrplans in der Regel möglich. 
 
Die gemeinsame Beschulung in Berufsgruppen ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern einen Einblick in verwandte Ausbildungsberufe und fördert eine Öffnung 
der Ausbildung im Sinne des lebenslangen Lernens und der Berücksichtigung von 
wechselnden Berufslaufbahnen.  
 
Der Lehrplan für die gemeinsame Beschulung in der Berufsgruppe Handel und 
Verkauf beachten das Berufsprinzip durch berufsspezifisch geteilte Intensivie-
rungsstunden und Binnendifferenzierungen. Die innere Differenzierung erfolgt in 
der Regel durch Gruppenbildung und differenzierte Aufgabenstellungen. Somit 
wird die entsprechende fachliche Tiefe ermöglicht.  

Auch bei der gemeinsamen Beschulung stellt der Lehrplan sicher, dass das Bil-
dungsziel der jeweiligen Ausbildungsberufe erreicht wird. Die fachliche Tiefe wird 
auch bei gemeinsamer Beschulung gewährleistet. Grundsätzlich soll die gemein-
same Beschulung während der gesamten Ausbildungszeit beibehalten werden.  
 
 

2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule 

Die Berufsschule hat gemäß Art. 11 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) die Aufgabe, den Schülerinnen und 
Schülern berufliche und allgemein bildende Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. Die Berufs-
schule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen dabei in der dualen Berufsausbildung 
einen gemeinsamen Bildungsauftrag.  
 
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender berufsbezo-
gener und berufsübergreifender Handlungskompetenz zu fördern. Damit werden 
die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Beruf 
sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökono-
mischer und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich 
wandelnder Anforderungen, befähigt.  
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Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 
- zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 
- zum lebensbegleitenden Lernen, 
- zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das 

Zusammenwachsen Europas 
ein. 
 

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes 
Bildungsangebot gewährleisten, das 
- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung 

abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  
- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor 

dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen 
aller Schülerinnen und Schüler ermöglicht,  

- für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben 
und Gesellschaft sensibilisiert,  

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Be-
rufs- und Lebensplanung zu unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hin-
blick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 

 
 

3 Leitgedanken für den Unterricht an Berufsschulen 

Die Umsetzung kompetenz- und lernfeldorientierter Lehrpläne hat zum Ziel, die 
Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Unter Hand-
lungskompetenz wird hier die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in 
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht, 
sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten, verstanden.  
 
Ziel eines auf Handlungskompetenz ausgerichteten Unterrichts ist es, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Bereitschaft und Befähigung entwickeln, auf der 
Grundlage fachlichen Wissens und Könnens, Aufgaben und Probleme zielorien-
tiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis 
zu beurteilen (Fachkompetenz).  
Des Weiteren sind stets die Entwicklung ihrer Persönlichkeit sowie die Entfaltung 
ihrer individuellen Begabungen und Lebenspläne im Fokus des Unterrichts. Dabei 
werden Wertvorstellungen wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, 
Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein vermittelt und entspre-
chende Eigenschaften entwickelt (Selbstkompetenz).  
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Die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, 
Zuwendung und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit ande-
ren rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständi-
gen, müssen ebenfalls im Unterricht gefördert und unterstützt werden (Sozial-
kompetenz).  
Der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz als maßgebende Zielsetzung beruf-
licher Bildung bedingt auch, die mittelbaren Auswirkungen der weiter voranschrei-
tenden Digitalisierung im Unterricht zu berücksichtigen. Dabei sind die Kompe-
tenzen im Umgang mit digitalen Medien als Querschnittskompetenzen zu betrach-
ten, die an Berufsschulen als integraler Bestandteil einer umfassenden Hand-
lungskompetenz erworben werden.  
 
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption, der auf die 
Vermittlung von Handlungskompetenz abzielt, orientiert sich vorrangig an hand-
lungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystemati-
schem Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Bei der Planung und Umset-
zung des Unterrichts sollte daher berücksichtigt werden, dass sich das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler in vollständigen Handlungen vollzieht, die möglichst 
selbst ausgeführt oder zumindest gedanklich nachvollzogen werden sollten. 
Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in 
Bezug auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Als didaktische Bezugspunkte 
für den Unterricht dienen Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam 
sind. 

 
 
4 Verbindlichkeit des Lehrplans 

Die Ziele und Inhalte des Lehrplans bilden zusammen mit den Prinzipien des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des Freistaa-
tes Bayern und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen die verbindliche Grundlage für den Unterricht und die Erziehungsar-
beit. Im Rahmen dieser Bindung trifft die Lehrkraft ihre Entscheidungen in päda-
gogischer Verantwortung. Der Lehrplan enthält keine methodischen Festlegungen 
für den Unterricht. 

Die Reihenfolge der Lernfelder des Lehrplans innerhalb einer Jahrgangsstufe ist 
nicht verbindlich, sie ergibt sich aus der gegenseitigen Absprache der Lehrkräfte 
zur Unterrichtsplanung. Die Zeitrichtwerte der Lernfelder sind als Orientierungshil-
fe gedacht. 

 
 
 
 
 
 
 



Einführung Berufsgruppe Handel und Verkauf  Gemeinsame Beschulung 
 

 Seite 7 

5 Ordnungsmittel und Stundentafeln 

Ordnungsmittel 

Dem Lehrplan liegen der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kaufmann im 
Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel, Verkäufer und Verkäuferin  Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 18.06.2004 i.d.F. vom16.09.2016  und die 
Verordnung über die Berufsausbildungen zum Verkäufer und zur Verkäuferin, 
zum Kaufmann im Einzelhandel und zur Kauffrau im Einzelhandel vom 13. März 
2017 (BGBl. I, Nr. 13, S. 458 ff.) sowie der Rahmenlehrplan für den Ausbildungs-
beruf Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter/Pharmazeutisch-kauf-
männische Angestellte  Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26. April 
2012  und die Verordnung über die Berufsausbildung zum Pharmazeutisch-
kaufmännischen Angestellten/zur Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten 
vom 03. Juli 2012 (BGBl. I, Nr. 31, S. 1456) zugrunde. 
 
Die Ausbildungsberufe Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel, Ver-
käufer/Verkäuferin sowie Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestell-
ter/Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte sind dem Berufsfeld Wirtschaft 
und Verwaltung zugeordnet. Die Ausbildungszeit für Verkäufer/Verkäuferin be-
trägt 2 Jahre, für Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel und Phar-
mazeutisch-kaufmännischer Angestellter/Pharmazeutisch-kaufmännische Ange-
stellte 3 Jahre. 
 
Dem vorliegenden Lehrplan liegt zudem das KMS vom 21.12.2010, Az. VII.4-
5D9410-1.137 709 (Erstellung von Lehrplänen zur gemeinsamen Beschulung von 
kaufmännisch-verwaltenden Ausbildungsberufen in Berufsgruppen sowie von ge-
werblichen Ausbildungsberufen in Berufsgruppen) zugrunde. 



Berufsgruppe Handel und Verkauf  Gemeinsame Beschulung Einführung 

Seite 8  

Stundentafeln 
Dem Lehrplan liegen die folgenden Stundentafeln zugrunde: 

Ausbildungsberufe 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel,  

Verkäufer/-in und  
Pharmazeutisch-kaufmännische/r  

Angestellte/r 

Unterrichtsform Einzeltagesunterricht 

1,5 Tage 1 Tag 1 Tag 

Jahrgangsstufe 
Fach  10 11 12 

Allgemeinbildender Unterricht 

Religionslehre 1 1 1 

Deutsch 1 1 1 

Politik und Gesellschaft 1 1 1 

Fachlicher Unterricht 

Englisch 1 1 1 

Einzelhandelsprozesse 5 1 1 

Kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle 1 1 - 

Kundenorientiertes Verkaufen 2 1 - 

Intensivierung  EH/ 
Verk. PKA EH/ 

Verk. PKA EH PKA 

Einzelhandelsprozesse 1 2  1 - 2 1 

Kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle 1 - - -  2  - 

Kundenorientiertes Verkaufen 1 - 1 - - -

Apothekenprozesse - 1 - 2 - 3 

Summe 15 9 9 
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Ausbildungsberufe 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel,  

Verkäufer/-in und  
Pharmazeutisch-kaufmännische/r 

 Angestellte/r 

Unterrichtsform Blockunterricht 

13 Block-
wochen 

13 Block-
wochen 

9 Block-
wochen 

Jahrgangsstufe 
Fach 10 11 12 

Allgemeinbildender Unterricht 

Religionslehre 3 3 3 

Deutsch 3 3 3 

Politik und Gesellschaft 3 3 3 

Sport 2 2 2 

Fachlicher Unterricht 

Englisch 3 3 3 

Einzelhandelsprozesse 11 5 5 

Kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle 3 7 - 

Kundenorientiertes Verkaufen 5 2 - 

Intensivierung  EH/ 
Verk. PKA EH/ 

Verk. PKA EH PKA 

Einzelhandelsprozesse 2 4 6 - 10 6 
Kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle 2 - - - 10 - 

Kundenorientiertes Verkaufen 2 - 5 - - -

Apothekenprozesse - 2 - 11 - 14 

Summe 39 39 39 
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6  Übersicht über die Fächer und Lernfelder 
 
 
 
Einzeltagesunterricht 

Kaufmann/-frau  
im Einzelhandel/ 

Verkäufer/-in 

Pharmazeutisch-
kaufmännische/r  

Angestellte/r 

 
 
Jahrgangsstufe 10  

  

   
Einzelhandelsprozesse   
Das Einzelhandelsunternehmen repräsentieren/ 
Die eigene Apotheke präsentieren 80 Std. 80 Std. 
Die eigene Rolle im Unternehmen mitgestalten  - 40 Std. 
Waren beschaffen 40 Std. 80 Std. 
Waren annehmen und Lager kontrollieren  80 Std. 80 Std. 
Werben und den Verkauf fördern 40 Std.  - 
 240 Std. 280 Std. 
   
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle   
Kunden im Servicebereich Kasse betreuen 80 Std. 40 Std. 
 80 Std. 40 Std. 
   
Kundenorientiertes Verkaufen   
Verkaufsgespräche kundenorientiert führen 80 Std. 40 Std. 
Waren präsentieren 40 Std. 40 Std. 
 120 Std. 80 Std. 
   
Apothekenprozesse   
Arzneimittel und Medizinprodukte annehmen   - 40 Std. 
  - 40 Std. 
   
 440 Std. 440 Std. 
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 Kaufmann/-frau  
im Einzelhandel/ 

Verkäufer/-in 

Pharmazeutisch-
kaufmännische/r 

Angestellte/r 
Jahrgangsstufe 11   
   
Einzelhandelsprozesse   
Preispolitische Maßnahmen vorbereiten und 
durchführen 40 Std.  - 
Mit Marketingkonzepten/-projekten Kunden ge-
winnen und binden Teil 1 40 Std. 40 Std. 
 80 Std. 40 Std. 
   
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle   
Geschäftsprozesse erfassen und kontrollieren 40 Std. 40 Std. 
 40 Std. 40 Std. 
   
Kundenorientiertes Verkaufen   
Besondere Verkaufssituationen bewältigen 80 Std. 40 Std. 
 80 Std. 40 Std. 
   
Apothekenprozesse   
Über apothekenübliche Waren beraten   - 40 Std. 
Arzneimittel und Medizinprodukte lagern  - 40 Std. 
  - 80 Std. 
   
 200 Std. 200 Std. 
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 Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel/ 

Verkäufer/-in  

Pharmazeutisch-
kaufmännische/r 

Angestellte/r 
Jahrgangsstufe 12   
   
Einzelhandelsprozesse   
Mit Marketingkonzepten Kunden gewinnen und 
binden Teil 2 40 Std.  - 
Personaleinsatz planen und Mitarbeiter führen 40 Std.  - 
Sortiment gestalten und bewerben  - 40 Std. 
Ein Einzelhandelsunternehmen leiten und ent-
wickeln/Liquidität sichern 40 Std. 40 Std. 
 120 Std. 80 Std. 

 
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle   
Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern 80 Std.  - 
 80 Std.  - 
Apothekenprozesse   
Mit heilberuflichen Verordnungen umgehen  - 60 Std. 
Bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimit-
teln mitwirken  - 60 Std. 
  - 120 Std. 
   
 200 Std. 200 Std. 
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Blockunterricht 
 

Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel/ 

Verkäufer/-in 

Pharmazeutisch-
kaufmännische/r 

Angestellte/r 
Jahrgangsstufe 10    
   
Einzelhandelsprozesse   
Das Einzelhandelsunternehmen repräsentieren/ 
Die eigene Apotheke präsentieren 52 Std. 52 Std. 
Die eigene Rolle im Unternehmen mitgestalten  - 26 Std. 
Waren beschaffen 26 Std. 52 Std. 
Waren annehmen und Lager kontrollieren  65 Std. 65 Std. 
Werben und den Verkauf fördern 26 Std.  - 
 169 Std. 195 Std. 
   
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle   
Kunden im Servicebereich Kasse betreuen 65 Std. 39 Std. 
 65 Std. 39 Std. 
   
Kundenorientiertes Verkaufen   
Verkaufsgespräche kundenorientiert führen 65 Std. 39 Std. 
Waren präsentieren 26 Std. 26 Std. 
 91 Std. 65 Std. 
   
Apothekenprozesse   
Arzneimittel und Medizinprodukte annehmen   - 26 Std. 
  - 26 Std. 
   
 325 Std. 325 Std. 
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 Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel/ 

Verkäufer/-in 

Pharmazeutisch-
kaufmännische/r 

Angestellte/r 
Jahrgangsstufe 11   
   
Einzelhandelsprozesse   
Preispolitische Maßnahmen vorbereiten und 
durchführen 78 Std.  - 

Mit Marketingkonzepten/-projekten Kunden ge-
winnen und binden Teil1 65 Std. 65 Std. 
 143 Std. 65 Std. 
   
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle   
Geschäftsprozesse erfassen und kontrollieren 91 Std. 91 Std. 
 91 Std. 91 Std. 
   
Kundenorientiertes Verkaufen   
Besondere Verkaufssituationen bewältigen 91 Std. 26 Std. 
 91 Std. 26 Std. 
   
Apothekenprozesse   
Über apothekenübliche Waren beraten   - 78 Std. 
Arzneimittel und Medizinprodukte lagern  - 65 Std. 
  - 143 Std. 
   

 325 Std. 325 Std. 
Jahrgangsstufe 12   
 

Einzelhandelsprozesse   
Mit Marketingkonzepten Kunden gewinnen und 
binden Teil 2 36 Std.   

Personaleinsatz planen und Mitarbeiter führen 54 Std.  - 
Sortiment gestalten und bewerben  - 54 Std. 
Ein Einzelhandelsunternehmen leiten und ent-
wickeln/Liquidität sichern 45 Std. 45 Std. 
 135 Std. 99 Std. 
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle   
Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern 90 Std.  - 
 90 Std.  - 
Apothekenprozesse   
Mit heilberuflichen Verordnungen umgehen  - 63 Std. 
Bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimit-
teln mitwirken  - 63 Std. 
  - 126 Std. 
   
 225 Std. 225 Std. 
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7  Berufsbezogene Vorbemerkungen 

Der Kaufmann im Einzelhandel und die Kauffrau im Einzelhandel sowie der 
Verkäufer und die Verkäuferin sind in der Hauptsache im Warenverkauf tätig, 
bieten ihren Kunden Beratung und Service und nutzen Warenwirtschaftssysteme. 
Sie können ferner mit dem Servicebereich Kasse, der Warenbeschaffung, dem 
Wareneingang, der Lagerwirtschaft, dem Marketing, der Personalwirtschaft und 
den Wechselwirkungen von Onlinehandel und stationärem Handel befasst sein. 
 
Die Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten sind in Apotheken, in 
Krankenhausapotheken, in der pharmazeutischen Industrie, im pharmazeutischen 
Großhandel, bei Krankenkassen sowie in Apothekerkammern und -verbänden tä-
tig. Die wesentlichen Aufgaben der Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten 
liegen in der verantwortlichen Beschaffung und Lagerung von Arzneimitteln, Me-
dizinprodukten und apothekenüblichen Waren, der Organisation der Warenwirt-
schaft und einer aktiven Gestaltung des Marketings. Darüber hinaus führen die 
Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten Tätigkeiten nach der Apotheken-
betriebsordnung unterstützend aus und sind im Verkauf von Medizinprodukten 
und apothekenüblichen Waren einschließlich der Beratung tätig. Sie besitzen den 
"Nachweis der Sachkenntnis im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln". 
 
 Die Lernfelder mit ihren Zielformulierungen orientieren sich an exemplarischen 
Handlungsfeldern. Sie sind didaktisch-methodisch so umzusetzen, dass sie zur 
beruflichen Handlungskompetenz führen. Die Zielformulierungen beschreiben den 
Qualifikationsstand am Ende des Lernprozesses. Ergänzt durch die Inhalte um-
fassen sie den Mindestumfang zu vermittelnder Kompetenzen. 
 
Das Lernfeld Mit Marketingkonzepten Kunden gewinnen und binden im Fach 
Einzelhandelsprozesse ist im Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
im Rahmenlehrplan Bestandteil des dritten Ausbildungsjahres und wird in Bayern 
als Teil 1 und Teil 2 auf die Jahrgangsstufen 11 und 12 aufgeteilt. Die Lehrkräfte 
an den Schulen müssen eine geeignete Aufteilung im Sinne der vollständigen 
Handlung im Rahmen einer didaktischen Jahresplanung vereinbaren.  
 
In allen Ausbildungsjahren integrieren die Zielformulierungen in den Lernfeldern 
den Umgang mit aktuellen Medien, moderner Bürokommunikationstechnologie 
und berufsbezogener Software zur Informationsbeschaffung und Informationsver-
arbeitung. Die Dimensionen der Nachhaltigkeit  Ökonomie, Ökologie und Sozia-
les  erstrecken sich auf alle Aktionsbereiche der Ausbildungsbetriebe und wer-
den in die Lernfelder integriert. Sie bieten vielfältige Anlässe für wirtschafts- und 
warenethische Bezüge.  
 
Praxis- und berufsbezogene Lernsituationen nehmen grundsätzlich eine zentrale 
Stellung in der Unterrichtsgestaltung ein und stellen auch eine geeignete Mög-
lichkeit der Binnendifferenzierung für den jeweiligen Ausbildungsberuf dar. Die 
Schülerinnen und Schüler erwerben durch die selbstständige und eigenverant-
wortliche Bearbeitung dieser Lernsituationen die erforderlichen Kompetenzen und 
wenden Lern- und Arbeitsstrategien gezielt an. Sie führen zur Lösung der Lernsi-
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tuationen eigenständig eine vollständige Handlung durch und erstellen ein Hand-
lungsprodukt. 
 
Die in den Lernfeldern angegebenen Zeitrichtwerte beziehen sich auf den Einzel-
tagesunterricht und müssen bei Blockbeschulung entsprechend der vorgegebe-
nen Übersichten über die Fächer und Lernfelder (Blockunterricht) angepasst wer-
den.  

 
 
8  Besonderheiten bei der gemeinsamen Beschulung 

Bei einer gemeinsamen Beschulung der Berufsgruppe sind die Lernfelder mit ih-
ren Zielformulierungen und Inhalten grundsätzlich für alle Ausbildungsberufe ver-
bindlich. Die vorgegebene Reihenfolge der Lernfelder entspricht dem Lernfeld-
konzept und unterstützt die spiralcurriculare Kompetenzentwicklung bei den 
Schülerinnen und Schülern. Die Einhaltung der Reihenfolge der Lernfelder ist im 
Rahmen einer gemeinsamen Beschulung besonders sinnvoll. 
 
Zu berücksichtigen ist ferner, dass die im Rahmen der Binnendifferenzierung 
schattiert aufgeführten Kompetenzen und Inhalte zusätzlich in den Ausbildungs-
berufen Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r bzw. Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel und Verkäufer/in zu unterrichten sind, ohne dass dazu eine Klas-
senteilung notwendig ist. Unterschiedliche, berufsspezifische Lernsituationen, die 
selbstreguliert von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden, stellen da-
bei eine hilfreiche Möglichkeit der Binnendifferenzierung dar. 
 
Ferner muss bei einer gemeinsamen Beschulung darauf geachtet werden, dass 
sowohl in der Jahrgangsstufe 10 in d n-

f-
grund der unterschiedlichen Zeitrichtwerte eine Vertiefung der Kompetenzen für 
die Ausbildungsberufe Kaufleute im Einzelhandel bzw. Verkäufer/innen notwendig 
ist, während den Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten apothekenspezi-
fische Kompetenzen vermittelt werden.   
 
Sind Lernfelder bzw. einzelne Zielformulierungen zur Intensivierung ausgewiesen, 
findet der Unterricht in den jeweiligen Ausbildungsberufen getrennt statt.  
 
Die notwendigen Warenkenntnisse sind abhängig vom Sortiment des Ausbil-
dungsbetriebs sowie dessen Betriebs- und Verkaufsform. Die Berufsschule ver-
mittelt am Beispiel ausgewählter Waren Techniken des Erwerbs von Waren-
kenntnissen und damit die Fähigkeit, sich in neue Sortimente einzuarbeiten. Zu-
sätzlich werden bei den Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten detaillierte 
Warenkenntnisse zu Arzneimitteln, Medizinprodukten und apothekenüblichen Wa-
ren vermittelt. 
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Jahrgangsstufe 10 

Einzelhandelsprozesse 80 Std. Einzelhandelsprozesse  80 Std. 

Das Einzelhandelsunternehmen 
repräsentieren  

Die eigene Apotheke präsentie-
ren  

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler präsentie-
ren den Ausbildungsbetrieb. Im Hinblick 
auf ihre beruflichen Tätigkeits- und Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten stellen sie 
die Leistungsschwerpunkte und Arbeits-
gebiete ihres Einzelhandelsunterneh-
mens dar.  
 
Binnendifferenzierung 
Sie erläutern das Unternehmensleitbild. 
 
und die ökonomischen und ökologischen 
Zielsetzungen sowie die gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung des Unter-
nehmens. Sie informieren sich eigen-
ständig im Ausbildungsunternehmen und 
halten diese Information aktuell. Sie ent-
wickeln Möglichkeiten, zugängliche In-
formationen auch über andere Unter-
nehmen zu erhalten. Sie beurteilen die 
gewählte Betriebsform im Zusammen-
hang mit Sortiment und Verkaufsform 
und vergleichen dabei ihre Ausbildungs-
betriebe. Sie beschreiben die Organisati-
on ihres Unternehmens und dessen Ein-
gliederung in die Gesamtwirtschaft. 
 
Bei der Erstellung der Präsentation bear-
beiten sie Aufgabenstellungen selbst-
ständig in der Gruppe und wenden prob-
lemlösende Methoden an. Sie reflektie-
ren dabei das Zusammenwirken des 
Personals in einem Einzelhandelsbetrieb 
und setzen sich mit den Regelungen so-
wie Aufgaben, Rechten und Pflichten der 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler verfü-
gen über die Kompetenz, ihre Apo-
theke adressatengerecht zu präsen-
tieren.  
 
Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren die Stellung und die Aufgaben ihrer 
Apotheke im Gesundheitssystem. 
 
Sie informieren sich über Aufbau und 
Struktur ihrer Apotheke. Sie verschaffen 
sich einen Überblick über Räume, Per-
sonal, Sortiment sowie Dienstleistun-
gen. 
 
Binnendifferenzierung  
Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit den 
Vorgaben des Apothekengesetzes und 
der Apothekenbetriebsordnung. 
 
Sie informieren sich über Arbeitsmög-
lichkeiten sowie Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten unter Nutzung von 
Medien, auch in einer fremden Sprache. 
Sie differenzieren Zuständigkeiten und 
nehmen ihre Verantwortung für die von 
ihnen auszuführenden Tätigkeiten wahr.  
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen 
Informations- und Kommunikationssys-
teme ein, um eine Präsentation vorzu-
bereiten und durchzuführen. Dabei be-
achten sie das Urheberrecht. Sie wäh-
len geeignete Lern- und Arbeitsstrate-
gien aus. Zur Bewertung von Präsenta-
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Beteiligten im dualen System der berufli-
chen Ausbildung auseinander. Unter Be-
rücksichtigung von Tarifverhandlungen 
im Einzelhandel beurteilen die Schülerin-
nen und Schüler die Bedeutung von Ta-
rifverträgen und die Rolle der Sozialpart-
ner bei deren Zustandekommen. Sie re-
flektieren die mitbestimmungsrechtlichen 
Regelungen. Sie erkennen die Notwen-
digkeit der sozialen Sicherung und der 
privaten Vorsorge in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Schülerinnen und 
Schüler präsentieren und dokumentieren 
ihre Arbeitsergebnisse strukturiert und 
adressatenorientiert unter Verwendung 
angemessener Medien. Sie verinnerli-
chen die Kundenorientierung als Leitbild 
ihres beruflichen Handelns. 
 

Inhalte 
Arbeits- und Lerntechniken 
Binnendifferenzierung 
Einfacher Wirtschaftskreislauf 
Aufgaben und Gliederung des Einzel-
handels 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz 
Betriebsorganisation und Arbeitsabläufe 
Ausbildungsvertrag 
Jugendarbeitsschutz 
Nachhaltigkeit 
Präsentationstechniken 

tionen erstellen sie einen Kriterienkata-
log. 
Die Schülerinnen und Schüler stellen 
ihre Apotheke vor und präsentieren sie 
als Teil des Gesundheitssystems.  
 
Binnendifferenzierung 
Dabei berücksichtigen sie die Bezie-
hung der Apotheke zu Behörden des 
öffentlichen Gesundheitswesens und 
den Standesvertretungen. Sie gehen auf 
die Rolle des Apothekers als Kaufmann 
und Heilberufler ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten 
ihre Präsentation und nehmen konstruk-
tives Feedback professionell an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über die für sie als Arbeitneh-
mer geltenden arbeits-, sozial- und mit-
bestimmungsrechtlichen Vorschriften 
(Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutter-
schutzgesetz, Elternzeitgesetz, Kündi-
gungsschutzgesetz) sowie über die tarif-
lichen Regelungen. Sie prüfen Ausbil-
dungsverträge, Arbeitsverträge und nut-
zen ihre Rechte zur Mitbestimmung.  
 
 
Binnendifferenzierung 
Sie prüfen ihre Gehaltsabrechnungen. 
 

Hinweise für gemeinsame Beschulung: Die ersten zwei Binnendifferenzierungen 
beim PKA-Lernfeld werden bevorzugt von einem Apotheker/einer Apothekerin un-
terrichtet.  
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Kundenorientiertes  
Verkaufen 

80 Std. Kundenorientiertes  
Verkaufen  

40 Std. 

Verkaufsgespräche kundenori-
entiert führen  

Verkaufsgespräche kundenori-
entiert führen  

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler führen un-
ter Anwendung von Waren-, Kommunika-
tions- und Verkaufskenntnissen Ver-
kaufsgespräche zur Zufriedenheit der 
Kunden und des Unternehmens. Sie be-
herrschen wichtige Elemente der Kom-
munikations- und Verkaufstechnik sowie 
Techniken zum Erwerb wesentlicher 
Kenntnisse über Waren. Sie wenden die-
se in Rollenspielen an und zeigen dabei 
sowohl verbal wie nonverbal kundenori-
entiertes Verhalten. Bei Bedarf geben sie 
situationsgerecht einfache Auskünfte in 
einer fremden Sprache. Beim Verkaufs-
gespräch nutzen sie ihre Warenkenntnis-
se, um geeignete Verkaufsargumente zu 
entwickeln. Sie beziehen in das Ver-
kaufsgespräch auch Serviceleistungen 
des Unternehmens ein und reagieren 
angemessen auf Kundeneinwände. Sie 
unterbreiten Alternativvorschläge mit 
dem Ziel, die Kaufentscheidung zu för-
dern und zu einem erfolgreichen Kaufab-
schluss zu bringen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen 
Kriterienkataloge zur Beurteilung von 
Spiel- und Trainingssituationen. Sie be-
werten Kommunikations- und Verkaufssi-
tuationen und geben angemessene 
Rückmeldungen. Als Hilfsmittel verwen-
den sie unter anderem Audio- und Video-
technik.  
 
 
 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler führen 
unter Anwendung von Waren-, Kom-
munikations- und Verkaufskenntnis-
sen Verkaufsgespräche zur Zufrie-
denheit der Kunden und der Apothe-
ke.  
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen 
sich auf Verkaufs- und Beratungsge-
spräche ein und informieren sich über 
die wichtigen Elemente der Kommunika-
tions- und Verkaufstechniken.  
 
Sie bereiten Dienstleistungen vor und 
berücksichtigen dabei die Interessen der 
Apotheke und die individuellen Bedürf-
nisse der Kunden, auch im Sinne der 
Inklusion. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren Kunden über die angebotenen 
Dienstleistungen und führen diese 
durch. 
 
Sie nutzen Techniken zum Erwerb we-
sentlicher Kenntnisse über Waren. Sie 
beraten Kunden über apothekenübliche 
Waren. Sie drücken sich situationsge-
recht aus und nehmen die Wünsche und 
Emotionen der Kunden wahr. Dabei 
achten sie auf ein positives Erschei-
nungsbild und setzen Kommunikations- 
und Verkaufstechniken gezielt ein. Bei 
Bedarf geben sie einfache Auskünfte in 
einer fremden Sprache. 
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Inhalte 
Warenvorlage 
Beratendes Verkaufen 
Preis-Leistungs-Beziehung 
Ergänzungsangebote 
Fremdsprachliche Fachausdrücke 
Typische fremdsprachliche Redewen-
dungen 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln ein Verständnis für ihre Kunden 
und bauen ein Vertrauensverhältnis auf. 
Im Gespräch setzen sie Impulse zur 
Umsetzung von Maßnahmen der Ge-
sundheitsvorsorge und Prävention. 
Nach erfolgter Beratung schließen sie 
das Verkaufsgespräch ab.  
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen 
Instrumente zur Bewertung der Kunden-
zufriedenheit. 
 
Sie durchdenken ihr eigenes Verhalten 
in den jeweiligen Situationen und ziehen 
daraus Schlussfolgerungen für ihren 
künftigen Umgang mit Kunden. 

Hinweise für gemeinsame Beschulung: Die zusätzlichen 40 Stunden im Einzel-
handel für das Lernfeld Verkaufsgespräche kundenorientiert führen dienen der ver-
stärkten Übung von Verkaufsgesprächen in Rollenspielen. 
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  Einzelhandelsprozesse  40 Std. 

 Die eigene Rolle im Unterneh-
men mitgestalten  
Intensivierung 

 Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, eigenverantwort-
lich ihre Rolle im Geschäftsablauf der 
Apotheke zu gestalten.  
 
Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren ihre eigene Position im Rahmen der 
Aufbau- und Ablauforganisation in ihrer 
Apotheke. Sie identifizieren unterschied-
liche Führungsstile und realisieren de-
ren Auswirkungen auf sich, auf das Be-
triebsklima, die Arbeitsmotivation sowie 
auf die Arbeitsergebnisse. Sie zeigen 
die Bereitschaft und Flexibilität, auch 
komplexe Aufgaben engagiert zu bewäl-
tigen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler achten 
auf die Arbeitssicherheit und die Erhal-
tung ihrer Gesundheit (Bewegung, Er-
nährung, Stressregulation, Sucht), be-
achten Hygieneregeln und richten ihren 
Arbeitsplatz unter ergonomischen, öko-
logischen und ablauforganisatorischen 
Aspekten ein. Sie berücksichtigen As-
pekte der Datensicherheit, auch in Be-
zug auf Schadsoftware. Sie erstellen 
Checklisten für ihre Arbeitsabläufe und 
nutzen weitere Techniken des Zeit- und 
Selbstmanagements. 
 
Sie halten sich an die Schweigepflicht 
und erfüllen die ihnen zugeordneten 
Aufgaben sorgfältig und verantwor-
tungsbewusst. Sie arbeiten kooperativ 
im Team und berücksichtigen bei Ent-
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scheidungen die Notwendigkeit von 
Kompromissen. Sie vertreten gegenüber 
anderen überzeugend ihre Meinung, 
entwickeln ihre Kommunikationsfähig-
keit (verbale und nonverbale Kommuni-
kationstechniken) und ihr Selbstbe-
wusstsein (Gefühl der Selbstwirksam-
keit, realistisches Selbstbild). Sie zeigen 
im Umgang miteinander, auch sensibili-
siert im Sinne des inklusiven Gedan-
kens, Kooperationsbereitschaft und 
Wertschätzung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln die Bereitschaft zu lebenslangem 
Lernen und bewerten die Möglichkeiten 
der Fort- und Weiterbildung aus berufli-
cher und persönlicher Perspektive. 
 
Sie beurteilen selbstkritisch ihr Verhal-
ten im Team und ihre Arbeitsergebnis-
se. Die Schülerinnen und Schüler reflek-
tieren ihren Beitrag zum Betriebserfolg 
und zur Gestaltung eines angenehmen 
Betriebsklimas. 
 
Sie hinterfragen die eigene Einstellung 
zur Arbeit und respektieren die Vorstel-
lungen anderer. 
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Kaufmännische  
Steuerung und Kontrolle 

80 Std. Kaufmännische  
Steuerung und Kontrolle  

40 Std. 

Kunden im Servicebereich Kasse 
betreuen   

Kunden im Servicebereich Kas-
se betreuen 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler führen im 
Kassenbereich anfallende Tätigkeiten 
durch und betreuen die Kunden freund-
lich und aufmerksam. Sie schließen unter 
Beachtung rechtlicher und betrieblicher 
Regelungen Kaufverträge ab.  
 
Binnendifferenzierung 
Bei Bedarf weisen sie die Kunden auf die 
Verwendung von AGB hin. Sie bieten 
dem Kunden an der Kasse Serviceleis-
tungen an und unterbreiten Zusatzange-
bote.  
 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren den Kunden über übliche Zahlungs-
arten und deren Vor- und Nachteile. Sie 
ordnen dabei die Zahlungsarten hinsicht-
lich ihrer Wirtschaftlichkeit für das Unter-
nehmen ein. Die Schülerinnen und Schü-
ler wickeln Kassiervorgänge unter Be-
rücksichtigung von Kundenkarten und 
Gutscheinen ab und bedienen die Kasse 
entsprechend der betrieblichen Bestim-
mungen. Sie erstellen Quittungen und 
Rechnungen und beachten dabei um-
satzsteuerliche Vorschriften. Sie führen 
Kassenabrechnungen durch, erstellen 
Kassenberichte und werten sie aus. Da-
zu setzen sie bereits bekannte, gängige  
Rechenverfahren ein. Sie nutzen das 
Kassensystem als ein Instrument zur Er-
fassung von Verkaufsdaten im Waren-
wirtschaftssystem. 
 
 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, im Kassenbe-
reich anfallende Tätigkeiten durchzu-
führen und die Kunden freundlich 
und aufmerksam zu betreuen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über die Kassenanweisung ih-
rer Apotheke. 
 
Sie schließen unter Beachtung rechtli-
cher und betrieblicher Regelungen 
Kaufverträge ab. 
 
Sie nehmen Zahlungen bar und in bar-
geldloser Form entgegen. Sie bedienen 
die Kasse entsprechend den betriebli-
chen Bestimmungen und schließen 
Kassiervorgänge ab.  
 
Sie erstellen Quittungen und Rechnun-
gen und beachten dabei umsatzsteuerli-
che Vorschriften. 
 
Binnendifferenzierung  
Der Einsatz von Verpackungsmateria-
lien bei der Abgabe an den Kunden er-
folgt umweltbewusst. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen 
Kassenabrechnungen durch, erstellen 
Kassenberichte und werten sie aus. 
Die Schülerinnen und Schüler wenden 
kaufmännische Grundrechenarten 
(Dreisatz- und Prozentrechnen, Bin-
nendifferenzierung: Verteilungsrechnen) 
sicher an. 
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Inhalte 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit 
Nichtigkeit und Anfechtbarkeit 
Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft 
Vertragsfreiheit 
Sicherheitsmerkmale von Banknoten 
Dreisatz- und Prozentrechnung  
Binnendifferenzierung 
Durchschnittsrechnung 

 
 
 

Hinweise für gemeinsame Beschulung: Die zusätzlichen 40 Stunden für den Ein-
zelhandel im Lernfeld Kunden im Servicebereich Kasse betreuen dienen der Vertie-
fung der Kompetenzen. 
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 Einzelhandelsprozesse  80 Std. 

Waren beschaffen 

Intensivierung und Gemeinsa-
me Beschulung 

 
 
 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, Beschaffungs-
vorgänge durchzuführen. 

Intensivierung 40 Std. 
Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren die zu beschaffenden Waren (Arz-
neimittel nach Darreichungsformen und 
Indikationsgruppen, Ausgangsstoffe, 
Drogen, Medizinprodukte, apothekenüb-
liche Waren) und sonstige in der Apo-
theke benötigte Güter sowie die dazu 
nötigen Beschaffungswege unter Be-
rücksichtigung rechtlicher Vorschriften 
(Arzneimittelgesetz, Apothekenbetriebs-
ordnung, Medizinprodukterecht, Gefahr-
stoffrecht, Betäubungsmittelrecht).  
 
Die Schülerinnen und Schüler recher-
chieren volkstümliche und wissenschaft-
liche Bezeichnungen von Drogen und 
Ausgangsstoffen in Fachmedien. 

Einzelhandelsprozesse   40 Std. (Fortsetzung des Lernfelds) 

Gemeinsame Beschulung 40 Std. Waren beschaffen 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler beschaffen 
Waren und berücksichtigen ökonomi-
sche, rechtliche und ökologische Aspek-
te.  
 
Auf der Grundlage warenwirtschaftlicher 
Daten planen sie den Beschaffungspro-

Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über die Bezugsquellen, nutzen 
das Warenwirtschaftssystem und weite-
re Kommunikationswege in schriftlicher, 
telefonischer und elektronischer Form 
sowie betriebsinterne Informationen. Die 
Schülerinnen und Schüler führen Ge-
spräche mit Vertretern in der Apotheke 
durch. 
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zess. Dazu ermitteln sie unterschiedliche 
Bezugsquellen, Konditionen und Preise. 
Sie bereiten Kaufverträge mit Hilfe ver-
schiedener Kommunikationsmedien vor 
und schließen sie ab. Bei der Beschaf-
fungsentscheidung berücksichtigen sie 
quantitative und qualitative Aspekte. Da-
bei nutzen sie auch informationstechni-
sche Systeme. Die gewonnenen Daten 
werten sie aus und präsentieren ihre Er-
gebnisse als Entscheidungsgrundlage. 
 

Inhalte 
Mengen-, Zeit- und Preisplanung 
Kooperationsformen im Einkauf 
Anfrage, Angebot, Bestellung 
Bezugskalkulation  
Angebotsvergleich 
Warenwirtschaftssystem 

 
Sie bestimmen den erforderlichen Be-
stell- und Lieferzeitpunkt sowie die be-
nötigte Bestellmenge. 
 
Sie erstellen normgerechte Anfragen, 
bewerten und vergleichen eingehende 
Angebote auch mit den Vertragskonditi-
onen der Großhändler ihrer Apotheke. 
Sie kalkulieren Bezugspreise und 
 
Binnendifferenzierung 
Verkaufspreise  
 
Die Schülerinnen und Schüler bestellen.  
Binnendifferenzierung 
Sie beachten die Vorschriften des Da-
tenschutzes und führen Maßnahmen zur 
Datensicherungen durch. 
 
Sie bewerten den Ablauf des Beschaf-
fungsprozesses und zeigen Möglichkei-
ten der Optimierung auf. Sie reflektieren 
ihr eigenes Verhalten im Umgang mit 
Lieferanten. 
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Einzelhandelsprozesse 80 Std. Einzelhandelsprozesse  80 Std. 

Waren annehmen und Lager 
kontrollieren  

Waren annehmen und Lager 
kontrollieren 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen den 
Wareneingang und sorgen für eine sach-
gerechte Lagerung. Sie erkennen Pflicht-
verletzungen durch den Lieferer, doku-
mentieren diese und leiten entsprechen-
de Maßnahmen zu deren Beseitigung 
ein. Die Schülerinnen und Schüler kom-
munizieren problemlösungsorientiert mit 
Lieferern. Sie kontrollieren die Ware an-
hand von Belegen und erfassen die Arti-
kel, auch unter Nutzung eines informati-
onstechnischen Systems.  
 
Sie lagern Ware und beachten wichtige 
Lagergrundsätze im Verkaufs- und/oder 
Reservelager. Die Schülerinnen und 
Schüler analysieren Kennziffern, führen 
Lagerbestandsrechnungen durch, bewer-
ten diese und zeigen Optimierungsmög-
lichkeiten auf. Im Lager und beim Um-
gang mit Verpackungen berücksichtigen 
sie ökonomische, rechtliche und ökologi-
sche Aspekte. 
 
Sie sind sich ihrer Verantwortung im Ar-
beitsprozess bewusst. 
 
Sie reflektieren ihre Stärken und Schwä-
chen und ihre Leistungen im Team und 
treffen Maßnahmen zur Optimierung ihrer 
Arbeitsweise. 
 

 

 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, den Warenein-
gang zu überwachen, zu überprüfen, 
zu dokumentieren und apothekenüb-
liche Waren zu lagern. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprü-
fen anhand kaufmännischer Kriterien 
den Wareneingang. Sie gleichen den 
Wareneingang mit der tatsächlichen 
Bestellung ab, kontrollieren die Ware 
und erfassen die Artikel, auch unter 
Nutzung eines Warenwirtschaftssys-
tems.  
 
Sie erkennen Pflichtverletzungen (Nicht-
Rechtzeitig-Lieferung, Schlechtleistung) 
durch den Lieferanten und dokumentie-
ren diese. Sie schätzen rechtliche und 
ökonomische Handlungsspielräume ein 
und kommunizieren problemlösungsori-
entiert mit den Lieferanten. 
 
Sie veranlassen die Bezahlung der ge-
lieferten Waren unter Berücksichtigung 
der Zahlungsbedingungen (Rabatte, 
Skonti, Zahlungsfrist). 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen 
eine Lieferantenbewertung anhand 
selbst gewählter Kriterien durch. 
 
Zur Qualitätssicherung erstellen sie eine 
Prozessbeschreibung und entwickeln 
eigene Ideen zur Verbesserung der Ar-
beitsabläufe auch unter ökologischen 
Aspekten. 
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Inhalte 
Sachmangel 
Schlechtleistung 
Nicht-Rechtzeitig-Lieferung  
Mindestbestand, Meldebestand 
Umschlagshäufigkeit, Lagerdauer 
Inventur, Inventar  
Lager- und Transportvorschriften,  
Sicherheit im Lager 
Lagerorganisation  
Warenpflege 

Die Schülerinnen und Schüler führen die 
sachgerechte Lagerung der apotheken-
üblichen Waren durch. 
 
Sie prüfen kontinuierlich den Lagerbe-
stand unter qualitativen und quantitati-
ven Aspekten und wirken bei der Inven-
tur mit. 
 
Sie nutzen Lagerkennziffern (Um-
schlagshäufigkeit, Lagerdauer, Mindest-
bestand) aus dem Warenwirtschaftssys-
tem zur wirtschaftlichen Optimierung der 
Lagerbestände. 
 
Sie reflektieren die Ergebnisse der La-
gerbestandsprüfung.  
 
Binnendifferenzierung 
Sie entwickeln Optimierungsmöglichkei-
ten in Bezug auf die Erhaltung der auch 
gesetzlich vorgeschriebenen Lieferfä-
higkeit einer Apotheke bei gleichzeitiger 
Mitverantwortung für die Lagerkosten. 
 
Sie sind sich ihrer Verantwortung im 
Arbeitsprozess bewusst. 
 
Sie reflektieren ihre Stärken und 
Schwächen und ihre Leistungen im 
Team und treffen Maßnahmen zur Op-
timierung ihrer Arbeitsweise. 

Hinweise für gemeinsame Beschulung: Die im PKA-Lernfeld angeführten Perso-
nalkompetenzen sind auch im Einzelhandel gezielt zu fördern. Die angegebenen 
Zeitrichtwerte im Lehrplan für die Kaufleute im Einzelhandel und Verkäu-
fer/Verkäuferinnen ermöglichen eine Vertiefung der Kompetenzen aus dem vorheri-
gen Lernfeld. 
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Einzelhandelsprozesse 40 Std.   

Werben und den Verkauf fördern  

Intensivierung  

 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen 
einen Werbeplan. Dabei artikulieren sie 
eigene Wertvorstellungen und respektie-
ren die Wertvorstellungen anderer. Sie 
entwickeln unter Beachtung der Werbe-
grundsätze und der gesetzlichen Rah-
menbedingungen Werbemaßnahmen. 
Zur Gestaltung und zum Einsatz von 
Werbemitteln setzen sie auch geeignete 
Software ein. Sie bewerten den Einsatz 
von Werbemaßnahmen im Verkaufsall-
tag. Sie berücksichtigen wirtschaftliche, 
rechtliche und ethische Grenzen der 
Werbung und beurteilen den Werbeerfolg 
der Maßnahmen. Sie wägen die Nutzung 
unterschiedlicher Werbearten hinsichtlich 
ihrer Wirkung auf die Verbraucher ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler skizzieren 
und bewerten typische Maßnahmen der 
Verkaufsförderung. Sie beziehen Ser-
viceleistungen als Mittel der Kundenbin-
dung ein. Sie wählen Verpackungsmate-
rialien und Möglichkeiten der Warenzu-
stellung nach ökonomischen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten aus. 
 

Inhalte 
Werbeträger 
Kooperative Formen der Werbung 
Direktwerbung 
UWG 
Verpackungsverordnung 
Teamarbeit 
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  Apothekenprozesse  40 Std. 

 Arzneimittel und Medizinpro-
dukte annehmen   

Intensivierung  

 Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, den Eingang von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten 
zu überwachen, zu überprüfen und zu 
dokumentieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler legen 
apothekenspezifische Kriterien zur 
Überprüfung des Eingangs von Arznei-
mittel und Medizinprodukten fest. 
 
Sie organisieren zeitlich und räumlich 
die Warenannahme unter Berücksichti-
gung spezieller Lagerbedingungen, ins-
besondere für kühlkettenpflichtige Arti-
kel und Betäubungsmittel, und stellen 
die erforderlichen Arbeitsmittel und Un-
terlagen bereit. 
 
Sie stellen die Ausgangsstoffe und Dro-
gen in Quarantäne. Sie bereiten die Ab-
gabe und Auslieferung individuell be-
stellter Ware für Kunden vor und erstel-
len die gesetzlich vorgeschriebenen Do-
kumentationen unterschriftsreif. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprü-
fen Rechnungen und bestätigen den 
Wareneingang im Warenwirtschaftssys-
tem.  
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollie-
ren die vom Warenwirtschaftssystem 
vorgegebenen Abgabepreise für die 
verschreibungspflichtigen Arzneimittel 
nach der Arzneimittelpreisverordnung. 
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Kundenorientiertes  
Verkaufen 

40 Std. Kundenorientiertes 
Verkaufen 

40 Std. 

Waren präsentieren   Waren präsentieren   

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler platzieren 
und präsentieren Waren kundengerecht, 
verkaufswirksam und betriebswirtschaft-
lich sinnvoll. Sie erarbeiten Kriterien für 
eine ansprechende Warenpräsentation. 
Sie entwickeln Konzepte zur Warenprä-
sentation, stellen diese dar und bewerten 
sie auf der Grundlage der erarbeiteten 
Kriterien. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berück-
sichtigen Besonderheiten von Betriebs-
form, Verkaufsform und Sortiment, all-
gemeine Regeln von Warenpräsentation 
und -platzierung und verkaufspsychologi-
sche Erkenntnisse. 
 

Inhalte 
Ladengestaltung 
Visual Merchandising  
Kundenlaufstudien 
Warenträger 
Regalzonen 
Warenkennzeichnung 
Preisauszeichnung 
Schaufenster 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, Waren zu präsen-
tieren. 
 
Binnendifferenzierung  
Sie ermitteln die Möglichkeiten der Wa-
renpräsentation unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Bestimmungen (Apo-
thekenbetriebsordnung, Heilmittelwer-
begesetz, Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb, Berufsordnung der zustän-
digen Apothekerkammer). Sie unter-
scheiden zwischen verschreibungs-
pflichtigen, apothekenpflichtigen und frei 
verkäuflichen Arzneimitteln sowie Medi-
zinprodukten und apothekenüblichen 
Waren. 
 
Sie entwerfen ein aktuelles Konzept für 
die Warenpräsentation im Verkaufsraum 
und die Schaufenstergestaltung. 
 
Sie präsentieren die Ware im Verkaufs-
raum unter Berücksichtigung der übli-
chen Zonen der Warenpräsentation so-
wie der Platzierungsregeln und weiterer 
verkaufspsychologischer Aspekte. Sie 
zeichnen die Ware verkaufswirksam aus 
und beachten dabei die rechtlichen 
Bestimmungen (Preisangabenverord-
nung). 
 
Sie dekorieren ein Schaufenster unter 
Berücksichtigung von Gestaltungs-
grundsätzen und gesetzlichen Vorga-
ben. 
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Die Schülerinnen und Schüler holen ein 
Feedback im Team und bei Kunden 
über die Warenpräsentation und die 
Schaufenstergestaltung ein und über-
denken alternative Präsentationsmög-
lichkeiten. 

Hinweise für gemeinsame Beschulung: Kundenlaufstudien und Visual Merchan-
dising werden im Einzelhandel verstärkt unterrichtet. 
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Jahrgangsstufe 11 

Kaufmännische  
Steuerung und Kontrolle 

40 Std. Kaufmännische  
Steuerung und Kontrolle 

40 Std. 

Geschäftsprozesse erfassen  
und kontrollieren  

Geschäftsprozesse erfassen 
und kontrollieren 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen 
die Beziehungen des Unternehmens zu 
Kunden und Lieferanten durch Informa-
tions-, Geld- und Werteflüsse und neh-
men Auswertungen vor. Sie bearbeiten 
Belege und dokumentieren die aus be-
trieblichen Prozessen resultierenden Da-
ten systematisch unter Beachtung der 
entsprechenden Rechtsvorschriften. Mit 
Hilfe dieser Aufzeichnungen stellen sie 
die Vermögens- und Finanzlage des Un-
ternehmens dar, ermitteln den Erfolg und 
erörtern wesentliche Bestimmungsgrö-
ßen des Erfolgs eines Einzelhandelsun-
ternehmens. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten 
aus der Erfolgsrechnung stammende Da-
ten zur Vorbereitung betrieblicher Ent-
scheidungen statistisch auf. Sie kontrol-
lieren die erfassten Warendaten, ermit-
teln Kennziffern und werten diese im 
Zeit- und im Betriebsvergleich aus. Dabei 
bedienen sie sich kaufmännischer Re-
chenverfahren und nutzen geeignete 
Software als Dokumentations- und Infor-
mationsinstrument. 
 

Inhalte 
Geschäftsfälle 
Bilanz 
Gewinn- und Verlustrechnung 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, Geschäftspro-
zesse sorgfältig und verantwor-
tungsbewusst zu planen, zu steuern 
und zu kontrollieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen 
die Geschäftsbeziehungen der Apothe-
ke zu Kunden und Lieferanten anhand 
von Informations-, Geld- und Warenflüs-
sen und stellen diese übersichtlich dar. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über wesentliche Einflussfakto-
ren für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Apotheke und über umsatzsteuerliche 
Vorschriften. 
 
Sie planen den zeitlichen und organisa-
torischen Ablauf der Arbeitsschritte bei 
der Erfassung der Geschäftsprozesse. 
 
Sie sortieren und dokumentieren Belege 
und bereiten sie für die Finanzbuchhal-
tung vor. Sie beachten die für die Be-
legverwaltung relevanten Grundsätze. 
Die Schülerinnen und Schüler stellen 
Aufwand und Ertrag gegenüber und er-
mitteln so den Erfolg der Apotheke. Sie 
bereiten aus der Erfolgsrechnung 
stammende Daten zur Vorbereitung be-
trieblicher Entscheidungen statistisch 
auf. 
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Warenwirtschaftssystem 
Statistiken 
Wareneinsatz, Rohgewinn, Umsatzkenn-
ziffern 

Sie stellen die Veränderung der Bilanz 
durch die Gewinnverwendung bzw. 
durch Verluste dar. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten 
den Geschäftserfolg und reflektieren 
ihren Beitrag zu diesem. Sie entwickeln 
Vorschläge zur Verbesserung der Ge-
schäftsprozesse. 
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Einzelhandelsprozesse 40 Std.   

Preispolitische Maßnahmen vor-
bereiten und durchführen  
Intensivierung  

 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten 
preispolitische Maßnahmen des Einzel-
handelsunternehmens vor und führen sie 
durch. Dabei organisieren sie ihr Lernen 
selbstständig und eigenverantwortlich 
und nutzen geeignete Software. Die 
Schülerinnen und Schüler arbeiten effek-
tiv und kooperativ zusammen.  
 
Sie kennen die Bedeutung des Verkaufs-
preises als absatzpolitisches Instrument. 
Sie ordnen die Preispolitik in die Unter-
nehmenszielsetzung ihres Ausbildungs-
betriebes ein. Sie bestimmen betriebsin-
terne und betriebsexterne Einflüsse auf 
die Preise. Dabei unterscheiden sie kos-
tenorientierte, nachfrageorientierte und 
konkurrenzorientierte Preisgestaltungen. 
Die Schülerinnen und Schüler kalkulieren 
Preise und wenden abgekürzte Kalkulati-
onsverfahren an. Sie bewerten unter-
schiedliche Preisstrategien. Sie be-
schreiben Gründe für unterschiedliches 
Nachfrageverhalten auch unter Berück-
sichtigung gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Veränderungen. 
 
Inhalte 
Preisangabeverordnung 
Vorwärtskalkulation 
Rückwärtskalkulation 
Kalkulationsfaktor 
Kalkulationszuschlag, Kalkulationsab-
schlag 
Handelsspanne 
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  Apothekenprozesse 40 Std. 

 Über apothekenübliche Waren 
beraten  
Intensivierung  

 Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, über apotheken-
übliche Waren zu beraten und diese 
zu verkaufen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler definieren 
ihren Verantwortungsbereich beim Füh-
ren von Verkaufs- und Beratungsge-
sprächen in der Apotheke. Sie klassifi-
zieren die in ihrer Apotheke angebote-
nen apothekenüblichen Waren (Ver-
bandmittel, Mittel und Gegenstände zur 
Kranken- und Säuglingspflege, Hygiene- 
und Hautpflegeprodukte, Diätetika). Sie 
sind bereit, mit anderen zusammenzu-
arbeiten und nehmen Kunden als wich-
tige Partner wahr. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über die Eigenschaften, die 
Anwendung und die umweltgerechte 
Entsorgung von Medizinprodukten und 
apothekenüblichen Waren sowie über 
die geltenden Rechtsvorschriften (Apo-
thekenrecht, Medizinprodukterecht, Le-
bensmittelrecht, Kosmetikverordnung) 
für den Umgang mit diesen. 
 
Sie beraten Kunden situationsbezogen 
und wenden dabei ihre apothekenspezi-
fischen Kenntnisse an. Sie nutzen 
Kommunikationstechniken zur Förde-
rung der Kundenzufriedenheit und Kun-
denbindung und werden individuellen 
Ansprüchen gerecht.  
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Die Schülerinnen und Schüler reflektie-
ren den Beratungsablauf und ihr eige-
nes Kommunikationsverhalten anhand 
selbst entwickelter Kriterien. Sie verglei-
chen Selbstbild und Fremdbild und lei-
ten daraus Hinweise für ihren künftigen 
Umgang mit Kunden ab. 
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Kundenorientiertes 
Verkaufen 

80 Std. Kundenorientiertes 
Verkaufen 

40 Std. 

Besondere Verkaufssituationen 
bewältigen  

Besondere Verkaufssituationen 
bewältigen 

Zielformulierung 
Ausgehend von der Unternehmensphilo-
sophie handeln die Schülerinnen und 
Schüler bei Sonderfällen im Verkauf situ-
ations- und fachgerecht. 
 
In unterschiedlichen Situationen reagie-
ren sie angemessen auf das Verhalten 
ihrer Kunden. Hierbei wenden sie zielge-
richtet verbale und nonverbale Aus-
drucksmöglichkeiten an. Die Schülerin-
nen und Schüler beraten fachgerecht, 
gegebenenfalls auch unter Nutzung 
fremdsprachlicher Kenntnisse und tech-
nischer Hilfsmittel. Insbesondere beim 
Umtausch und bei der Reklamation von 
Waren handeln die Schülerinnen und 
Schüler im Interesse des Unternehmens 
und der Kunden und beachten dabei 
rechtliche und betriebliche Regelungen. 
In der Beratungssituation erkennen sie 
mögliche Konflikte, bewältigen Stresssi-
tuationen und tragen durch situations-
adäquates Verhalten zu deren Lösung 
bei. Die Schülerinnen und Schüler wer-
den den individuellen Ansprüchen ihrer 
Kunden gerecht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler evaluieren 
ihr Verhalten in besonderen Gesprächs-
situationen und ziehen Schlüsse für ihr 
künftiges Vorgehen. 
 

 

 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, in Sonderfällen 
des Verkaufs, bei Reklamationen so-
wie in Stresssituationen sachgerecht 
und angemessen zu handeln. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen 
die speziellen Anforderungen, die be-
sondere Verkaufs- und Gesprächssitua-
tionen, auch in einer fremden Sprache, 
mit sich bringen. Sie differenzieren da-
bei Kundentypen, situationsbezogene 
Aspekte (Telefongespräch, Hochbetrieb, 
Stresssituationen, Ladendiebstahl) und 
produktbezogene Angelegenheiten 
(Umtausch, Reklamation, Beschwer-
den). Sie nehmen die emotionale Lage 
der Kunden wahr und erfassen die ei-
genen Stimmungen und Reaktionsten-
denzen in besonderen Gesprächssitua-
tionen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über Möglichkeiten des Um-
gangs mit den Kunden in besonderen 
Gesprächssituationen. Dazu recherchie-
ren sie kommunikationspsychologische 
Aspekte sowie rechtliche und betriebli-
che Regelungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wägen 
die eigenen Interessen und Bedürfnisse 
mit denen der Kunden ab. Sie entwi-
ckeln Strategien für einen verständnis-
vollen Umgang mit Kunden, zum 
Stressabbau und zur Konfliktbewälti-
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Inhalte  

Kundenverhalten 
Verkaufen bei Hochbetrieb 
Kunden in Begleitung 
Verkaufen kurz vor Ladenschluss 
Geschenk- und Besorgungskauf 
Gewährleistung, Garantie, Produkthaf-
tung  
Kulanz 
Ladendiebstahl 
Verkaufsstörungen 
Finanzierungskauf 
Konfliktlösungsverhalten 

gung. Sie berücksichtigen dabei die 
Wirkung ihrer eigenen Persönlichkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler meistern 
eigenständig besondere Gesprächssitu-
ationen. Im Umgang mit Kunden zeigen 
sie Einfühlungsvermögen und handeln 
selbstbewusst (realistisches Selbstbild, 
Auftreten, Körperhaltung, Reaktionen 
auf Kritik). Sie erkennen in einer Ge-
sprächssituation mögliche Konflikte und 
meistern schwierige und emotional ge-
prägte Situationen durch verantwortli-
ches Verhalten dem Kunden und sich 
selbst gegenüber. Sie setzen versiert 
verbale und nonverbale Ausdrucksfor-
men kundenorientiert ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler evaluie-
ren ihr Verhalten in besonderen Ge-
sprächssituationen und ziehen Schlüsse 
für ihr künftiges Vorgehen. 

Hinweise für gemeinsame Beschulung: Die zusätzlichen 40 Stunden im Einzel-
handel für das Lernfeld Besondere Verkaufssituationen bewältigen dienen der ver-
stärkten Übung von Verkaufsgesprächen in Rollenspielen. 
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 Apothekenprozesse  40 Std. 

Arzneimittel und Medizinpro-
dukte lagern  
Intensivierung  

Die Schülerinnen und Schüler verfü-
gen über die Kompetenz, die Lage-
rung von Arzneimitteln und Medizin-
produkten zu planen, durchzuführen 
und zu bewerten. 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über die Lagerorganisation, den 
Lageraufbau und die gesetzlichen La-
gervorschriften. Sie recherchieren auch 
die Vorschriften zu Arbeits- und Um-
weltschutz und die Vorschriften zur Ent-
sorgung von Arzneimitteln, Chemikalien 
und Verpackungsmaterial. 
 
Sie führen die sachgerechte Lagerung 
und Zwischenlagerung durch, indem sie 
Lagerungsgrundsätze sowie die gesetz-
lichen Lagerungsvorschriften beachten. 
Mit Gefahrstoffen gehen sie verantwor-
tungsbewusst um und halten die gefahr-
stoffrechtlichen Vorschriften ein. 
 
Auf der Basis fälliger Kundenaufträge, 
insbesondere von Krankenhäusern, 
Heimen und Arztpraxen, kommissionie-
ren sie die Waren und stellen sie zur 
Abgabe bereit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler retournie-
ren oder entsorgen umweltgerecht Wa-
ren. Sie bearbeiten Rückrufe und geben 
kommissionierte Ware im Bedarfsfall 
zurück. Dies dokumentieren sie. 
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Einzelhandelsprozesse 40 Std. Einzelhandelsprozesse  40 Std. 

Mit Marketingkonzepten Kunden 
gewinnen und binden Teil 1 

Mit Marketingprojekten Kunden 
gewinnen und binden 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler erschlie-
ßen Marketing als eine zentrale Aufgabe 
des Unternehmens, um eine Marktpositi-
on zu gewinnen und auszubauen. Die 
Schülerinnen und Schüler informieren 
sich über die Öffentlichkeitsarbeit ihres 
Unternehmens und beurteilen deren 
Wirksamkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen 
informationstechnische Systeme zur 
Sammlung und Auswertung von Marktin-
formationen und Kundendaten ein.  
 
Binnendifferenzierung 
Sie bewerten die Marktposition ihres Un-
ternehmens im Verhältnis zu Mitbewer-
bern im stationären Handel wie auch im 
Onlinehandel. Sie analysieren Produktka-
taloge und Kundenbewertungen, auch in 
Preis-Vergleichsportalen, elektronischen 
Handelsplattformen und Onlineshops. 
 
Sie analysieren absatzpolitische Instru-
mente und entwickeln Konzepte zur Rea-
lisierung bestehender Marketingziele. Sie 
berücksichtigen dabei wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen und Wechselwir-
kungen zwischen Onlinehandel und sta-
tionärem Handel. Für die Marketingkon-
zepte entwickeln sie Zeit- und Arbeits-
pläne, legen Verantwortlichkeiten fest 
und dokumentieren die Arbeitsfortschrit-
te. Sie präsentieren und reflektieren ihre 
Arbeitsergebnisse. 
 
 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler verfü-
gen über die Kompetenz, ein Marke-
tingprojekt zu planen, es durchzufüh-
ren und auszuwerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren die Marktsituation ihrer Apotheke 
(Lage, Kundenstruktur, Konkurrenz, 
Profil) und realisieren die Bedeutung 
von Marketing für den betriebswirt-
schaftlichen Erfolg ihrer Apotheke. Dar-
aus entwickeln sie unter Berücksichti-
gung des Leitbildes ihrer Apotheke Mar-
ketingziele unter ökonomischer und öko-
logischer Ressourcennutzung. 
 
Sie sondieren unterschiedliche Metho-
den (Marktanalyse, Marktbeobachtung, 
Marktprognose) zur Beschaffung von 
Informationen über den Markt. 
 
Binnendifferenzierung 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über Bereiche des Marketings 
(Kommunikationspolitik, Preispolitik, 
Sortimentspolitik, Distributionspolitik) 
der Apotheke und rechtliche Rahmen-
bedingungen (Heilmittelwerbegesetz, 
Apothekenbetriebsordnung, Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb, Be-
rufsordnung der zuständigen Apothe-
kerkammer). 
 
Sie sondieren die für ihre Zielerreichung 
geeigneten Marketinginstrumente und 
erstellen daraus selbstständig einen 
Projektplan (Projektidee, Begründung, 
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Die Schülerinnen und Schüler begreifen 
waren- und kundenspezifische Service-
bedürfnisse als einen wichtigen Ansatz 
zur Schaffung und Erhaltung einer un-
verwechselbaren Marktposition. Sie stel-
len die Servicekonzepte ihrer Ausbil-
dungsbetriebe vor und analysieren 
Schwierigkeiten bei deren Umsetzung.  
 
Binnendifferenzierung 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln 
und begründen weitere Maßnahmen zur 
Servicepolitik, um damit die Kundenbin-
dung zu verstärken. Sie setzen sich da-
bei auch mit dem Beschwerdemanage-
ment auseinander. 
 
Sie bewerten anhand ausgewählter Bei-
spiele Onlineshops und Online-
Handelsplattformen. Sie setzen Instru-
mente des Online-Marketings ein und 
berücksichtigen dabei rechtliche Vor-
schriften.  
 

Inhalte 
Marketing-Mix 
Kundenbeziehungsmanagement 
(Customer Relationship Management) 
Multi-Channel-Strategie  

Zeit- und Arbeitsplan, Kostenstruktur, 
Evaluation). Sie argumentieren über-
zeugend für den Plan, stellen sich mög-
licher Kritik und gewinnen das Team für 
die Umsetzung des Plans. 
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen 
den Projektplan um. Sie übernehmen 
Verantwortung in der Gruppe, halten 
sich an Vereinbarungen und kommuni-
zieren angemessen. 
 
Sie bewerten die Durchführung des Pro-
jekts hinsichtlich der Einhaltung des 
Zeit- und Arbeitsplans und der Kosten. 
Sie nehmen einen Soll-Ist-Vergleich vor 
und ermitteln die Zielerreichung. Sie 
nutzen hierzu auch Tabellenkalkulati-
onsprogramme. 
 
Die Schülerinnen und Schüler hinterfra-
gen ihr Verhalten während des Projekts 
und beziehen dabei auch Beobachtun-
gen anderer ein. Sie evaluieren die Pro-
jektziele sowie die Auswahl und Umset-
zung der eingesetzten Marketinginstru-
mente. Sie ziehen daraus Konsequen-
zen für die Durchführung zukünftiger 
Projekte. 
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Jahrgangsstufe 12  

Kaufmännische  
Steuerung und Kontrolle 

80 Std.   

Geschäftsprozesse erfolgsorien-
tiert steuern 
Intensivierung  

 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren Geschäftsprozesse im Einzelhan-
delsunternehmen und setzen Instrumen-
te zur Verbesserung des Unternehmens-
erfolges ein. 
 
Sie erfassen den Warenverkehr des Ein-
zelhandelsunternehmens. Sie bereiten 
Entscheidungen zur Anlagenwirtschaft 
vor und beurteilen die Ertragslage des 
Unternehmens. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren die Kostenstruktur von Einzelhan-
delsbetrieben und rechnen betrieblichen 
Teilbereichen Kosten zu. Sie erläutern 
den Entscheidungsträgern einzelwirt-
schaftliche Maßnahmen zur Kostensen-
kung und stellen den Zusammenhang zu 
Auswirkungen auf gesamtwirtschaftlicher 
Ebene her. Die Schülerinnen und Schüler 
setzen die Deckungsbeitragsrechnung 
ein, um Verkaufspreise festzulegen und 
das Sortiment erfolgsorientiert zu opti-
mieren. Dabei beachten sie den Ge-
sichtspunkt der Mischkalkulation. 
 
Sie ermitteln den kurzfristigen Betriebser-
folg und unterbreiten Vorschläge zur 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit. 
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Die Schülerinnen und Schüler berechnen 
mit Daten aus verschiedenen Informati-
onssystemen Kennziffern und nutzen sie 
für Vergleiche und Situationseinschät-
zungen. Sie bereiten Statistiken gra-
phisch auf, interpretieren die Informatio-
nen und leiten mögliche Maßnahmen zur 
Optimierung betrieblicher Prozesse ab. 
Dazu nutzen sie geeignete Software. 
 

Inhalte 

Wareneinkauf, Warenverkauf 
Umsatzsteuer 
Abschreibungen 
Kostenarten, Kostenstellen, Verteilungs-
rechnen 
Externe Kosten 
Nachkalkulation 
Rentabilitätskennziffern, Wirtschaftlich-
keit 
Warenwirtschaftssystem 
Auswirkungen auf den einfachen Wirt-
schaftskreislauf 
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  Apothekenprozesse  60 Std. 

 Mit heilberuflichen Verordnun-
gen umgehen  
Intensivierung  

 Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler verfü-
gen über die Kompetenz, die Abgabe 
der Arzneimittel und Medizinprodukte 
zu planen, wobei sie die gesetzlichen 
Vorschriften einhalten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sondieren 
ihre Möglichkeiten, das pharmazeuti-
sche Personal bei der Bearbeitung von 
heilberuflichen Verordnungen zu unter-
stützen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informie-
ren sich über die gesetzlichen Vorschrif-
ten (Verschreibungsverordnung, Betäu-
bungsmittelrecht, abgeleitete Vorschrif-
ten aus dem Fünften Buch Sozialge-
setzbuch, Arzneimittelpreisverordnung, 
Apothekenbetriebsordnung, Recht des 
Versandhandels) zu Form, Inhalt und 
Umgang mit einer heilberuflichen Ver-
ordnung einschließlich eines Kranken-
hausanforderungsscheines. Sie infor-
mieren sich über die Einspruchsmög-
lichkeiten bei Retaxationen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler priorisie-
ren Arbeitsschritte und planen ihre Ar-
beitsabläufe selbstständig. 
 
Sie prüfen die unterschiedlichen ärztli-
chen Verordnungen auf Vollständigkeit. 
Für genehmigungspflichtige Medizin-
produkte beantragen sie die Genehmi-
gung und dokumentieren diesen Vor-
gang. 
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Die Schülerinnen und Schüler ordnen 
die Verordnungen den jeweiligen Kos-
tenträgern zu und kontrollieren den Ab-
gabepreis. Sie stellen die aufgrund einer 
heilberuflichen Verordnung erforderli-
chen Arzneimittel und Medizinprodukte 
zur Abgabe bereit. Sie bedrucken die 
Verordnungen oder führen diesen Vor-
gang in elektronisch lesbarer Form 
durch. 
 
Sie bereiten die Abgabe der Verordnun-
gen an die Abrechnungszentren vor. Bei 
Retaxationen überprüfen sie Ein-
spruchsmöglichkeiten und erheben ggf. 
Einspruch. 
 
Sie dokumentieren die Abgabe von Be-
täubungsmitteln, Einzelimporten, be-
stimmten Chemikalien, die Abgabe von 
Blutprodukten und verschreibungspflich-
tigen Tierarzneimitteln und legen die 
erstellten Unterlagen dem Apotheker 
unterschriftsreif vor. 
 
Sie beurteilen ihre Planung der Arbeits-
abläufe, bewerten die Durchführung und 
entwickeln Strategien zur Optimierung. 
Sie hinterfragen, inwieweit sie konse-
quent ihrer Verantwortung in diesem 
Arbeitsbereich gerecht werden. 
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  Apothekenprozesse  60 Std. 

 Bei der Herstellung und Prüfung 
von Arzneimitteln mitwirken  
Intensivierung  

 Die Schülerinnen und Schüler verfü-
gen über die Kompetenz, das phar-
mazeutische Personal bei der Prü-
fung und Herstellung von Arzneimit-
teln zu unterstützen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen 
die besonderen Anforderungen an die 
Sorgfalt und die Verantwortung bei der 
Herstellung und Prüfung von Arzneimit-
teln wahr. Sie signalisieren Arbeitsbe-
reitschaft, nehmen Anweisungen be-
reitwillig entgegen und antizipieren Ar-
beitsprozesse. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln 
ihre Befugnisse im Rahmen der Herstel-
lung und Prüfung von Arzneimitteln. Sie 
informieren sich über die Hygienerichtli-
nien. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterstüt-
zen den Herstellungs- und Prüfungspro-
zess von Arzneimitteln. Sie stellen ent-
sprechend den Vorgaben Arbeitsgeräte 
und Ausgangsstoffe für die herzustel-
lenden oder zu prüfenden Arzneimittel 
zusammen. Sie bereiten die erforderli-
chen Dokumentationsunterlagen vor.  
 
Sie berechnen die Ausgangsstoffmen-
gen, füllen die hergestellten Arzneimittel 
in die Abgabegefäße ab und kennzeich-
nen diese nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Sie pflegen die Arbeitsgeräte 
und Vorratsbehältnisse und halten sie 
instand. 
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Sie halten den Hygieneplan ein und do-
kumentieren die Maßnahmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln 
die Verkaufspreise für Stoffe und für 
Zubereitungen nach der Arzneimittel-
preisverordnung, dabei nutzen sie die 
pharmazeutische Terminologie. Sie be-
reiten die nach Apothekenbetriebsord-
nung vorgeschriebenen Dokumentati-
onsunterlagen für Ausgangsstoffe, Pri-
märpackmittel, Rezeptur- und Defek-
turarzneimittel vor. 
 
Bei auftretenden Qualitätsmängeln im 
Rahmen der Ausgangstoff-, Primär-
packmittel- und Fertigarzneimittelprü-
fung füllen sie den Berichtsbogen an die 
zuständige Behörde oder Arzneimittel-
kommission im Rahmen ihrer Befugnis-
se aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten 
ihren Arbeitsprozess hinsichtlich der 
eingehaltenen Sorgfalt. Dazu formulie-
ren sie Prozessbeschreibungen und 
Checklisten. 
 
Sie holen Rückmeldungen zu ihrer Ar-
beitsweise ein und gehen konstruktiv mit 
Kritik um. Sie berücksichtigen die Anre-
gungen in ihrer zukünftigen Arbeit. 
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Einzelhandelsprozesse 40 Std. Einzelhandelsprozesse 40 Std. 

Mit Marketingkonzepten Kunden 
gewinnen und binden Teil 2 
Fortsetzung aus Jahrgangsstufe 
11 - Intensivierung 

Sortiment gestalten und bewer-
ben 
Intensivierung 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler erschlie-
ßen Marketing als eine zentrale Aufgabe 
des Unternehmens, um eine Marktpositi-
on zu gewinnen und auszubauen. Die 
Schülerinnen und Schüler informieren 
sich über die Öffentlichkeitsarbeit ihres 
Unternehmens und beurteilen deren 
Wirksamkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen 
informationstechnische Systeme zur 
Sammlung und Auswertung von Marktin-
formationen und Kundendaten ein.  
 
Binnendifferenzierung 
Sie bewerten die Marktposition ihres Un-
ternehmens im Verhältnis zu Mitbewer-
bern im stationären Handel wie auch im 
Onlinehandel. Sie analysieren Produktka-
taloge und Kundenbewertungen, auch in 
Preis-Vergleichsportalen, elektronischen 
Handelsplattformen und Onlineshops. 
 
Sie analysieren absatzpolitische Instru-
mente und entwickeln Konzepte zur Rea-
lisierung bestehender Marketingziele. Sie 
berücksichtigen dabei wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen und Wechselwir-
kungen zwischen Onlinehandel und sta-
tionärem Handel. Für die Marketingkon-
zepte entwickeln sie Zeit- und Arbeits-
pläne, legen Verantwortlichkeiten fest 
und dokumentieren die Arbeitsfortschrit-
te. Sie präsentieren und reflektieren ihre 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, Vorschläge für 
die Gestaltung des Sortiments der 
Apotheke zu entwickeln und darauf 
werbewirksam aufmerksam zu ma-
chen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren das Sortiment ihrer Apotheke hin-
sichtlich der aktuellen Nachfrage. Dazu 
definieren sie die Zielgruppen ihrer Apo-
theke und ermitteln deren Bedürfnisse. 
Sie informieren sich in entsprechenden 
Medien und beobachten gegenwärtige 
Trends und lokale Themen, die bei der 
Festlegung und Präsentation des Apo-
thekensortiments berücksichtigt werden 
können. 
 
Sie gleichen den Bedarf mit dem vor-
handenen Sortiment ab und stellen Ver-
änderungsbedarf fest. Sie eruieren Mög-
lichkeiten, Bedarfslücken im Sortiment 
zu schließen und Überhänge abzubau-
en. Sie ermitteln die Möglichkeiten der 
Sortimentsgestaltung (Sortimentsberei-
nigung, -diversifikation und -differen-
zierung).  
 
Die Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln und unterbreiten Vorschläge zur 
Gestaltung der Breite und Tiefe des Sor-
timents vor dem Hintergrund der jeweili-
gen aktuellen Situation. 
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Arbeitsergebnisse. 
 
Die Schülerinnen und Schüler begreifen 
waren- und kundenspezifische Service-
bedürfnisse als einen wichtigen Ansatz 
zur Schaffung und Erhaltung einer un-
verwechselbaren Marktposition. Sie stel-
len die Servicekonzepte ihrer Ausbil-
dungsbetriebe vor und analysieren 
Schwierigkeiten bei deren Umsetzung.  
 
Binnendifferenzierung 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln 
und begründen weitere Maßnahmen zur 
Servicepolitik, um damit die Kundenbin-
dung zu verstärken. Sie setzen sich da-
bei auch mit dem Beschwerdemanage-
ment auseinander. 
 
Sie bewerten anhand ausgewählter Bei-
spiele Onlineshops und Online-
Handelsplattformen. Sie setzen Instru-
mente des Online-Marketings ein und 
berücksichtigen dabei rechtliche Vor-
schriften.  
 

Inhalte 
Marketing-Mix 
Kundenbeziehungsmanagement 
(Customer Relationship Management) 
Multi-Channel-Strategie  

Sie wählen geeignete Werbemaßnah-
men, um die Kunden auf die Sorti-
mentsveränderung aufmerksam zu ma-
chen. Dabei berücksichtigen sie die ge-
setzlichen Bestimmungen (Apotheken-
betriebsordnung, Heilmittelwerbegesetz, 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb, Berufsordnung der zuständigen 
Apothekerkammer). 
 
Sie reflektieren über Gründe, die zur 
Akzeptanz oder Nichtakzeptanz ihrer 
Vorschläge zur Sortimentsgestaltung 
geführt haben. 
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Einzelhandelsprozesse 40 Std.   

Personaleinsatz planen und Mit-
arbeiter führen  
Intensivierung  

 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler führen un-
ter Beachtung personalwirtschaftlicher 
Ziele Aufgaben und Tätigkeiten des Per-
sonalwesens eines Einzelhandelsunter-
nehmens durch. Sie sind sich der unter-
schiedlichen Interessenlagen aller Betei-
ligten bewusst. Zur Sicherstellung der 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
analysieren sie Mitarbeiterbestand und -
struktur und wirken bei der Personalbe-
darfsermittlung und -einsatzplanung mit. 
Bei der internen und externen Personal-
beschaffung setzen sie unterschiedliche 
Instrumente ein und stellen Kriterien zur 
Bewerberauswahl zusammen. Sie er-
kennen die Bedeutung von Arbeitsverträ-
gen für das Arbeitsverhältnis und dessen 
Beendigung. Die Schülerinnen und Schü-
ler erstellen Entgeltabrechnungen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen 
verschiedene Möglichkeiten der Mitarbei-
termotivation und setzen diese ein, um 
das Arbeitsverhalten und die Leistungs-
bereitschaft von Mitarbeitern zu fördern. 
 

Inhalte 
Gesprächsführung 
Umgang mit Konflikten 
Personalentwicklung 
Datenschutz 
Begründung, Betreuung und Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen 
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Einzelhandelsprozesse 40 Std. Einzelhandelsprozesse  40 Std. 

Ein Einzelhandelsunternehmen 
leiten und entwickeln  

Liquidität sichern  

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler denken 
und handeln in unternehmerischen Zu-
sammenhängen. Sie erkunden und erar-
beiten Leitungskompetenzen, auch im 
Hinblick auf ihre persönliche berufliche 
Perspektive. Sie wirken bei der Leitung 
eines Unternehmens mit und erarbeiten 
Konzepte zur weiteren Entwicklung des 
Unternehmens. Sie stellen verschiedene 
Unternehmensformen dar und beurteilen 
diese.  
 
Binnendifferenzierung 
Die Schülerinnen und Schüler wählen 
geeignete Möglichkeiten der Finanzie-
rung aus. Sie unterscheiden Kreditarten 
und beschreiben exemplarisch Kreditsi-
cherheiten. 
 
Zur Sicherung der Liquidität überwachen 
sie den Zahlungseingang und ergreifen 
Maßnahmen bei Zahlungsverzug. 
 

Inhalte 
Firma, Handelsregister  
Einzelunternehmung, KG, GmbH,  
Genossenschaft, OHG 
Lieferantenkredit, Kontokorrentkredit,  
Darlehen 
Gerichtliches Mahnwesen 
Verjährung 
 

Zielformulierung 
Die Schülerinnen und Schüler besit-
zen die Kompetenz, Zahlungseingän-
ge zu überwachen und Maßnahmen 
zur Liquiditätssicherung zu ergreifen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren Verbindlichkeiten und Forderungen 
der Apotheke. 
 
Sie recherchieren die Haftungsregelun-
gen in den unterschiedlichen Rechts-
formen der Unternehmen für den Fall 
eines endgültigen Zahlungsausfalls. 
 
Die Schülerinnen und Schüler legen ein 
Verfahren zur Überprüfung von Zah-
lungseingängen und -ausgängen und 
zur Durchführung von Mahnverfahren 
fest. 
 
Zur Sicherung der Liquidität überwa-
chen die Schülerinnen und Schüler die 
Zahlungseingänge und -ausgänge. 
 
Sie ergreifen Maßnahmen bei Zah-
lungsverzug (außergerichtliches und 
gerichtliches Mahnverfahren). Dabei 
berechnen sie den gesamten Forde-
rungsbetrag unter Berücksichtigung der 
Verzugszinsen und beachten die in die-
sem Zusammenhang relevanten Verjäh-
rungsfristen. 
 
Sie bewerten die Eignung der verschie-
denen Mahnverfahren unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
Sie bewerten, ob ihre Maßnahmen zur 
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Binnendifferenzierung  
Einfacher Eigentumsvorbehalt, Bürg-
schaft, Sicherungsübereignung 
Franchising 
Insolvenz 

Sicherung der Liquidität beigetragen 
haben und berücksichtigen das Bewer-
tungsergebnis bei ihrem weiteren Vor-
gehen. 
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Verordnung
über die Berufsausbildungen zum Verkäufer und zur Verkäuferin

sowie zum Kaufmann im Einzelhandel und zur Kauffrau im Einzelhandel
(Verkäufer- und Einzelhandelskaufleuteausbildungsverordnung � VerkEHKflAusbV)*

Vom 13. März 2017

Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungs-
gesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 Nummer 1 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

A b s c h n i t t 1

G e g e n s t a n d , D a u e r u n d

G l i e d e r u n g d e r B e r u f s a u s b i l d u n g e n

§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe

§ 2 Dauer der Berufsausbildungen

§ 3 Gegenstand der Berufsausbildungen und Ausbildungs-
rahmenpläne

§ 4 Struktur der Berufsausbildung und Ausbildungsberufsbild
des Verkäufers und der Verkäuferin

§ 5 Struktur der Berufsausbildung und Ausbildungsberufsbild
des Kaufmanns im Einzelhandel und der Kauffrau im
Einzelhandel

§ 6 Ausbildungsplan

§ 7 Schriftlicher Ausbildungsnachweis

A b s c h n i t t 2

Z w i s c h e n p r ü f u n g

u n d A b s c h l u s s p r ü f u n g

i n d e r B e r u f s a u s b i l d u n g z um

V e r k ä u f e r u n d z u r V e r k ä u f e r i n

Unterabschnitt 1

Zwischenprüfung in der

Berufsausbildung zum Verkäufer und zur Verkäuferin

§ 8 Ziel und Zeitpunkt der Zwischenprüfung

§ 9 Inhalt der Zwischenprüfung

§ 10 Prüfungsbereich der Zwischenprüfung

Unterabschnitt 2

Abschlussprüfung in der

Berufsausbildung zum Verkäufer und zur Verkäuferin

§ 11 Ziel und Zeitpunkt der Abschlussprüfung

§ 12 Inhalt der Abschlussprüfung

§ 13 Prüfungsbereiche der Abschlussprüfung

§ 14 Prüfungsbereich Verkauf und Werbemaßnahmen

§ 15 Prüfungsbereich Warenwirtschaft und Kalkulation

§ 16 Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde

§ 17 Prüfungsbereich Fachgespräch in der Wahlqualifikation

§ 18 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für
das Bestehen der Abschlussprüfung

A b s c h n i t t 3

A b s c h l u s s p r ü f u n g

i n d e r B e r u f s a u s b i l d u n g

z um K a u f m a n n i m E i n z e l h a n d e l

u n d z u r K a u f f r a u i m E i n z e l h a n d e l ,

A n r e c h n u n g v o n A u s b i l d u n g s z e i t e n

§ 19 Ziel, Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt

§ 20 Inhalt von Teil 1

§ 21 Prüfungsbereiche von Teil 1

§ 22 Prüfungsbereich Verkauf und Werbemaßnahmen

§ 23 Prüfungsbereich Warenwirtschaft und Kalkulation

§ 24 Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde

§ 25 Inhalt von Teil 2

§ 26 Prüfungsbereiche von Teil 2

§ 27 Prüfungsbereich Geschäftsprozesse im Einzelhandel

§ 28 Prüfungsbereich Fachgespräch in der Wahlqualifikation

§ 29 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für
das Bestehen der Abschlussprüfung

§ 30 Anrechnung von Ausbildungszeiten

A b s c h n i t t 4

S c h l u s s v o r s c h r i f t e n

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage 1: Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung
zum Verkäufer und zur Verkäuferin

Anlage 2: Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung
zum Kaufmann im Einzelhandel und zur Kauffrau im
Einzelhandel

Abschnitt 1

Gegenstand, Dauer und
Gliederung der Berufsausbildungen

§ 1

Staatliche

Anerkennung der Ausbildungsberufe

Der Ausbildungsberuf des Verkäufers und der Ver-

käuferin sowie der Ausbildungsberuf des Kaufmanns

* Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des
§ 4 des Berufsbildungsgesetzes. Die Ausbildungsordnung und der

damit abgestimmte, von der Ständigen Konferenz der Kultusminister

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rah-
menlehrplan für die Berufsschule werden demnächst im amtlichen

Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht.
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im Einzelhandel und der Kauffrau im Einzelhandel

werden nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes
staatlich anerkannt.

§ 2

Dauer der Berufsausbildungen

(1) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf des
Verkäufers und der Verkäuferin dauert zwei Jahre.

(2) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf des

Kaufmanns im Einzelhandel und der Kauffrau im Einzel-
handel dauert drei Jahre.

§ 3

Gegenstand der

Berufsausbildungen

und Ausbildungsrahmenpläne

(1) Gegenstand der Berufsausbildung zum Verkäufer
und zur Verkäuferin sind mindestens die im Aus-
bildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum

Verkäufer und zur Verkäuferin (Anlage 1) genannten
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(2) Gegenstand der Berufsausbildung zum Kauf-
mann im Einzelhandel und zur Kauffrau im Einzelhandel
sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan für die

Berufsausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel und
zur Kauffrau im Einzelhandel (Anlage 2) genannten
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Von der Organisation der Berufsausbildungen,
wie sie im jeweiligen Ausbildungsrahmenplan vorge-
geben ist, darf abgewichen werden, wenn und soweit

betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in
der Person des oder der Auszubildenden liegen, die
Abweichung erfordern.

(4) Die im jeweiligen Ausbildungsrahmenplan ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

sollen so vermittelt werden, dass die Auszubildenden
die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3
des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche

Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständi-
ges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein.

§ 4

Struktur der

Berufsausbildung

und Ausbildungsberufsbild

des Verkäufers und der Verkäuferin

(1) Die Berufsausbildung zum Verkäufer und zur Ver-
käuferin gliedert sich in:

1. wahlqualifikationsübergreifende, berufsprofilgebende

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten,

2. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten in einer Wahlqualifikation nach Absatz 3
Satz 1 sowie

3. wahlqualifikationsübergreifende, integrativ zu ver-
mittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten werden in
Berufsbildpositionen und in Wahlqualifikationen als

Teile des Ausbildungsberufsbildes gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der wahlqualifikations-

übergreifenden, berufsprofilgebenden Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten sind:

1. Waren- und Dienstleistungsangebot des Ausbil-

dungsbetriebes,

2. Warenpräsentation und Werbemaßnahmen,

3. Preiskalkulation,

4. Warenbestandskontrolle,

5. Warenannahme und -lagerung,

6. Verkaufen von Waren und

7. Servicebereich Kasse.

(3) Die Wahlqualifikationen sind:

1. Sicherstellung der Warenpräsenz,

2. Beratung von Kunden,

3. Kassensystemdaten und Kundenservice und

4. Werbung und Verkaufsförderung.

Eine der Wahlqualifikationen ist im Ausbildungsvertrag

auszuweisen. Der zeitliche Richtwert für die Wahlquali-
fikation beträgt 12 Wochen.

(4) Die Berufsbildpositionen der wahlqualifikations-

übergreifenden, integrativ zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:

1. Berufsbildung, arbeits- und sozialrechtliche Vor-

schriften,

2. Bedeutung und Struktur des Einzelhandels und des
Ausbildungsbetriebes,

3. Information und Kommunikation,

4. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und

5. Umweltschutz.

§ 5

Struktur der Berufsausbildung
und Ausbildungsberufsbild des Kaufmanns

im Einzelhandel und der Kauffrau im Einzelhandel

(1) Die Berufsausbildung zum Kaufmann im Einzel-
handel und zur Kauffrau im Einzelhandel gliedert sich

in:

1. wahlqualifikationsübergreifende, berufsprofilgeben-
de Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten,

2. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten in einer Wahlqualifikation nach Absatz 3
Satz 1,

3. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und

Fähigkeiten in drei Wahlqualifikationen nach Absatz 4
Satz 1 sowie

4. wahlqualifikationsübergreifende, integrativ zu ver-
mittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten werden in

Berufsbildpositionen und in Wahlqualifikationen als
Teile des Ausbildungsberufsbildes gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der wahlqualifikations-

übergreifenden, berufsprofilgebenden Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten sind:

1. Waren- und Dienstleistungsangebot des Ausbil-

dungsbetriebes,
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2. Warenpräsentation und Werbemaßnahmen,

3. Preiskalkulation,

4. Warenbestandskontrolle,

5. Warenannahme und -lagerung,

6. Verkaufen von Waren,

7. Servicebereich Kasse und

8. Einzelhandelsprozesse.

(3) Die Wahlqualifikationen nach Absatz 1 Satz 1

Nummer 2 sind:

1. Sicherstellung der Warenpräsenz,

2. Beratung von Kunden,

3. Kassensystemdaten und Kundenservice und

4. Werbung und Verkaufsförderung.

Eine der Wahlqualifikationen ist im Ausbildungsvertrag

auszuweisen. Der zeitliche Richtwert für die Wahlquali-
fikation beträgt 12 Wochen.

(4) Die Wahlqualifikationen nach Absatz 1 Satz 1

Nummer 3 sind:

1. Beratung von Kunden in komplexen Situationen,

2. Beschaffung von Waren,

3. Warenbestandssteuerung,

4. kaufmännische Steuerung und Kontrolle,

5. Marketingmaßnahmen,

6. Onlinehandel,

7. Mitarbeiterführung und -entwicklung und

8. Vorbereitung unternehmerischer Selbständigkeit.

Drei der Wahlqualifikationen sind im Ausbildungsver-
trag auszuweisen, darunter mindestens eine aus den

Nummern 1 bis 3. Der zeitliche Richtwert für eine Wahl-
qualifikation beträgt 13 Wochen.

(5) Die Berufsbildpositionen der wahlqualifikations-

übergreifenden, integrativ zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:

1. Berufsbildung, arbeits- und sozialrechtliche Vor-

schriften,

2. Bedeutung und Struktur des Einzelhandels und des
Ausbildungsbetriebes,

3. Information und Kommunikation,

4. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und

5. Umweltschutz.

§ 6

Ausbildungsplan

Der Ausbildungsbetrieb hat spätestens zu Beginn

der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungs-

rahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede
Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§ 7

Schriftlicher Ausbildungsnachweis

(1) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen
Ausbildungsnachweis zu führen. Dazu ist ihnen wäh-

rend der Ausbildungszeit Gelegenheit zu geben.

(2) Die Ausbildenden haben den Ausbildungsnach-
weis regelmäßig durchzusehen.

Abschnitt 2

Zwischenprüfung

und Abschlussprüfung in der Berufs-

ausbildung zum Verkäufer und zur Verkäuferin

U n t e r a b s c h n i t t 1

Zw i s c h e n p r ü f u n g

i n d e r B e r u f s a u s b i l d u n g

z um Ve r k ä u f e r u n d z u r Ve r k ä u f e r i n

§ 8

Ziel und Zeitpunkt

der Zwischenprüfung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist in der
Berufsausbildung zum Verkäufer und zur Verkäuferin
eine Zwischenprüfung durchzuführen.

(2) Die Zwischenprüfung soll zu Beginn des zweiten

Ausbildungsjahres stattfinden.

§ 9

Inhalt

der Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage 1) für die
ersten zwölf Monate genannten Fertigkeiten, Kennt-

nisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr-

stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten
entspricht.

§ 10

Prüfungsbereich

der Zwischenprüfung

(1) Die Zwischenprüfung findet im Prüfungsbereich
Verkaufsprozesse statt.

(2) Im Prüfungsbereich Verkaufsprozesse soll der
Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist,

1. über das Waren- und Dienstleistungsangebot des
Betriebes zu informieren,

2. Waren zu verkaufen und kundenorientiert im
Servicebereich Kasse zu handeln und

3. Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz ein-
zuhalten.

(3) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein.

Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

(4) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

460 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 13, ausgegeben zu Bonn am 20. März 2017460 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 13, ausgegeben zu Bonn am 20. März 2017460 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 13, ausgegeben zu Bonn am 20. März 2017460 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 13, ausgegeben zu Bonn am 20. März 2017

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



U n t e r a b s c h n i t t 2

A b s c h l u s s p r ü f u n g

i n d e r B e r u f s a u s b i l d u n g

z um Ve r k ä u f e r u n d z u r Ve r k ä u f e r i n

§ 11

Ziel und Zeitpunkt

der Abschlussprüfung

(1) Durch die Abschlussprüfung in der Berufsaus-

bildung zum Verkäufer und zur Verkäuferin ist festzu-
stellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungsfähig-
keit erworben hat.

(2) Die Abschlussprüfung soll am Ende der Berufs-
ausbildung durchgeführt werden.

§ 12

Inhalt

der Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage 1) genannten

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr-

stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten

entspricht.

§ 13

Prüfungsbereiche

der Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung findet in den folgenden Prü-
fungsbereichen statt:

1. Verkauf und Werbemaßnahmen,

2. Warenwirtschaft und Kalkulation,

3. Wirtschafts- und Sozialkunde sowie

4. Fachgespräch in der Wahlqualifikation.

§ 14

Prüfungsbereich

Verkauf und Werbemaßnahmen

(1) Im Prüfungsbereich Verkauf und Werbemaßnah-
men soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage

ist,

1. Werbemaßnahmen einzusetzen,

2. Beratungs- und Verkaufsgespräche unter Anwen-

dung von Waren- und Kommunikationskenntnissen
zu führen sowie Waren kunden- und dienstleistungs-
orientiert zu verkaufen,

3. Beschwerden und Reklamationen zu bearbeiten
sowie Formen der Konfliktlösung anzuwenden und

4. verkaufsrelevante Rechtsvorschriften anzuwenden.

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein.
Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 15

Prüfungsbereich
Warenwirtschaft und Kalkulation

(1) Im Prüfungsbereich Warenwirtschaft und Kalku-
lation soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage

ist,

1. den Eingang und die Lagerung von Waren zu kon-
trollieren und zu erfassen,

2. Warenwirtschaftsdaten für die Steuerung und
Kontrolle des Warenflusses sowie für die Preiskalku-

lation zu nutzen und daraus Handlungsvorschläge

abzuleiten und

3. verkaufsbezogene Rechenvorgänge durchzuführen.

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein.
Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 16

Prüfungsbereich

Wirtschafts- und Sozialkunde

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage
ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-

sammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen
und zu beurteilen.

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen
sein. Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbei-

ten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 17

Prüfungsbereich

Fachgespräch in der Wahlqualifikation

(1) Im Prüfungsbereich Fachgespräch in der Wahl-
qualifikation soll der Prüfling nachweisen, dass er in

der Lage ist,

1. berufstypische Aufgabenstellungen zu erfassen,
Probleme und Vorgehensweisen zu erörtern, Pro-

blemlösungen zu entwickeln und zu begründen
sowie dabei Warenkenntnisse zu nutzen und

2. kunden- und serviceorientiert zu handeln und dabei

wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge zu
berücksichtigen sowie Rechtsvorschriften anzuwen-
den.

(2) Mit dem Prüfling wird ein fallbezogenes Fachge-

spräch geführt.

(3) Für das fallbezogene Fachgespräch stellt der
Prüfungsausschuss dem Prüfling zwei praxisbezogene

Aufgaben, aus denen der Prüfling eine Aufgabe aus-

wählt. Grundlage für die Prüfungsaufgaben ist die nach
§ 4 Absatz 3 Satz 1 im Ausbildungsvertrag ausgewie-

sene Wahlqualifikation. Der Prüfling soll die ausgewählte

Aufgabe bearbeiten und einen Lösungsweg entwickeln.
Dafür ist ihm eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten
einzuräumen. Das fallbezogene Fachgespräch wird mit

einer Darstellung des Lösungsweges durch den Prüf-
ling eingeleitet. Weiterer Inhalt des fallbezogenen Fach-
gesprächs ist der im Betrieb vermittelte und im Aus-

bildungsnachweis dokumentierte Warenbereich.
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(4) Das fallbezogene Fachgespräch dauert höchs-

tens 20 Minuten.

§ 18

Gewichtung der

Prüfungsbereiche und Anforderungen

für das Bestehen der Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche
sind wie folgt zu gewichten:

1. Verkauf und Werbemaßnahmen mit 25 Prozent,

2. Warenwirtschaft und Kalkulation mit 15 Prozent,

3. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent sowie

4. Fachgespräch in der Wahlqualifikation
mit 50 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die
Prüfungsleistungen wie folgt bewertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis mit mindestens �ausreichend�,

2. im Prüfungsbereich Fachgespräch in der Wahlquali-
fikation mit mindestens �ausreichend�,

3. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen mit
mindestens �ausreichend� und

4. in keinem Prüfungsbereich mit �ungenügend�.

(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem
der Prüfungsbereiche �Verkauf und Werbemaßnah-
men�, �Warenwirtschaft und Kalkulation� oder �Wirt-

schafts- und Sozialkunde� durch eine mündliche Prü-
fung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn

1. der Prüfungsbereich schlechter als mit �ausrei-

chend� bewertet worden ist und

2. die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen
der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.

Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen

Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im

Verhältnis 2:1 zu gewichten.

Abschnitt 3

Abschlussprüfung

in der Berufsausbildung

zum Kaufmann im Einzelhandel

und zur Kauffrau im Einzelhandel,
Anrechnung von Ausbildungszeiten

§ 19

Ziel, Aufteilung

in zwei Teile und Zeitpunkt

(1) Durch die Abschlussprüfung in der Berufsaus-
bildung zum Kaufmann im Einzelhandel und zur Kauf-

frau im Einzelhandel ist festzustellen, ob der Prüfling
die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat.

(2) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1

und 2.

(3) Teil 1 soll am Ende des zweiten Ausbildungs-
jahres durchgeführt werden, Teil 2 am Ende der Berufs-

ausbildung.

§ 20

Inhalt von Teil 1

Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage 2) für die ers-
ten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr-
stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge-

nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten

entspricht.

§ 21

Prüfungsbereiche von Teil 1

Teil 1 der Abschlussprüfung findet in den folgenden
Prüfungsbereichen statt:

1. Verkauf und Werbemaßnahmen,

2. Warenwirtschaft und Kalkulation sowie

3. Wirtschafts- und Sozialkunde.

§ 22

Prüfungsbereich
Verkauf und Werbemaßnahmen

(1) Im Prüfungsbereich Verkauf und Werbemaßnah-
men soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage

ist,

1. Werbemaßnahmen einzusetzen,

2. Beratungs- und Verkaufsgespräche unter Anwen-

dung von Waren- und Kommunikationskenntnissen
zu führen sowie Waren kunden- und dienstleistungs-
orientiert zu verkaufen,

3. Beschwerden und Reklamationen zu bearbeiten
sowie Formen der Konfliktlösung anzuwenden und

4. verkaufsrelevante Rechtsvorschriften anzuwenden.

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein.
Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 23

Prüfungsbereich

Warenwirtschaft und Kalkulation

(1) Im Prüfungsbereich Warenwirtschaft und Kalku-

lation soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage
ist,

1. den Eingang und die Lagerung von Waren zu kon-

trollieren und zu erfassen,

2. Warenwirtschaftsdaten für die Steuerung und Kon-
trolle des Warenflusses sowie für die Preiskalkula-

tion zu nutzen und daraus Handlungsvorschläge
abzuleiten und

3. verkaufsbezogene Rechenvorgänge durchzuführen.

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein.

Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
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§ 24

Prüfungsbereich

Wirtschafts- und Sozialkunde

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage
ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-

sammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen
und zu beurteilen.

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen
sein. Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbei-
ten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 25

Inhalt von Teil 2

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage 2) genannten

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr-

stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten
entspricht.

(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegen-

stand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur inso-
weit einbezogen werden, als es für die Feststellung der

beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 26

Prüfungsbereiche von Teil 2

Teil 2 der Abschlussprüfung findet in folgenden Prü-
fungsbereichen statt:

1. Geschäftsprozesse im Einzelhandel und

2. Fachgespräch in der Wahlqualifikation.

§ 27

Prüfungsbereich

Geschäftsprozesse im Einzelhandel

(1) Im Prüfungsbereich Geschäftsprozesse im Ein-
zelhandel soll der Prüfling nachweisen, dass er in der
Lage ist,

1. komplexe Arbeitsaufträge handlungsorientiert zu

bearbeiten sowie

2. fachliche, wirtschaftliche und soziale Zusammen-
hänge zu analysieren, Lösungen für Aufgabenstel-
lungen zu entwickeln und dabei Instrumente der be-

triebswirtschaftlichen Steuerung und Kontrolle, der
Personalwirtschaft und des Marketings zu nutzen.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sollen bei der
Aufgabenstellung mindestens zwei der folgenden Ge-
biete zugrunde gelegt werden:

1. Einkauf,

2. Sortimentsgestaltung,

3. logistische Prozesse oder

4. Verkauf.

(3) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein.

Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

(4) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

§ 28

Prüfungsbereich

Fachgespräch in der Wahlqualifikation

(1) Im Prüfungsbereich Fachgespräch in der Wahl-

qualifikation soll der Prüfling nachweisen, dass er in
der Lage ist,

1. berufstypische Aufgabenstellungen zu erfassen,
Probleme und Vorgehensweisen zu erörtern, Pro-
blemlösungen zu entwickeln und zu begründen so-

wie dabei Warenkenntnisse zu nutzen und

2. kunden- und serviceorientiert zu handeln und dabei
wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge zu
berücksichtigen sowie Rechtsvorschriften anzuwen-

den.

(2) Mit dem Prüfling wird ein fallbezogenes Fach-

gespräch geführt.

(3) Für das fallbezogene Fachgespräch stellt der
Prüfungsausschuss dem Prüfling zwei praxisbezogene
Aufgaben, aus denen der Prüfling eine Aufgabe aus-
wählt. Grundlage für die Prüfungsaufgaben ist eine der

nach § 5 Absatz 4 Satz 1 im Ausbildungsvertrag aus-
gewiesenen Wahlqualifikationen. Der Prüfling soll die
ausgewählte Aufgabe bearbeiten und einen Lösungs-

weg entwickeln. Dafür ist ihm eine Vorbereitungszeit
von 15 Minuten einzuräumen. Das fallbezogene Fach-

gespräch wird mit einer Darstellung des Lösungsweges
durch den Prüfling eingeleitet. Weiterer Inhalt des fall-
bezogenen Fachgesprächs ist der im Betrieb vermit-

telte und im Ausbildungsnachweis dokumentierte
Warenbereich.

(4) Das Fachgespräch dauert höchstens 20 Minuten.

§ 29

Gewichtung der

Prüfungsbereiche und Anforderungen

für das Bestehen der Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche

sind wie folgt zu gewichten:

1. Verkauf und Werbemaßnahmen mit 15 Prozent,

2. Warenwirtschaft und Kalkulation mit 10 Prozent,

3. Geschäftsprozesse im Einzelhandel

mit 25 Prozent,

4. Fachgespräch in der Wahlqualifikation
mit 40 Prozent sowie

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die
Prüfungsleistungen wie folgt bewertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindes-

tens �ausreichend�,

2. im Prüfungsbereich Geschäftsprozesse im Einzel-
handel mit mindestens �ausreichend� und

3. im Prüfungsbereich Fachgespräch in der Wahlquali-

fikation mit mindestens �ausreichend�.
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(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung im

Prüfungsbereich �Geschäftsprozesse im Einzelhandel�
durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu
ergänzen, wenn

1. der Prüfungsbereich schlechter als mit �ausrei-
chend� bewertet worden ist und

2. die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen
der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.

Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen

Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2:1 zu gewichten.

§ 30

Anrechnung von Ausbildungszeiten

(1) Die erfolgreich abgeschlossene Berufsausbil-

dung zum Verkäufer und zur Verkäuferin kann im Um-
fang von zwei Jahren auf die Dauer der Berufsausbil-
dung zum Kaufmann im Einzelhandel und zur Kauffrau

im Einzelhandel angerechnet werden.

(2) Bei der Anrechnung stehen die in der Abschluss-
prüfung in der Berufsausbildung zum Verkäufer und zur
Verkäuferin erbrachten Leistungen in den Prüfungs-

bereichen Verkauf und Werbemaßnahmen, Waren-
wirtschaft und Kalkulation sowie Wirtschafts- und

Sozialkunde dem Teil 1 der Abschlussprüfung in der

Berufsausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel und
zur Kauffrau im Einzelhandel nach den §§ 20 bis 24
gleich.

Abschnitt 4

Schlussvorschriften

§ 31

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft.
Gleichzeitig treten die Verordnung über die Berufsaus-
bildung im Einzelhandel in den Ausbildungsberufen Ver-

käufer/Verkäuferin und Kaufmann im Einzelhandel/
Kauffrau im Einzelhandel vom 16. Juli 2004 (BGBl. I

S. 1806; 2007 I S. 2203), die durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 22. März 2005 (BGBl. I S. 895) geändert

worden ist, sowie die Verordnung über die Erprobung
abweichender Ausbildungs- und Prüfungsbestimmun-
gen in der Berufsausbildung im Einzelhandel in dem

Ausbildungsberuf Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau
im Einzelhandel vom 24. März 2009 (BGBl. I S. 671),
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. De-

zember 2014 (BGBl. I S. 2335) geändert worden ist,
außer Kraft.

Berlin, den 13. März 2017

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

In Vertretung

R a i n e r B a a k e
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Anlage 1

(zu § 3 Absatz 1)

Ausbildungsrahmenplan

für die Berufsausbildung zum Verkäufer und zur Verkäuferin

Abschnitt A: wahlqualifikationsübergreifende, berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 12.
Monat

13. bis 24.
Monat

1 2 3 4

1 Waren- und
Dienstleistungsangebot
des Ausbildungsbetriebes
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1)

a) Kunden über das betriebliche Warensortiment Orien-
tierung geben

b) den Warenbereich, in dem ausgebildet wird, in Wa-
rengruppen mit unterschiedlichen Artikeln und Sorten
strukturieren und in das betriebliche Warensortiment

einordnen

c) Informationsquellen zum Erwerb von Kenntnissen
über Waren nutzen

d) Kunden über Eigenschaften und Möglichkeiten der
Verwendung von Waren aus dem Warenbereich, in
dem ausgebildet wird, unter Berücksichtigung von

Aspekten der Nachhaltigkeit informieren

e) Kunden über das Dienstleistungsangebot des Betrie-
bes informieren

f) Warenkennzeichnungen, Fachbegriffe und handels-
übliche Bezeichnungen, auch fremdsprachige, für
Waren und Dienstleistungen anwenden

12

2 Warenpräsentation
und Werbemaßnahmen
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

a) Konzepte für eine ansprechende Warenpräsentation
erarbeiten und umsetzen, dabei Betriebs-, Verkaufs-

und Lagerform, Sortiment und Zielgruppen, allge-
meine Regeln der Warenpräsentation und der Waren-

platzierung sowie verkaufspsychologische Erkennt-
nisse berücksichtigen

b) Angebotsplätze nach absatzfördernden Gesichts-
punkten auswählen und Waren unter Einsatz

betriebsüblicher Dekorationsmittel platzieren und
verkaufsfördernd präsentieren

c) Preisänderungen im Rahmen der betrieblichen und
rechtlichen Vorgaben vornehmen

d) Werbemittel und Werbeträger unter Berücksichtigung

des rechtlichen Rahmens und der betrieblichen Vor-
gaben einsetzen

e) Kunden über Werbeaktionen informieren

f) Konkurrenzbeobachtungen planen, durchführen und
auswerten, Verbesserungen für den eigenen Betrieb

vorschlagen

g) Vorschläge für Verbesserungen bei der Warenpräsen-
tation erarbeiten, begründen und umsetzen

14

3 Preiskalkulation
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

a) Berechnungen für Bezugs- und Preiskalkulationen
durchführen

b) im Rahmen der betrieblichen und rechtlichen Vor-

gaben die Preisauszeichnung vornehmen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 12.
Monat

13. bis 24.
Monat

1 2 3 4

c) Möglichkeiten der Preisgestaltung bei der Kalkulation
berücksichtigen

d) Vorschläge für Preisänderungen entwickeln und die
Folgen von Preisänderungen für Absatz, Umsatz
und Ertrag beurteilen

6

4 Warenbestandskontrolle
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)

a) Warenbewegungen artikelgenau und zeitnah im
Warenwirtschaftssystem erfassen, dabei Informa-
tionssysteme nutzen und Sicherheitsanforderungen

einhalten

b) bei der Steuerung des Bestandes und des Absatzes
durch Nutzung des Warenwirtschaftssystems mit-
wirken

c) Belege prüfen und bei Unstimmigkeiten entspre-
chende Schritte einleiten

d) Warenbestände auf Menge und Qualität kontrollieren

e) bei der Vorbereitung und Durchführung von Inventu-
ren mitwirken, dabei die rechtlichen Bestimmungen

beachten und Arbeits- und Organisationsmittel ein-
setzen

f) Maßnahmen zur Vermeidung von Inventurdifferenzen
ergreifen

g) betriebsübliche Maßnahmen bei Bestandsabwei-
chungen, insbesondere durch Bruch, Verderb,

Schwund und Diebstahl, einleiten

10

5 Warenannahme
und -lagerung
(§ 4 Absatz 2 Nummer 5)

a) Warenmenge kontrollieren und Verpackung auf

Transportschäden überprüfen sowie bei Bedarf be-
triebsübliche Maßnahmen einleiten

b) Warenbelege und Frachtpapiere unter Berücksichti-

gung der betrieblichen Vorgaben kontrollieren

c) Waren sachgerecht lagern und pflegen

d) Hilfsmittel zur Warenbewegung unter Beachtung
ergonomischer Anforderungen einsetzen und pflegen

e) Lagergrundsätze beachten, Lagerbestandskontrollen
durchführen

f) Lagerkennziffern beurteilen und Optimierungsmög-
lichkeiten ableiten

g) im Lager und beim Umgang mit Verpackungen öko-
nomische und ökologische Anforderungen berück-

sichtigen, insbesondere Energie sparsam einsetzen

10

6 Verkaufen von Waren
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)

a) auf Kunden mit Vorrang vor anderen Arbeiten freund-
lich und hilfsbereit eingehen, verbale und nonverbale

Kommunikationsformen einsetzen und auf Kunden-
verhalten situationsgerecht reagieren

b) die Wünsche von Kunden in Informations-, Bera-
tungs- und Verkaufsgesprächen unter Einsatz von
Frage- und Gesprächsführungstechniken ermitteln,

Angebote unterbreiten und auf Kundeneinwände
und Kundenargumente verkaufsfördernd reagieren

c) in Kundengesprächen Kenntnisse über Waren an-
wenden
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 12.
Monat

13. bis 24.
Monat

1 2 3 4

d) Ergänzungs-, Ersatz- und Zusatzartikel sowie Ser-
viceleistungen anbieten und die Kaufentscheidung
fördern

e) Waren kunden- und dienstleistungsorientiert unter

Berücksichtigung der Betriebs- und Verkaufsform
sowie unter Einhaltung von Rechtsvorschriften ver-
kaufen und damit zur Kundenbindung beitragen

f) auf Beschwerden, Reklamationen und Umtausch-

wünsche angemessen reagieren, bei deren Bearbei-

tung betriebliche Regelungen berücksichtigen und
bei der sachgerechten Lösung von Konflikten mit-
wirken

g) das eigene Verkaufsverhalten reflektieren, bewerten
und verbessern

12

7 Servicebereich Kasse
(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)

a) die Kasse unter Beachtung der betrieblichen Kassier-

anweisungen vorbereiten und bedienen

b) den Kassenbereich unter ergonomischen Gesichts-

punkten beurteilen und das eigene Verhalten danach
ausrichten

c) bare und unbare Zahlungen abwickeln, dabei Preis-
nachlässe berücksichtigen und Vorsichtsmaßnahmen

bei der Annahme von Zahlungsmitteln beachten

d) Kaufbelege erstellen sowie Umtausch und Reklama-

tion kassentechnisch abwickeln

e) bei der Kassiertätigkeit serviceorientiert mit Kunden
kommunizieren, Stresssituationen an der Kasse be-
wältigen

f) die Kassenabrechnung durchführen, den Kassen-
bericht erstellen, Einnahmen und Belege weiterleiten

und Ursachen für Kassendifferenzen ermitteln

10

Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den Wahlqualifikationen nach

§ 4 Absatz 3 Satz 1

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 12.
Monat

13. bis 24.
Monat

1 2 3 4

1 Sicherstellung
der Warenpräsenz
(§ 4 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1)

a) eingehende Waren unter Beachtung der rechtlichen

Vorschriften und der betrieblichen Vorgaben kontrol-
lieren, mit dem betrieblichen Informationssystem er-
fassen sowie bei Abweichungen betriebsübliche
Maßnahmen einleiten

b) bei der Warenannahme erkennbare Mängel unter Ein-

haltung der gesetzlichen und betriebsüblichen Be-

stimmungen bei der Warenannahme dokumentieren

c) Reklamationen, insbesondere Bruch, Verderb und
Schwund, aufnehmen und geeignete Maßnahmen
mit internen und externen Lieferanten abstimmen

und umsetzen

d) optimale Bestände ermitteln, Auswirkungen von zu
hohen und zu niedrigen Beständen analysieren und
Vorschläge zur Bestandsoptimierung ableiten

12
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 12.
Monat

13. bis 24.
Monat

1 2 3 4

e) den Warenfluss unter Nutzung des Warenwirtschafts-

systems steuern und kontrollieren

f) die Verfügbarkeit des Warenangebots unter Berück-
sichtigung saisonaler, nachfrage-, aktions- und fre-

quenzbedingter Einflussfaktoren sowie unter Berück-
sichtigung regionaler Besonderheiten kontrollieren
und im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen einleiten

g) Maßnahmen des Qualitätsmanagements bei der

Lagerhaltung umsetzen

2 Beratung von Kunden
(§ 4 Absatz 3 Satz 1
Nummer 2)

a) Verkaufs- und Beratungsgespräche erfolgsorientiert
führen und dabei vertiefte Kenntnisse aus einem

Warenbereich mit mindestens zwei Warengruppen

anwenden

b) Kunden über qualitäts- und preisbestimmende sowie
über nachhaltigkeitsbezogene Merkmale und über

Verwendungsmöglichkeiten der Artikel und Sorten
informieren

c) Unterschiede zwischen Herstellermarken und Han-

delsmarken im Verkaufs- und Beratungsgespräch
herausstellen

d) die Bedeutung von Qualitäts- und Gütesiegeln im
Verkaufs- und Beratungsgespräch herausstellen

e) Trends und aktuelle Entwicklungen beobachten und
als Verkaufsargumente nutzen

f) Kaufmotive und Wünsche von Kunden durch Beob-

achten, aktives Zuhören und Fragen ermitteln und

diese in Verkaufs- und Beratungsgesprächen berück-
sichtigen

g) Kundentypologien und Verhaltensmuster unterschei-
den und das Wissen darüber verkaufsfördernd in in-
dividuellen Verkaufs- und Beratungsgesprächen ein-

setzen

h) Konfliktursachen feststellen, emotional geprägte Si-
tuationen sowie Stresssituationen im Verkauf bewäl-
tigen und Handlungsstrategien für den Umgang mit

schwierigen Kunden anwenden

i) Sonderfälle beim Verkauf bearbeiten und dabei recht-

liche und betriebliche Vorschriften anwenden

j) die Bedeutung einer erfolgreichen Verkaufstätigkeit
hinsichtlich Umsatz, Ertrag, Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung erläutern und dabei besonders
das Erfordernis von Teamarbeit berücksichtigen

k) Umtausch, Beschwerde und Reklamation bearbeiten,

dabei kundenorientiert handeln und die rechtlichen
und betrieblichen Vorgaben einhalten

12

3 Kassensystemdaten
und Kundenservice
(§ 4 Absatz 3 Satz 1
Nummer 3)

a) Kunden an der Kasse situationsgerecht ansprechen

b) Kunden beim Kassiervorgang Serviceleistungen an-
bieten

c) Kassiervorgänge systemgerecht durchführen und da-
bei die Bedeutung der Kasse für die Steuerung des

Daten- und Warenflusses berücksichtigen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 12.
Monat

13. bis 24.
Monat

1 2 3 4

d) Kassenberichte, insbesondere im Hinblick auf Artikel,
Zahlungsmittel, Personaleinsatz und verkaufsför-
dernde Maßnahmen, auswerten

e) Umtausch, Beschwerde und Reklamation bearbeiten,

dabei kundenorientiert handeln und die rechtlichen
und betrieblichen Vorgaben einhalten

f) auf der Grundlage der Kassenabrechnung den Geld-
transport vorbereiten und die Verfügbarkeit von

Wechselgeld sicherstellen

g) bei Störungen des Kassensystems Maßnahmen zur

Datensicherung und zur Wiederherstellung der Funk-
tionsfähigkeit einleiten

12

4 Werbung und
Verkaufsförderung
(§ 4 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4)

a) Zusammenhänge zwischen Werbemitteln und Werbe-
trägern beurteilen

b) Werbekosten und Werbeerfolg beurteilen

c) Werbemittel und Werbeträger ziel- und kostenorien-
tiert auswählen und einsetzen

d) Auswirkungen preispolitischer Maßnahmen bewerten

sowie Verbesserungsvorschläge ableiten

e) Maßnahmen der visuellen Verkaufsförderung umset-
zen und Kundenerwartungen berücksichtigen

f) bei der Warenpräsentation die unterschiedlichen
Sinne ansprechen und verkaufspsychologische As-

pekte berücksichtigen

g) Maßnahmen des Kundenservices zur Förderung des
Verkaufserfolges nutzen

h) Aktionen zur Förderung der Kundenbindung planen,
umsetzen und auswerten

i) Werbeerfolgskontrollen durchführen und Verbesse-

rungsvorschläge ableiten

12

Abschnitt C: wahlqualifikationsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-

keiten

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 12.
Monat

13. bis 24.
Monat

1 2 3 4

1 Berufsbildung, arbeits- und
sozialrechtliche Vorschriften
(§ 4 Absatz 4 Nummer 1)

a) wesentliche Inhalte und Bestandteile des Ausbil-
dungsvertrages darstellen, Rechte und Pflichten aus
dem Ausbildungsvertrag feststellen und Aufgaben
der Beteiligten im dualen System beschreiben

b) den betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbil-

dungsordnung vergleichen

c) arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrechtliche Vor-

schriften sowie für den Arbeitsbereich geltende Tarif-
und Arbeitszeitregelungen beachten

d) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erklären

e) Chancen und Anforderungen des lebensbegleitenden
Lernens für die berufliche und persönliche Entwick-
lung begründen und die eigenen Kompetenzen wei-

terentwickeln

6
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 12.
Monat

13. bis 24.
Monat

1 2 3 4

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des
selbstgesteuerten Lernens anwenden und beruflich
relevante Informationsquellen nutzen

g) berufliche Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten darstellen

2 Bedeutung und Struktur des
Einzelhandels und
des Ausbildungsbetriebes
(§ 4 Absatz 4 Nummer 2)

a) die Funktion des Einzelhandels für die Gesamtwirt-

schaft und die Gesellschaft erläutern

b) die Rechtsform und den organisatorischen Aufbau

des Ausbildungsbetriebes mit seinen Aufgaben und
Zuständigkeiten sowie die Zusammenhänge zwi-

schen den Geschäftsprozessen erläutern

c) Einflüsse des Standortes, der Betriebs- und Ver-

kaufsform, der Vertriebswege, der Sortiments- und
Preisgestaltung sowie der Verkaufsraumgestaltung
auf die Stellung des Ausbildungsbetriebes am Markt

einschätzen

6

3 Information und
Kommunikation
(§ 4 Absatz 4 Nummer 3)

a) die betriebliche Zusammenarbeit respektvoll, wert-

schätzend und vertrauensvoll im Team mitgestalten

b) die Notwendigkeit der betrieblichen Personaleinsatz-
planung begründen und zu ihrer Umsetzung beitra-
gen

c) angemessenes Feedback geben und annehmen

d) Ursachen von Konflikten und Kommunikationsstö-
rungen erkennen und zu deren Lösung beitragen

e) Informations- und Kommunikationssysteme einset-
zen

f) Daten mit betriebsüblichen Verfahren erfassen, si-

chern und pflegen, Datenschutz und Datensicherheit
beachten

6

4 Sicherheit und
Gesundheitsschutz
bei der Arbeit
(§ 4 Absatz 4 Nummer 4)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz feststellen und Maßnahmen zur Vermei-
dung der Gefährdung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie

erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an-
wenden sowie Verhaltensweisen bei Bränden be-
schreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung
ergreifen

während
der gesamten
Ausbildung

5 Umweltschutz
(§ 4 Absatz 4 Nummer 5)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbeson-
dere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-

dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz
an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des
Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltscho-
nenden Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer

umweltschonenden Entsorgung zuführen
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Anlage 2

(zu § 3 Absatz 2)

Ausbildungsrahmenplan

für die Berufsausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel und zur Kauffrau im Einzelhandel

Abschnitt A: wahlqualifikationsübergreifende, berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

1 Waren- und
Dienstleistungsangebot
des Ausbildungsbetriebes
(§ 5 Absatz 2 Nummer 1)

a) Kunden über das betriebliche Warensortiment Orien-
tierung geben

b) den Warenbereich, in dem ausgebildet wird, in Wa-
rengruppen mit unterschiedlichen Artikeln und Sorten
strukturieren und in das betriebliche Warensortiment

einordnen

c) Informationsquellen zum Erwerb von Kenntnissen

über Waren nutzen

d) Kunden über Eigenschaften und Möglichkeiten der
Verwendung von Waren aus dem Warenbereich, in
dem ausgebildet wird, unter Berücksichtigung von

Aspekten der Nachhaltigkeit informieren

e) Kunden über das Dienstleistungsangebot des Betrie-

bes informieren

f) Warenkennzeichnungen, Fachbegriffe und handels-
übliche Bezeichnungen, auch fremdsprachige, für
Waren und Dienstleistungen anwenden

12

2 Warenpräsentation
und Werbemaßnahmen
(§ 5 Absatz 2 Nummer 2)

a) Konzepte für eine ansprechende Warenpräsentation
erarbeiten und umsetzen, dabei Betriebs-, Verkaufs-
und Lagerform, Sortiment und Zielgruppen, allge-

meine Regeln der Warenpräsentation und der Waren-

platzierung sowie verkaufspsychologische Erkennt-
nisse berücksichtigen

b) Angebotsplätze nach absatzfördernden Gesichts-
punkten auswählen und Waren unter Einsatz be-

triebsüblicher Dekorationsmittel platzieren und ver-
kaufsfördernd präsentieren

c) Preisänderungen im Rahmen der betrieblichen und
rechtlichen Vorgaben vornehmen

d) Werbemittel und Werbeträger unter Berücksichtigung

des rechtlichen Rahmens und der betrieblichen Vor-
gaben einsetzen

e) Kunden über Werbeaktionen informieren

f) Konkurrenzbeobachtungen planen, durchführen und

auswerten, Verbesserungen für den eigenen Betrieb

vorschlagen

g) Vorschläge für Verbesserungen bei der Warenpräsen-
tation erarbeiten, begründen und umsetzen

14

3 Preiskalkulation
(§ 5 Absatz 2 Nummer 3)

a) Berechnungen für Bezugs- und Preiskalkulationen
durchführen

b) im Rahmen der betrieblichen und rechtlichen Vorga-
ben die Preisauszeichnung vornehmen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

c) Möglichkeiten der Preisgestaltung bei der Kalkulation
berücksichtigen

d) Vorschläge für Preisänderungen entwickeln und die
Folgen von Preisänderungen für Absatz, Umsatz
und Ertrag beurteilen

6

4 Warenbestandskontrolle
(§ 5 Absatz 2 Nummer 4)

a) Warenbewegungen artikelgenau und zeitnah im
Warenwirtschaftssystem erfassen, dabei Informa-
tionssysteme nutzen und Sicherheitsanforderungen

einhalten

b) bei der Steuerung des Bestandes und des Absatzes

durch Nutzung des Warenwirtschaftssystems mit-
wirken

c) Belege prüfen und bei Unstimmigkeiten entspre-
chende Schritte einleiten

d) Warenbestände auf Menge und Qualität kontrollieren

e) bei der Vorbereitung und Durchführung von Inventu-
ren mitwirken, dabei die rechtlichen Bestimmungen

beachten und Arbeits- und Organisationsmittel ein-
setzen

f) Maßnahmen zur Vermeidung von Inventurdifferenzen
ergreifen

g) betriebsübliche Maßnahmen bei Bestandsabwei-
chungen, insbesondere durch Bruch, Verderb,
Schwund und Diebstahl, einleiten

10

5 Warenannahme
und -lagerung
(§ 5 Absatz 2 Nummer 5)

a) Warenmenge kontrollieren und Verpackung auf

Transportschäden überprüfen sowie bei Bedarf be-
triebsübliche Maßnahmen einleiten

b) Warenbelege und Frachtpapiere unter Berücksichti-

gung der betrieblichen Vorgaben kontrollieren

c) Waren sachgerecht lagern und pflegen

d) Hilfsmittel zur Warenbewegung unter Beachtung er-

gonomischer Anforderungen einsetzen und pflegen

e) Lagergrundsätze beachten, Lagerbestandskontrollen

durchführen

f) Lagerkennziffern beurteilen und Optimierungsmög-
lichkeiten ableiten

g) im Lager und beim Umgang mit Verpackungen öko-
nomische und ökologische Anforderungen berück-
sichtigen, insbesondere Energie sparsam einsetzen

10

6 Verkaufen von Waren
(§ 5 Absatz 2 Nummer 6)

a) auf Kunden mit Vorrang vor anderen Arbeiten freund-
lich und hilfsbereit eingehen, verbale und nonverbale
Kommunikationsformen einsetzen und auf Kunden-

verhalten situationsgerecht reagieren

b) die Wünsche von Kunden in Informations-, Bera-

tungs- und Verkaufsgesprächen unter Einsatz von
Frage- und Gesprächsführungstechniken ermitteln,
Angebote unterbreiten und auf Kundeneinwände

und Kundenargumente verkaufsfördernd reagieren

c) in Kundengesprächen Kenntnisse über Waren an-

wenden

d) Ergänzungs-, Ersatz- und Zusatzartikel sowie Ser-
viceleistungen anbieten und die Kaufentscheidung
fördern

12
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

e) Waren kunden- und dienstleistungsorientiert unter
Berücksichtigung der Betriebs- und Verkaufsform

sowie unter Einhaltung von Rechtsvorschriften ver-
kaufen und damit zur Kundenbindung beitragen

f) auf Beschwerden, Reklamationen und Umtausch-
wünsche angemessen reagieren, bei deren Bearbei-

tung betriebliche Regelungen berücksichtigen und
bei der sachgerechten Lösung von Konflikten mit-
wirken

g) das eigene Verkaufsverhalten reflektieren, bewerten
und verbessern

7 Servicebereich Kasse
(§ 5 Absatz 2 Nummer 7)

a) die Kasse unter Beachtung der betrieblichen Kassier-
anweisungen vorbereiten und bedienen

b) den Kassenbereich unter ergonomischen Gesichts-
punkten beurteilen und das eigene Verhalten danach

ausrichten

c) bare und unbare Zahlungen abwickeln, dabei Preis-

nachlässe berücksichtigen und Vorsichtsmaßnahmen

bei der Annahme von Zahlungsmitteln beachten

d) Kaufbelege erstellen sowie Umtausch und Reklama-
tion kassentechnisch abwickeln

e) bei der Kassiertätigkeit serviceorientiert mit Kunden
kommunizieren, Stresssituationen an der Kasse be-

wältigen

f) die Kassenabrechnung durchführen, den Kassen-

bericht erstellen, Einnahmen und Belege weiterleiten
und Ursachen für Kassendifferenzen ermitteln

10

8 Einzelhandelsprozesse
(§ 5 Absatz 2 Nummer 8)

a) Organisation, Leistungen und Aufgaben entlang der

Wertschöpfungskette des Ausbildungsbetriebes dar-
stellen

b) Einkauf, Sortimentsgestaltung, logistische Prozesse
und Verkauf als Kernprozesse des Einzelhandels in
die Wertschöpfungskette einordnen, Wechselwirkun-

gen begründen, Zusammenhänge und Schnittstellen
beurteilen, Schwachstellen und Fehlerquellen he-
rausarbeiten und Verbesserungen zur Prozessgestal-

tung vorschlagen

c) Optimierungsmöglichkeiten an den Schnittstellen zu
Lieferanten und Herstellern aus Sicht des Verkaufs
begründen und Vorschläge zu ihrer Umsetzung erar-
beiten

d) Arbeitsabläufe im Verkauf mit dem Ziel der Kunden-

orientierung und unter Berücksichtigung der Wech-
selwirkungen mit anderen Einzelhandelsprozessen
gestalten

e) die unterstützenden Prozesse Rechnungswesen,

Personalwirtschaft, Marketing, IT-Anwendungen und
warenwirtschaftliche Analysen im eigenen Arbeits-
bereich nutzen und Vorschläge zur Optimierung der

Zusammenarbeit machen

f) das betriebliche Controlling als Informations- und
Steuerungsinstrument unterstützen und Ergebnisse

des Controllings nutzen

13
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

g) qualitätssichernde Maßnahmen entwickeln und
durchführen

h) zur Umsetzung betrieblicher Nachhaltigkeitsziele bei-
tragen

Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den Wahlqualifikationen nach

§ 5 Absatz 3 Satz 1

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

1 Sicherstellung
der Warenpräsenz
(§ 5 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1)

a) eingehende Waren unter Beachtung der rechtlichen
Vorschriften und der betrieblichen Vorgaben kontrol-

lieren, mit dem betrieblichen Informationssystem er-

fassen sowie bei Abweichungen betriebsübliche
Maßnahmen einleiten

b) bei der Warenannahme erkennbare Mängel unter Ein-

haltung der gesetzlichen und betriebsüblichen Be-
stimmungen bei der Warenannahme dokumentieren

c) Reklamationen, insbesondere Bruch, Verderb und

Schwund, aufnehmen und geeignete Maßnahmen
mit internen und externen Lieferanten abstimmen
und umsetzen

d) optimale Bestände ermitteln, Auswirkungen von zu
hohen und zu niedrigen Beständen analysieren und

Vorschläge zur Bestandsoptimierung ableiten

e) den Warenfluss unter Nutzung des Warenwirtschafts-
systems steuern und kontrollieren

f) die Verfügbarkeit des Warenangebots unter Berück-
sichtigung saisonaler, nachfrage-, aktions- und fre-
quenzbedingter Einflussfaktoren sowie unter Berück-

sichtigung regionaler Besonderheiten kontrollieren
und im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen einleiten

g) Maßnahmen des Qualitätsmanagements bei der
Lagerhaltung umsetzen

12

2 Beratung von Kunden
(§ 5 Absatz 3 Satz 1
Nummer 2)

a) Verkaufs- und Beratungsgespräche erfolgsorientiert
führen und dabei vertiefte Kenntnisse aus einem Wa-

renbereich mit mindestens zwei Warengruppen an-
wenden

b) Kunden über qualitäts- und preisbestimmende sowie
über nachhaltigkeitsbezogene Merkmale und über
Verwendungsmöglichkeiten der Artikel und Sorten in-

formieren

c) Unterschiede zwischen Herstellermarken und Han-

delsmarken im Verkaufs- und Beratungsgespräch
herausstellen

d) die Bedeutung von Qualitäts- und Gütesiegeln im
Verkaufs- und Beratungsgespräch herausstellen

e) Trends und aktuelle Entwicklungen beobachten und
als Verkaufsargumente nutzen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

f) Kaufmotive und Wünsche von Kunden durch Beob-

achten, aktives Zuhören und Fragen ermitteln und
diese in Verkaufs- und Beratungsgesprächen berück-
sichtigen

g) Kundentypologien und Verhaltensmuster unterschei-
den und das Wissen darüber verkaufsfördernd in in-

dividuellen Verkaufs- und Beratungsgesprächen ein-
setzen

h) Konfliktursachen feststellen, emotional geprägte Si-
tuationen sowie Stresssituationen im Verkauf bewäl-
tigen und Handlungsstrategien für den Umgang mit

schwierigen Kunden anwenden

i) Sonderfälle beim Verkauf bearbeiten und dabei recht-
liche und betriebliche Vorschriften anwenden

j) die Bedeutung einer erfolgreichen Verkaufstätigkeit
hinsichtlich Umsatz, Ertrag, Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung erläutern und dabei besonders

das Erfordernis von Teamarbeit berücksichtigen

k) Umtausch, Beschwerde und Reklamation bearbeiten,
dabei kundenorientiert handeln und die rechtlichen
und betrieblichen Vorgaben einhalten

12

3 Kassensystemdaten
und Kundenservice
(§ 5 Absatz 3 Satz 1
Nummer 3)

a) Kunden an der Kasse situationsgerecht ansprechen

b) Kunden beim Kassiervorgang Serviceleistungen an-
bieten

c) Kassiervorgänge systemgerecht durchführen und da-
bei die Bedeutung der Kasse für die Steuerung des

Daten- und Warenflusses berücksichtigen

d) Kassenberichte insbesondere im Hinblick auf Artikel,

Zahlungsmittel, Personaleinsatz und verkaufsför-
dernde Maßnahmen auswerten

e) Umtausch, Beschwerde und Reklamation bearbeiten,
dabei kundenorientiert handeln und die rechtlichen
und betrieblichen Vorgaben einhalten

f) auf der Grundlage der Kassenabrechnung den Geld-

transport vorbereiten und die Verfügbarkeit von
Wechselgeld sicherstellen

g) bei Störungen des Kassensystems Maßnahmen zur
Datensicherung und zur Wiederherstellung der Funk-
tionsfähigkeit einleiten

12

4 Werbung und
Verkaufsförderung
(§ 5 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4)

a) Zusammenhänge zwischen Werbemitteln und Werbe-

trägern beurteilen

b) Werbekosten und Werbeerfolg beurteilen

c) Werbemittel und Werbeträger ziel- und kostenorien-

tiert auswählen und einsetzen

d) Auswirkungen preispolitischer Maßnahmen bewerten
sowie Verbesserungsvorschläge ableiten

e) Maßnahmen der visuellen Verkaufsförderung umset-
zen und Kundenerwartungen berücksichtigen

f) bei der Warenpräsentation die unterschiedlichen

Sinne ansprechen und verkaufspsychologische As-
pekte berücksichtigen

g) Maßnahmen des Kundenservices zur Förderung des

Verkaufserfolges nutzen

12
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

h) Aktionen zur Förderung der Kundenbindung planen,
umsetzen und auswerten

i) Werbeerfolgskontrollen durchführen und Verbesse-
rungsvorschläge ableiten

Abschnitt C: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den Wahlqualifikationen nach

§ 5 Absatz 4 Satz 1

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

1 Beratung von Kunden
in komplexen Situationen
(§ 5 Absatz 4 Satz 1
Nummer 1)

a) im Beratungsgespräch vertiefte Kenntnisse aus
einem Warenbereich mit mindestens zwei Waren-
gruppen anwenden, dabei Leistungsversprechen
des Unternehmens gegenüber Kunden vertreten

b) Kaufmotive und Wünsche von Kunden durch Beob-

achten, aktives Zuhören und Fragen ermitteln und
diese in Verkaufs- und Beratungsgesprächen berück-
sichtigen

c) im Beratungsgespräch Kommunikationstechniken
zur Förderung der Kundenzufriedenheit einsetzen

d) Selbst- und Fremdbild reflektieren und bei der Kom-

munikation berücksichtigen

e) Kunden über qualitäts- und preisbestimmende Merk-

male sowie über Verwendungsmöglichkeiten der
Waren informieren

f) Merkmale von Herstellermarken und Handelsmarken
im Beratungsgespräch herausstellen

g) die Bedeutung von Qualitäts- und Gütesiegeln von
Waren im Beratungsgespräch herausstellen

h) die Gesundheits- und Umweltverträglichkeit sowie

die Nachhaltigkeit von Waren beurteilen und Kunden
hierüber informieren

i) Einwänden von Kunden überzeugend begegnen und
den Verkaufsabschluss fördern

j) Trends und aktuelle Entwicklungen beobachten und
als Verkaufsargument nutzen

k) Informationsquellen zur Aneignung warenbezogener
Kenntnisse nutzen

l) Kunden über rechtliche und betriebliche Rücknahme-

regelungen sowie über umweltgerechte Möglichkei-
ten der Entsorgung von Waren informieren

m) Umtausch, Beschwerde und Reklamation auch in
schwierigen Situationen unter Anwendung rechtlicher
und betrieblicher Regelungen lösen und dabei so-

wohl die Interessen des Unternehmens vertreten als
auch kundenorientiert handeln

n) Ursachen von Konflikten in Verkaufssituationen ana-
lysieren und Schlussfolgerungen für künftige Ver-
kaufsgespräche ableiten

o) Stress auslösende Faktoren identifizieren und Strate-

gien zur Stressbewältigung anwenden

13
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

2 Beschaffung von Waren
(§ 5 Absatz 4 Satz 1
Nummer 2)

a) den Warenbedarf für das Ausbildungssortiment unter

Berücksichtigung von Kennziffern aus dem Waren-
wirtschaftssystem sowie unter Berücksichtigung
künftiger verkaufsrelevanter Ereignisse ermitteln

b) Waren unter Berücksichtigung von Bestellverfahren

und Liefermodalitäten disponieren

c) die Einhaltung von Vertrags- und Zahlungsbedingun-

gen aus Beschaffungsverträgen kontrollieren und bei
Abweichungen geeignete Maßnahmen einleiten

d) Maßnahmen zur Sicherstellung der Vollständigkeit
der Waren ergreifen und bewerten

e) Vorschläge zur Gestaltung des Warensortiments
nach Auswertung warenwirtschaftlicher Daten erar-

beiten, dabei insbesondere Umsatz, Handelsspanne,
Qualität, Trends, Zielgruppen, Standort, Nachhaltig-

keit und die Wettbewerbssituation beachten,

f) an der Herausnahme und Neuaufnahme von Waren
mitwirken

13

3 Warenbestandssteuerung
(§ 5 Absatz 4 Satz 1
Nummer 3)

a) Bestandsstatistiken erstellen, führen und auswerten

b) Bestands- und Umsatzkennziffern analysieren und
entsprechende Statistiken nutzen

c) Maßnahmen zur Umsatzsteigerung, Ertragsverbesse-

rung und Bestandsoptimierung ableiten sowie Um-
setzungsvorschläge entwickeln und umsetzen

d) Warenbestände unter Berücksichtigung der Bestell-
vorschläge des Warenwirtschaftssystems erfolgsori-
entiert steuern

e) Ursachen für Inventurdifferenzen feststellen, Vor-

schläge für Maßnahmen zur Vermeidung von Inven-
turdifferenzen entwickeln und bei deren Umsetzung
mitwirken

13

4 Kaufmännische Steuerung
und Kontrolle
(§ 5 Absatz 4 Satz 1
Nummer 4)

a) Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung ana-
lysieren und Schlussfolgerungen ableiten

b) Ergebnisse der betrieblichen Erfolgsrechnung analy-

sieren und Verbesserungsmöglichkeiten insbesondere
unter Berücksichtigung des Rohertrages entwickeln

c) Statistiken erstellen und auswerten

d) betriebliche Kennzahlen ermitteln und bewerten so-
wie Schlussfolgerungen ableiten, Maßnahmen vor-

schlagen sowie an deren Umsetzung mitwirken

e) Auswirkungen unterschiedlicher Faktoren, insbeson-
dere von Preisgestaltung, Beständen sowie Kosten,

auf Kalkulation und Ertrag beurteilen

f) Maßnahmen zur Verbesserung betrieblicher Arbeitspro-

zesse vorschlagen und an deren Umsetzung mitwirken

13

5 Marketingmaßnahmen
(§ 5 Absatz 4 Satz 1
Nummer 5)

a) die Marktsituation am Standort unter besonderer Be-
rücksichtigung von wirtschaftlichen und regionalen
Gesichtspunkten analysieren und beurteilen

b) den Marktauftritt von Mitbewerbern im stationären

Handel und im Onlinehandel bewerten und unter Be-
rücksichtigung wettbewerbsrechtlicher Vorgaben
Vorschläge für Marketingmaßnahmen erarbeiten und
begründen

477Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 13, ausgegeben zu Bonn am 20. März 2017 477Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 13, ausgegeben zu Bonn am 20. März 2017 477Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 13, ausgegeben zu Bonn am 20. März 2017 477Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 13, ausgegeben zu Bonn am 20. März 2017

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

c) Instrumente der Marktbeobachtung einsetzen, Er-
gebnisse der Marktforschung zum Kaufverhalten
auswerten und Vorschläge für den Einsatz von Mar-
ketinginstrumenten ableiten und begründen

d) Informations- und Kaufverhalten von Zielgruppen un-

terscheiden, Konsequenzen ableiten, Maßnahmen
vorschlagen und an der Umsetzung mitwirken

e) verkaufsfördernde Maßnahmen unter Berücksichti-
gung von verkaufsstarken und verkaufsschwachen
Zonen und unter Berücksichtigung betrieblicher Vor-

gaben entwickeln und umsetzen

f) Platzierungen im Verkaufsraum planen, umsetzen
und deren Auswirkungen beurteilen

g) Produktinformationen für die Verkaufsförderung kun-
denorientiert einsetzen

h) Erfolgskontrollen vorbereiten, durchführen und aus-
werten sowie Verbesserungsvorschläge ableiten

13

6 Onlinehandel
(§ 5 Absatz 4 Satz 1
Nummer 6)

a) bei der Betreuung eines Onlineshops Rechtsvor-

schriften einhalten

b) Wechselwirkungen zwischen Onlinehandel und sta-
tionärem Verkauf berücksichtigen

c) den Produktkatalog im Onlineshop pflegen

d) Instrumente des Onlinemarketings einsetzen und die
Suchmaschinenplatzierung bewerten

e) Kunden beim Onlinekauf beraten

f) Feedback von Kunden im Onlinehandel auswerten
und daraus Verbesserungsvorschläge für die Multi-

Channel-Strategie des Betriebes ableiten

g) Kennziffern für den Onlineshop ermitteln und auswer-
ten

h) Maßnahmen zur Verbesserung von Sortimentsstruktu-

ren, Logistikprozessen und Marketingmaßnahmen im

Rahmen einer Multi-Channel-Strategie vorschlagen

i) mit IT-Dienstleistern den Onlinehandel weiterentwi-
ckeln sowie Maßnahmen zur Behebung von Störun-
gen einleiten

13

7 Mitarbeiterführung
und -entwicklung
(§ 5 Absatz 4 Satz 1
Nummer 7)

a) Maßnahmenpläne zur Personalentwicklung aus be-
trieblichen Zielen ableiten, Zielerreichung überprüfen
und Anpassungen vornehmen

b) die Bedeutung von Motivation und Selbstverantwor-
tung bei der Mitarbeiterführung berücksichtigen,

c) Gespräche mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so-

wie Teambesprechungen ergebnisorientiert führen
und reflektieren

d) die Wirkungen verbaler und nonverbaler Kommunika-
tion sowie die Unterschiede zwischen Selbstbild und

Fremdbild reflektieren und in der Mitarbeiterführung
nutzen

e) Möglichkeiten der Konfliktlösung mit dem Ziel an-
wenden, Motivation, Arbeitsklima und Arbeitsleistung

zu verbessern

f) Methoden des Selbst- und Zeitmanagements ein-
setzen

13
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

g) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei ihrer Tätigkeit
konstruktiv unterstützen und die Zusammenarbeit
im Team fördern

h) aus Personaleinsatz und Personalbedarfsplanung so-

wie aus Mitarbeiterpotenzial und Qualifikationsbedarf
Maßnahmen der Personalentwicklung ableiten und
umsetzen

i) Personaleinsatzplanung erstellen

j) arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften bei Perso-

nalplanung und Personaleinsatz anwenden

8 Vorbereitung
unternehmerischer
Selbständigkeit
(§ 5 Absatz 4 Satz 1
Nummer 8)

a) Chancen und Risiken für ein Handelsunternehmen
einschätzen, ein Unternehmenskonzept unter Be-

rücksichtigung von Innovationen entwickeln

b) Marktforschungsdaten und Standortanalysen aus-
werten und für das Unternehmenskonzept nutzen

c) persönliche und fachliche Kompetenzen für eine un-
ternehmerische Selbständigkeit kritisch reflektieren

d) eine geeignete Rechtsform für das Unternehmen

auswählen und einen Businessplan erstellen, präsen-

tieren und begründen

e) Personalbedarf ermitteln und Rekrutierungsmöglich-

keiten auswählen

f) die Unternehmensfinanzierung unter Berücksichti-

gung von Finanzierungsquellen und Fördermöglich-
keiten planen

g) erforderliche Versicherungen und Steuerpflichten bei
der Planung berücksichtigen

h) Kennziffern der Unternehmensbewertung nutzen, da-

raus Maßnahmen ableiten und dabei Nachhaltigkeit
berücksichtigen

13

Abschnitt D: wahlqualifikationsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-

keiten

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

1 Berufsbildung, arbeits- und
sozialrechtliche Vorschriften
(§ 5 Absatz 5 Nummer 1)

a) wesentliche Inhalte und Bestandteile des Ausbil-
dungsvertrages darstellen, Rechte und Pflichten aus
dem Ausbildungsvertrag feststellen und Aufgaben

der Beteiligten im dualen System beschreiben

b) den betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbil-

dungsordnung vergleichen

c) arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrechtliche Vor-
schriften sowie für den Arbeitsbereich geltende Tarif-
und Arbeitszeitregelungen beachten

d) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erklären

e) Chancen und Anforderungen des lebensbegleitenden
Lernens für die berufliche und persönliche Entwick-

lung begründen und die eigenen Kompetenzen wei-
terentwickeln

6
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 36.
Monat

1 2 3 4

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des
selbstgesteuerten Lernens anwenden und beruflich
relevante Informationsquellen nutzen

g) berufliche Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten darstellen

2 Bedeutung und Struktur
des Einzelhandels und
des Ausbildungsbetriebes
(§ 5 Absatz 5 Nummer 2)

a) die Funktion des Einzelhandels für die Gesamtwirt-

schaft und die Gesellschaft erläutern

b) die Rechtsform und den organisatorischen Aufbau

des Ausbildungsbetriebes mit seinen Aufgaben und
Zuständigkeiten sowie die Zusammenhänge zwi-

schen den Geschäftsprozessen erläutern

c) Einflüsse des Standortes, der Betriebs- und Ver-

kaufsform, der Vertriebswege, der Sortiments- und
Preisgestaltung sowie der Verkaufsraumgestaltung
auf die Stellung des Ausbildungsbetriebes am Markt

einschätzen

6

3 Information und
Kommunikation
(§ 5 Absatz 5 Nummer 3)

a) die betriebliche Zusammenarbeit respektvoll, wert-

schätzend und vertrauensvoll im Team mitgestalten

b) die Notwendigkeit der betrieblichen Personaleinsatz-
planung begründen und zu ihrer Umsetzung beitra-
gen

c) angemessenes Feedback geben und annehmen

d) Ursachen von Konflikten und Kommunikationsstö-
rungen erkennen und zu deren Lösung beitragen

e) Informations- und Kommunikationssysteme einset-
zen

f) Daten mit betriebsüblichen Verfahren erfassen, si-

chern und pflegen, Datenschutz und Datensicherheit
beachten

6

4 Sicherheit und
Gesundheitsschutz
bei der Arbeit
(§ 5 Absatz 5 Nummer 4)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zur Vermei-
dung der Gefährdung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie

erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an-
wenden sowie Verhaltensweisen bei Bränden be-
schreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung
ergreifen

während
der gesamten
Ausbildung

5 Umweltschutz
(§ 5 Absatz 5 Nummer 5)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbeson-
dere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-

dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz
an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des
Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltscho-
nenden Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer

umweltschonenden Entsorgung zuführen
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Erste Verordnung
zur Änderung der Verkäufer- und Einzelhandelskaufleuteausbildungsverordnung

Vom 1. Juni 2017

Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch

Artikel 436 Nummer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)
geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:

Artikel 1

Dem § 30 der Verkäufer- und Einzelhandelskaufleuteausbildungsverordnung
vom 13. März 2017 (BGBl. I S. 458) wird folgender Absatz 3 angefügt:

�(3) Verkäufer und Verkäuferinnen, die ihre Ausbildung nach der Verordnung
über die Berufsausbildung im Einzelhandel in den Ausbildungsberufen Verkäu-

fer/Verkäuferin und Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel vom
16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1806; 2007 I S. 2203), die durch Artikel 1 der Verord-

nung vom 22. März 2005 (BGBl. I S. 895) geändert worden ist, abgeschlossen
haben und deren Ausbildungszeit nach Absatz 1 im Umfang von zwei Jahren

auf die Dauer der Berufsausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel und zur

Kauffrau im Einzelhandel angerechnet wird, können einen Ausbildungsvertrag
für das dritte Ausbildungsjahr bis zum Ablauf des 30. September 2020 nach den

bis zum 31. Juli 2017 für die Berufsausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel/
zur Kauffrau im Einzelhandel geltenden Vorschriften abschließen.�

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 1. Juni 2017

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

In Vertretung

R a i n e r B a a k e

1503Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 9. Juni 2017 1503Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 9. Juni 2017 1503Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 9. Juni 2017 1503Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 9. Juni 2017

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



Ê»®±®¼²«²¹
$¾»® ¼·» Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹

¦«³ Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»²
«²¼ ¦«® Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»²ö÷

Ê±³ íò Ö«´· îðïî

ß«º Ù®«²¼ ¼» y ì ß¾¿¬¦ ï ·² Ê»®¾·²¼«²¹ ³·¬ y ë
¼» Þ»®«º¾·´¼«²¹¹»»¬¦»ô ª±² ¼»²»² y ì ß¾¿¬¦ ï
¼«®½¸ ß®¬·µ»´ îíî Ò«³³»® ï ¼»® Ê»®±®¼²«²¹ ª±³
íïò Ñµ¬±¾»® îððê øÞÙÞ´ò × Íò îìðé÷ ¹»<²¼»®¬ ©±®¼»²
·¬ô ª»®±®¼²»¬ ¼¿ Þ«²¼»³·²·¬»®·«³ º$® Ù»«²¼¸»·¬
·³ Û·²ª»®²»¸³»² ³·¬ ¼»³ Þ«²¼»³·²·¬»®·«³ º$® Þ·´ó
¼«²¹ «²¼ Ú±®½¸«²¹æ

y ï

Í¬¿¿¬´·½¸»
ß²»®µ»²²«²¹ ¼» ß«¾·´¼«²¹¾»®«º»

Ü»® ß«¾·´¼«²¹¾»®«º ¼» Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²ó
²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»² «²¼ ¼»® Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²ó
²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»² ©·®¼ ²¿½¸ y ì ß¾¿¬¦ ï ¼» Þ»ó
®«º¾·´¼«²¹¹»»¬¦» ¬¿¿¬´·½¸ ¿²»®µ¿²²¬ò

y î

Ü¿«»® ¼»® Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹

Ü·» ß«¾·´¼«²¹ ¼¿«»®¬ ¼®»· Ö¿¸®»ò

y í

ß«¾·´¼«²¹®¿¸³»²°´¿²ô ß«¾·´¼«²¹¾»®«º¾·´¼

øï÷ Ù»¹»²¬¿²¼ ¼»® Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹ ·²¼ ³·²¼»ó
¬»² ¼·» ·³ ß«¾·´¼«²¹®¿¸³»²°´¿² øß²´¿¹» ïô Í¿½¸ó
´·½¸» Ù´·»¼»®«²¹÷ ¿«º¹»º$¸®¬»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ø¾»®«º´·½¸» Ø¿²¼´«²¹º<¸·¹µ»·¬÷ò Û·²»
ª±² ¼»³ ß«¾·´¼«²¹®¿¸³»²°´¿² øß²´¿¹» îô Æ»·¬´·½¸»
Ù´·»¼»®«²¹÷ ¿¾©»·½¸»²¼» Ñ®¹¿²·¿¬·±² ¼»® ß«¾·´¼«²¹
·¬ ·²¾»±²¼»®» ¦«´<·¹ô ±©»·¬ ¾»¬®·»¾°®¿µ¬·½¸»
Þ»±²¼»®¸»·¬»² ¼·» ß¾©»·½¸«²¹ »®º±®¼»®²ò

øî÷ Ü·» Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹ ¦«³ Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«ºó
³<²²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»² «²¼ ¦«® Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸ó
µ¿«º³<²²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»² ¹´·»¼»®¬ ·½¸ ©·» º±´¹¬
øß«¾·´¼«²¹¾»®«º¾·´¼÷æ

ß ¾  ½ ¸ ² · ¬ ¬ ß æ

Þ»®«º°®±º·´¹»¾»²¼» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<ó
¸·¹µ»·¬»²æ

ïò É¿®»²©·®¬½¸¿º¬ «²¼ Þ»½¸¿ºº«²¹æ

ïòï Þ»½¸¿ºº«²¹ «²¼ É¿®»²©·®¬½¸¿º¬§¬»³»ô

ïòî Ô¿¹»®´±¹·¬·µô

ïòí ß®¦²»·¬±ºº» «²¼ Ü¿®®»·½¸«²¹º±®³»²ô

ïòì ß®¦²»·³·¬¬»´¹®«°°»²ô

ïòë Ý¸»³·µ¿´·»² «²¼ Ù»º¿¸®¬±ºº»ô

ïòê ß²©»²¼»² ¿°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸»® Ú¿½¸°®¿½¸»å

îò Õ¿«º³<²²·½¸» Í¬»«»®«²¹ «²¼ Õ±²¬®±´´»æ

îòï Î»½¸²»®·½¸» ß¾©·½µ´«²¹ «²¼ Æ¿¸´«²¹ª»®µ»¸®ô

îòî Õ¿«º³<²²·½¸» Í¬»«»®«²¹ô

îòí Í¬¿¬·¬·µå

íò ×²º±®³¿¬·±²ó «²¼ Õ±³³«²·µ¿¬·±²§¬»³»å

ìò Ð®»·¾·´¼«²¹ «²¼ Ô»·¬«²¹¿¾®»½¸²«²¹æ

ìòï Ð®»·¾·´¼«²¹ô

ìòî Ô»·¬«²¹¿¾®»½¸²«²¹å

ëò Ì<¬·¹µ»·¬»² ²¿½¸ ¼»® ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾±®¼²«²¹
±©·» Ü±µ«³»²¬¿¬·±²æ

ëòï Ì<¬·¹µ»·¬»² ²¿½¸ ¼»® ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾±®¼²«²¹ô

ëòî Ü±µ«³»²¬¿¬·±²å

êò Õ±³³«²·µ¿¬·±²å

éò Þ»®¿¬«²¹ «²¼ Ê»®µ¿«ºå

èò ß°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹»²å

çò Ó¿®µ»¬·²¹å

ïðò ß°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸» ¯«¿´·¬<¬·½¸»®²¼» Ó¿A²¿¸ó
³»²å

ß ¾  ½ ¸ ² · ¬ ¬ Þ æ

×²¬»¹®¿¬·ª» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²æ

ïò Ü»® ß«¾·´¼«²¹¾»¬®·»¾æ

ïòï Í¬»´´«²¹ô Î»½¸¬º±®³ «²¼ Í¬®«µ¬«® ¼»® ß°±¬¸»µ»ô

ïòî Þ»®«º¾·´¼«²¹ô ß®¾»·¬óô Í±¦·¿´ó «²¼ Ì¿®·º®»½¸¬ô

ïòí Í·½¸»®¸»·¬ «²¼ Ù»«²¼¸»·¬½¸«¬¦ ¾»· ¼»® ß®¾»·¬ô

ïòì Ë³©»´¬½¸«¬¦å

îò ß®¾»·¬±®¹¿²·¿¬·±² «²¼ Þ$®±©·®¬½¸¿º¬æ

îòï ß®¾»·¬±®¹¿²·¿¬·±²ô

îòî Þ$®±©·®¬½¸¿º¬ò

y ì

Ü«®½¸º$¸®«²¹ ¼»® Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹

øï÷ Ü·» ·² ¼·»»® Ê»®±®¼²«²¹ ¹»²¿²²¬»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô
Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ±´´»² ± ª»®³·¬¬»´¬ ©»®ó
¼»²ô ¼¿ ¼·» ß«¦«¾·´¼»²¼»² ¦«® ß«$¾«²¹ »·²»® ¯«¿ó
´·º·¦·»®¬»² ¾»®«º´·½¸»² Ì<¬·¹µ»·¬ ·³ Í·²²» ª±² y ï ß¾ó
¿¬¦ í ¼» Þ»®«º¾·´¼«²¹¹»»¬¦» ¾»º<¸·¹¬ ©»®¼»²ô
¼·» ·²¾»±²¼»®» »´¾¬¬<²¼·¹» Ð´¿²»²ô Ü«®½¸º$¸®»²
«²¼ Õ±²¬®±´´·»®»² »·²½¸´·»A¬ò Ü·»» Þ»º<¸·¹«²¹ ·¬
¿«½¸ ·² ¼»² Ð®$º«²¹»² ²¿½¸ ¼»² yy ë «²¼ ê ²¿½¸¦«ó
©»·»²ò

ö÷ Ü·»» Î»½¸¬ª»®±®¼²«²¹ ·¬ »·²» ß«¾·´¼«²¹±®¼²«²¹ ·³ Í·²²» ¼»
y ì ¼» Þ»®«º¾·´¼«²¹¹»»¬¦»ò Ü·» ß«¾·´¼«²¹±®¼²«²¹ «²¼ ¼»®
¼¿³·¬ ¿¾¹»¬·³³¬» ª±² ¼»® Í¬<²¼·¹»² Õ±²º»®»²¦ ¼»® Õ«´¬«³·²·¬»®
¼»® Ô<²¼»® ·² ¼»® Þ«²¼»®»°«¾´·µ Ü»«¬½¸´¿²¼ ¾»½¸´±»²» Î¿¸ó
³»²´»¸®°´¿² º$® ¼·» Þ»®«º½¸«´» ©»®¼»² ¼»³²<½¸¬ ·³ ¿³¬´·½¸»²
Ì»·´ ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® ª»®*ºº»²¬´·½¸¬ò

ïìëê Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



øî÷ Ü·» ß«¾·´¼»²¼»² ¸¿¾»² «²¬»® Æ«¹®«²¼»´»¹«²¹
¼» ß«¾·´¼«²¹®¿¸³»²°´¿² º$® ¼·» ß«¦«¾·´¼»²¼»²
»·²»² ß«¾·´¼«²¹°´¿² ¦« »®¬»´´»²ò

øí÷ Ü·» ß«¦«¾·´¼»²¼»² ¸¿¾»² »·²»² ½¸®·º¬´·½¸»²
ß«¾·´¼«²¹²¿½¸©»· ¦« º$¸®»²ò ×¸²»² ·¬ Ù»´»¹»²¸»·¬
¦« ¹»¾»²ô ¼»² ½¸®·º¬´·½¸»² ß«¾·´¼«²¹²¿½¸©»· ©<¸ó
®»²¼ ¼»® ß«¾·´¼«²¹¦»·¬ ¦« º$¸®»²ò Ü·» ß«¾·´¼»²¼»²
¸¿¾»² ¼»² ½¸®·º¬´·½¸»² ß«¾·´¼«²¹²¿½¸©»· ®»¹»´³<ó
A·¹ ¼«®½¸¦«»¸»²ò

y ë

Æ©·½¸»²°®$º«²¹

øï÷ Æ«® Û®³·¬¬´«²¹ ¼» ß«¾·´¼«²¹¬¿²¼» ·¬ »·²»
Æ©·½¸»²°®$º«²¹ ¼«®½¸¦«º$¸®»²ò Í·» ±´´ ¦«³ ß²º¿²¹
¼» ¦©»·¬»² ß«¾·´¼«²¹¶¿¸®» ¬¿¬¬º·²¼»²ò

øî÷ Ü·» Æ©·½¸»²°®$º«²¹ »®¬®»½µ¬ ·½¸ ¿«º ¼·» ·² ¼»®
ß²´¿¹» î º$® ¼¿ »®¬» ß«¾·´¼«²¹¶¿¸® ¿«º¹»º$¸®¬»²
Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ±©·» ¿«º
¼»² ·³ Þ»®«º½¸«´«²¬»®®·½¸¬ ¦« ª»®³·¬¬»´²¼»² Ô»¸®ó
¬±ººô ±©»·¬ »® º$® ¼·» Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹ ©»»²¬´·½¸ ·¬ò

øí÷ Ü·» Æ©·½¸»²°®$º«²¹ º·²¼»¬ ·² ¼»² Ð®$º«²¹¾»ó
®»·½¸»²

ïò Þ»½¸¿ºº«²¹ ª±² ß®¦²»·³·¬¬»´² «²¼ ¿°±¬¸»µ»²$¾´·ó
½¸»² É¿®»²ô

îò Ð®»·¾·´¼«²¹

¬¿¬¬ò

øì÷ Ú$® ¼»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ Þ»½¸¿ºº«²¹ ª±² ß®¦ó
²»·³·¬¬»´² «²¼ ¿°±¬¸»µ»²$¾´·½¸»² É¿®»² ¾»¬»¸»² º±´ó
¹»²¼» Ê±®¹¿¾»²æ

ïò Ü»® Ð®$º´·²¹ ±´´ ²¿½¸©»·»²ô ¼¿ »®

¿÷ Í¬±ºº»ô Ü®±¹»²ô ß®¦²»·º±®³»² ·² ·¸®»® ß²©»²¼«²¹
«²¬»®½¸»·¼»²ô ß®¦²»·³·¬¬»´ ¼»² ×²¼·µ¿¬·±²¹®«°ó
°»² ¦«±®¼²»²ô

¾÷ Þ»¬»´´ª±®¹<²¹» ¿¾©·½µ»´² ±©·» ¼·» ©¿®»²°»¦·ó
º·½¸»² Ë²¬»®½¸·»¼» ¾»· ¼»® ß²²¿¸³» ¾»¿½¸¬»²ô

½÷ É¿®»² ¿«º Ó<²¹»´ $¾»®°®$º»² «²¼ Ê»®º¿´´¼¿¬»²
$¾»®©¿½¸»²ô

¼÷ Ê±®®¿¬¾»¸<´¬²·» º$® ß®¦²»·³·¬¬»´ «²¼ Í¬±ºº» ¸·²ó
·½¸¬´·½¸ ·¸®» Ê»®©»²¼«²¹¦©»½µ «²¬»®½¸»·ó
¼»²ô

»÷ Ê±®½¸®·º¬»² ¦«® Í·½¸»®¸»·¬ «²¼ ¦«³ Ù»«²¼¸»·¬ó
½¸«¬¦ ¿³ ß®¾»·¬°´¿¬¦ ¾»¿½¸¬»²

µ¿²²å

îò ¼»® Ð®$º´·²¹ ±´´ °®¿¨·¾»¦±¹»²» ß«º¹¿¾»² ½¸®·º¬´·½¸
¾»¿®¾»·¬»²å

íò ¼·» Ð®$º«²¹¦»·¬ ¾»¬®<¹¬ çð Ó·²«¬»²ò

øë÷ Ú$® ¼»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ Ð®»·¾·´¼«²¹ ¾»¬»¸»²
º±´¹»²¼» Ê±®¹¿¾»²æ

ïò Ü»® Ð®$º´·²¹ ±´´ ²¿½¸©»·»²ô ¼¿ »®

¿÷ Ð®»·» º$® »®¬¿¬¬«²¹º<¸·¹» Ú»®¬·¹¿®¦²»·³·¬¬»´ ¾·´ó
¼»²ô

¾÷ Ð®»·» º$® º®»·ª»®µ<«º´·½¸» «²¼ ¿°±¬¸»µ»²°º´·½¸ó
¬·¹» ß®¦²»·³·¬¬»´ ±©·» ¿°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» É¿®»²
µ¿´µ«´·»®»²

µ¿²²å

îò ¼»® Ð®$º´·²¹ ±´´ °®¿¨·¾»¦±¹»²» ß«º¹¿¾»² ½¸®·º¬´·½¸
¾»¿®¾»·¬»²å

íò ¼·» Ð®$º«²¹¦»·¬ ¾»¬®<¹¬ íð Ó·²«¬»²ò

y ê

ß¾½¸´«°®$º«²¹

øï÷ Ü«®½¸ ¼·» ß¾½¸´«°®$º«²¹ ·¬ º»¬¦«¬»´´»²ô ±¾
¼»® Ð®$º´·²¹ ¼·» ¾»®«º´·½¸» Ø¿²¼´«²¹º<¸·¹µ»·¬ »®©±®¾»²
¸¿¬ò ×² ¼»® ß¾½¸´«°®$º«²¹ ±´´ ¼»® Ð®$º´·²¹ ²¿½¸ó
©»·»²ô ¼¿ »® ¼·» ¼¿º$® »®º±®¼»®´·½¸»² ¾»®«º´·½¸»²
Ú»®¬·¹µ»·¬»² ¾»¸»®®½¸¬ô ¼·» ²±¬©»²¼·¹»² ¾»®«º´·½¸»²
Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¾»·¬¦¬ «²¼ ³·¬ ¼»³ ·³
Þ»®«º½¸«´«²¬»®®·½¸¬ ¦« ª»®³·¬¬»´²¼»²ô º$® ¼·» Þ»®«ºó
¿«¾·´¼«²¹ ©»»²¬´·½¸»² Ô»¸®¬±ºº ª»®¬®¿«¬ ·¬ò Ü·» ß«ó
¾·´¼«²¹±®¼²«²¹ ·¬ ¦«¹®«²¼» ¦« ´»¹»²ò

øî÷ Ü·» ß¾½¸´«°®$º«²¹ »®¬®»½µ¬ ·½¸ ¿«º ¼·» ·²
¼»® ß²´¿¹» ï ¿«º¹»º$¸®¬»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ±©·» ¿«º ¼»² ·³ Þ»®«º½¸«´«²¬»®®·½¸¬
¦« ª»®³·¬¬»´²¼»² Ô»¸®¬±ººô ±©»·¬ »® º$® ¼·» Þ»®«º¿«ó
¾·´¼«²¹ ©»»²¬´·½¸ ·¬ò

øí÷ Ü·» ß¾½¸´«°®$º«²¹ ¾»¬»¸¬ ¿« ¼»² Ð®$º«²¹ó
¾»®»·½¸»²æ

ïò Ù»½¸<º¬ó «²¼ Ô»·¬«²¹°®±¦»» ·² ¼»® ß°±¬¸»µ»ô

îò É¿®»²±®¬·³»²¬ô

íò É¿®»²©·®¬½¸¿º¬ô

ìò Þ»®¿¬«²¹¹»°®<½¸ô

ëò É·®¬½¸¿º¬ó «²¼ Í±¦·¿´µ«²¼»ò

øì÷ Ú$® ¼»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ Ù»½¸<º¬ó «²¼ Ô»·ó
¬«²¹°®±¦»» ·² ¼»® ß°±¬¸»µ» ¾»¬»¸»² º±´¹»²¼» Ê±®ó
¹¿¾»²æ

ïò Ü»® Ð®$º´·²¹ ±´´ ²¿½¸©»·»²ô ¼¿ »®

¿÷ µ¿«º³<²²·½¸» «²¼ ¬¿¬·¬·½¸» Ü¿¬»² ¦«® Õ¿´µ«ó
´¿¬·±² »®³·¬¬»´² «²¼ ¾»¬®·»¾´·½¸» Ô»·¬«²¹»² ¾»ó
®»½¸²»² «²¼ ¾»©»®¬»²ô

¾÷ Æ¿¸´«²¹ª»®µ»¸® ¿¾©·½µ»´²ô

½÷ Ð®»·» ¾·´¼»² ±©·» Ô»·¬«²¹»² ¿¾®»½¸²»²ô

¼÷ Ó¿®µ»¬·²¹³¿A²¿¸³»² ¦·»´¹®«°°»²ó «²¼ »®ª·½»ó
±®·»²¬·»®¬ ¿«©<¸´»²ô

»÷ ¾$®±©·®¬½¸¿º¬´·½¸» «²¼ ¿®¾»·¬±®¹¿²·¿¬±®·½¸»
Ð®±¦»» °´¿²»²ô ¼«®½¸º$¸®»² «²¼ µ±²¬®±´´·»®»²ô

º÷ ¦«® µ±²¬·²«·»®´·½¸»² Ï«¿´·¬<¬ª»®¾»»®«²¹ ¾»ó
¬®·»¾´·½¸»® Ð®±¦»» ¾»·¬®¿¹»²

µ¿²²å

îò ¼»® Ð®$º´·²¹ ±´´ °®¿¨·¾»¦±¹»²» ß«º¹¿¾»² ½¸®·º¬´·½¸
¾»¿®¾»·¬»²å

íò ¼·» Ð®$º«²¹¦»·¬ ¾»¬®<¹¬ çð Ó·²«¬»²ò

øë÷ Ú$® ¼»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ É¿®»²±®¬·³»²¬ ¾»¬»ó
¸»² º±´¹»²¼» Ê±®¹¿¾»²æ

ïò Ü»® Ð®$º´·²¹ ±´´ ²¿½¸©»·»²ô ¼¿ »®

¿÷ Í¬±ºº»ô Ü®±¹»²ô ß®¦²»·³·¬¬»´ô Ý¸»³·µ¿´·»² «²¼
Ù»º¿¸®¬±ºº»ô Ó»¼·¦·²°®±¼«µ¬» «²¼ ¿²¼»®» ¿°±ó
¬¸»µ»²$¾´·½¸» É¿®»² «²¬»®½¸»·¼»² «²¼ µ»²²ó
¦»·½¸²»² ±©·» Ê±®½¸®·º¬»² º$® ¼·» Ô¿¹»®«²¹
«²¼ Û²¬±®¹«²¹ ¿²©»²¼»²ô

¾÷ Ì<¬·¹µ»·¬»² ²¿½¸ ¼»® ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾±®¼²«²¹
¼«®½¸º$¸®»² «²¼ Ü±µ«³»²¬¿¬·±²»² ª±®¾»®»·¬»²ô

½÷ ¿°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸» Ú¿½¸°®¿½¸» ¿²©»²¼»²ô

¼÷ ¿°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹»² °´¿²»² «²¼ ¼»ó
®»² Ü«®½¸º$¸®«²¹ ¾»½¸®»·¾»²

µ¿²²å

ïìëéÞ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



îò ¼»® Ð®$º´·²¹ ±´´ °®¿¨·¾»¦±¹»²» ß«º¹¿¾»² ½¸®·º¬´·½¸
¾»¿®¾»·¬»²å

íò ¼·» Ð®$º«²¹¦»·¬ ¾»¬®<¹¬ çð Ó·²«¬»²ò

øê÷ Ú$® ¼»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ É¿®»²©·®¬½¸¿º¬ ¾»¬»ó
¸»² º±´¹»²¼» Ê±®¹¿¾»²æ

ïò Ü»® Ð®$º´·²¹ ±´´ ²¿½¸©»·»²ô ¼¿ »®

¿÷ »·²¹»¸»²¼» É¿®» «²¬»® ©¿®»²°»¦·º·½¸»²ô ®»½¸¬ó
´·½¸»² ±©·» µ¿«º³<²²·½¸»² ß°»µ¬»² °®$º»²ô
¿²²»¸³»² «²¼ »®º¿»²ô

¾÷ Ô·»º»®«²¹ «²¼ É¿®»² ¿«º »®µ»²²¾¿®» Ó<²¹»´
$¾»®°®$º»² «²¼ »²¬°®»½¸»²¼» Ó¿A²¿¸³»² »·²ó
´»·¬»²ô

½÷ É¿®»² «²¬»® Þ»¿½¸¬«²¹ ®»½¸¬´·½¸»® Ê±®½¸®·º¬»²
±©·» ©¿®»²°»¦·º·½¸»® Û®º±®¼»®²·» ´¿¹»®²ô

¼÷ Ô·»º»®«²¹ «²¼ ß¾¹¿¾» ¼»® É¿®»² ª±®¾»®»·¬»²ô

»÷ Ì®¿²°±®¬ó «²¼ Ê»®°¿½µ«²¹º±®³»² «²¬»®½¸»·ó
¼»²

µ¿²²å

îò ¼»® Ð®$º´·²¹ ±´´ »·²» ß®¾»·¬¿«º¹¿¾» ¼«®½¸º$¸®»²
«²¼ ¸·»®$¾»® »·² ·¬«¿¬·ª» Ú¿½¸¹»°®<½¸ º$¸®»²å

íò ¼·» Ð®$º«²¹¦»·¬ º$® ¼·» ß®¾»·¬¿«º¹¿¾» ¾»¬®<¹¬ ·²ó
¹»¿³¬ ìë Ó·²«¬»²å ·²²»®¸¿´¾ ¼·»»® Æ»·¬ ±´´ ¼¿
·¬«¿¬·ª» Ú¿½¸¹»°®<½¸ ·² ¸*½¸¬»² ïë Ó·²«¬»²
¼«®½¸¹»º$¸®¬ ©»®¼»²ò

øé÷ Ú$® ¼»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ Þ»®¿¬«²¹¹»°®<½¸ ¾»ó
¬»¸»² º±´¹»²¼» Ê±®¹¿¾»²æ

ïò Ü»® Ð®$º´·²¹ ±´´ ²¿½¸©»·»²ô ¼¿ »® ¦« ¿°±¬¸»µ»²ó
$¾´·½¸»² É¿®»² «²¼ Ó»¼·¦·²°®±¼«µ¬»²

¿÷ Ù»°®<½¸» ³·¬ Õ«²¼»² ·¬«¿¬·±²¾»¦±¹»² º$¸®»²ô

¾÷ ¿«º Õ«²¼»²¿®¹«³»²¬» ¿²¹»³»»² ®»¿¹·»®»²ô

½÷ µ«²¼»²ó «²¼ »®ª·½»±®·»²¬·»®¬ ¾»®¿¬»²

µ¿²²å

îò ¼»® Ð®$º´·²¹ ±´´ ¿«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» »·²»® ª±² ¦©»·
·¸³ ¦«® É¿¸´ ¹»¬»´´¬»² ß«º¹¿¾»² »·² ·³«´·»®¬» Þ»ó
®¿¬«²¹¹»°®<½¸ ¼«®½¸º$¸®»²å

íò ¼»³ Ð®$º´·²¹ ·¬ »·²» Ê±®¾»®»·¬«²¹¦»·¬ ª±² ïë Ó·²«ó
¬»² »·²¦«®<«³»²å ¼·» Ü¿«»® ¼» ·³«´·»®¬»² Þ»®¿ó
¬«²¹¹»°®<½¸» ¾»¬®<¹¬ ¸*½¸¬»² ïë Ó·²«¬»²ò

øè÷ Ú$® ¼»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ É·®¬½¸¿º¬ó «²¼ Í±¦·¿´ó
µ«²¼» ¾»¬»¸»² º±´¹»²¼» Ê±®¹¿¾»²æ

ïò Ü»® Ð®$º´·²¹ ±´´ ²¿½¸©»·»²ô ¼¿ »® ¿´´¹»³»·²»
©·®¬½¸¿º¬´·½¸» Æ«¿³³»²¸<²¹» ¼»® Þ»®«ºó «²¼ ß®ó
¾»·¬©»´¬ ¼¿®¬»´´»² «²¼ ¾»«®¬»·´»² µ¿²²å

îò ¼»® Ð®$º´·²¹ ±´´ °®¿¨·¾»¦±¹»²» ß«º¹¿¾»² ½¸®·º¬´·½¸
¾»¿®¾»·¬»²å

íò ¼·» Ð®$º«²¹¦»·¬ ¾»¬®<¹¬ êð Ó·²«¬»²ò

øç÷ Ü·» »·²¦»´²»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸» ·²¼ ©·» º±´¹¬ ¦«
¹»©·½¸¬»²æ

ïò Ù»½¸<º¬ó «²¼ Ô»·¬«²¹°®±¦»»
·² ¼»® ß°±¬¸»µ» îë Ð®±¦»²¬ô

îò É¿®»²±®¬·³»²¬ îë Ð®±¦»²¬ô

íò É¿®»²©·®¬½¸¿º¬ îð Ð®±¦»²¬ô

ìò Þ»®¿¬«²¹¹»°®<½¸ îð Ð®±¦»²¬ô

ëò É·®¬½¸¿º¬ó «²¼ Í±¦·¿´µ«²¼» ïð Ð®±¦»²¬ò

øïð÷ Ü·» ß¾½¸´«°®$º«²¹ ·¬ ¾»¬¿²¼»²ô ©»²² ¼·»
Ô»·¬«²¹»²

ïò ·³ Ù»¿³¬»®¹»¾²· ³·¬ ³·²¼»¬»² �¿«®»·½¸»²¼�ô

îò ·³ Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ É¿®»²±®¬·³»²¬ ³·¬ ³·²¼»¬»²
�¿«®»·½¸»²¼�ô

íò ·² ³·²¼»¬»² ¼®»· ©»·¬»®»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸»² ³·¬
³·²¼»¬»² �¿«®»·½¸»²¼� «²¼

ìò ·² µ»·²»³ Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ ³·¬ �«²¹»²$¹»²¼�

¾»©»®¬»¬ ©±®¼»² ·²¼ò

øïï÷ ß«º ß²¬®¿¹ ¼» Ð®$º´·²¹ ·¬ ¼·» Ð®$º«²¹ ·² »·²»³
¼»® ³·¬ ½¸´»½¸¬»® ¿´ �¿«®»·½¸»²¼� ¾»©»®¬»¬»² Ð®$ó
º«²¹¾»®»·½¸» Ù»½¸<º¬ó «²¼ Ô»·¬«²¹°®±¦»» ·²
¼»® ß°±¬¸»µ»ô É¿®»²±®¬·³»²¬ ±¼»® É·®¬½¸¿º¬ó «²¼
Í±¦·¿´µ«²¼» ¼«®½¸ »·²» ³$²¼´·½¸» Ð®$º«²¹ ª±² »¬©¿
ïë Ó·²«¬»² ¦« »®¹<²¦»²ô ©»²² ¼·» º$® ¼¿ Þ»¬»¸»²
¼»® Ð®$º«²¹ ¼»² ß«½¸´¿¹ ¹»¾»² µ¿²²ò Þ»· ¼»® Û®³·¬¬ó
´«²¹ ¼» Û®¹»¾²·» º$® ¼·»»² Ð®$º«²¹¾»®»·½¸ ·²¼
¼¿ ¾·¸»®·¹» Û®¹»¾²· «²¼ ¼¿ Û®¹»¾²· ¼»® ³$²¼´·ó
½¸»² Û®¹<²¦«²¹°®$º«²¹ ·³ Ê»®¸<´¬²· ª±² îæï ¦« ¹»ó
©·½¸¬»²ò

y é

Þ»¬»¸»²¼» Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹ª»®¸<´¬²·»

Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹ª»®¸<´¬²·»ô ¼·» ¾»· ×²µ®¿º¬¬®»¬»²
¼·»»® Ê»®±®¼²«²¹ ¾»¬»¸»²ô µ*²²»² «²¬»® ß²®»½¸²«²¹
¼»® ¾·¸»® ¦«®$½µ¹»´»¹¬»² ß«¾·´¼«²¹¦»·¬ ²¿½¸ ¼»²
Ê±®½¸®·º¬»² ¼·»»® Ê»®±®¼²«²¹ º±®¬¹»º$¸®¬ ©»®¼»²ô
©»²² µ»·²» Æ©·½¸»²°®$º«²¹ ¿¾¹»´»¹¬ ©«®¼» «²¼ ¼·»
Ê»®¬®¿¹°¿®¬»·»² ¼·» ª»®»·²¾¿®»²ò

y è

×²µ®¿º¬¬®»¬»²ô ß«A»®µ®¿º¬¬®»¬»²

Ü·»» Ê»®±®¼²«²¹ ¬®·¬¬ ¿³ ïò ß«¹«¬ îðïî ·² Õ®¿º¬ò
Ù´»·½¸¦»·¬·¹ ¬®·¬¬ ¼·» Ê»®±®¼²«²¹ $¾»® ¼·» Þ»®«º¿«¾·´ó
¼«²¹ ¦«³ °¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²²·½¸»² ß²¹»¬»´´ó
¬»²ñ¦«® °¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»²
ª±³ íò Ó<®¦ ïççí øÞÙÞ´ò × Íò îçî÷ ¿«A»® Õ®¿º¬ò

Þ±²²ô ¼»² íò Ö«´· îðïî

Ü » ® Þ « ² ¼ »  ³ · ² ·  ¬ » ® º $ ® Ù »  « ² ¼ ¸ » · ¬
Ü ¿ ² · » ´ Þ ¿ ¸ ®

ïìëè Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



ß²´¿¹» ï

ø¦« y í ß¾¿¬¦ ï Í¿¬¦ ï÷

ß«¾·´¼«²¹®¿¸³»²°´¿²
º$® ¼·» Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹ ¦«³ Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²²·½¸»²

ß²¹»¬»´´¬»² «²¼ ¦«® Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»²

� Í¿½¸´·½¸» Ù´·»¼»®«²¹ �

ß¾½¸²·¬¬ ßæ Þ»®«º°®±º·´¹»¾»²¼» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²

Ôº¼ò Ò®ò Ì»·´ ¼» ß«¾·´¼«²¹¾»®«º¾·´¼» Æ« ª»®³·¬¬»´²¼» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²

ï î í

ï É¿®»²©·®¬½¸¿º¬ «²¼ Þ»½¸¿ºº«²¹
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ï÷

ïòï Þ»½¸¿ºº«²¹ «²¼
É¿®»²©·®¬½¸¿º¬§¬»³»
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ïòï÷

¿÷ Þ»¼¿®º»®³·¬¬´«²¹ ¼«®½¸º$¸®»²

¾÷ ¾»¬®·»¾·²¬»®²» «²¼ ¾»¬®·»¾»¨¬»®²» ×²º±®³¿¬·±²»² º$® ¼·» É¿ó
®»²¾»½¸¿ºº«²¹ ²«¬¦»²

½÷ Ó*¹´·½¸µ»·¬»² «²¼ Ù®»²¦»² ®¿¬·±²»´´»® É¿®»²¾»©·®¬½¸¿º¬«²¹
¾»©»®¬»²

¼÷ ¹»¾®<«½¸´·½¸» ß®¦²»·º±®³»² ²¿½¸ ·¸®»² ß²©»²¼«²¹©»·»²
«²¬»®½¸»·¼»²

»÷ ×²¼·µ¿¬·±²¹®«°°»² «²¬»®½¸»·¼»² «²¼ ¹»¾®<«½¸´·½¸» ß®¦²»·ó
³·¬¬»´ ¦«±®¼²»²

º÷ ß®¦²»·³·¬¬»´ ¼»² µ±³°´»³»²¬<®»² Ì¸»®¿°·»®·½¸¬«²¹»² ¦«±®¼²»²

¹÷ Þ»¦«¹¯«»´´»² «²¼ Þ»¬»´´ª»®º¿¸®»² ¿«©<¸´»²ô Þ»¬»´´ª±®ó
¹<²¹» °´¿²»²

¸÷ ß²¹»¾±¬» »·²¸±´»²ô ª»®¹´»·½¸»² «²¼ ¾»©»®¬»²

·÷ Þ»¬»´´«²¹»² «²¼ Ô·»º»®«²¹»² «²¬»® Þ»¿½¸¬«²¹ ®»½¸¬´·½¸»®
Ù®«²¼´¿¹»² ª±®¾»®»·¬»² «²¼ ¼«®½¸º$¸®»²

¶÷ É¿®»² ¿²²»¸³»² ±©·» ²¿½¸ Þ»½¸¿ºº»²¸»·¬ô ß®¬ô Ó»²¹» «²¼
Ð®»· $¾»®°®$º»² «²¼ »®º¿»²

µ÷ ¿°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸» Ì®¿²°±®¬ó «²¼ Ê»®°¿½µ«²¹º±®³»² ¾»·
Þ»¬»´´«²¹»² «²¼ Ô·»º»®«²¹»² ª»®©»²¼»²

´÷ Û·²¹¿²¹®»½¸²«²¹»² µ±²¬®±´´·»®»² «²¼ ¾»¿®¾»·¬»² ±©·» Û·²ó
µ¿«ºó «²¼ Ô·»º»®µ±²¼·¬·±²»² $¾»®©¿½¸»²

³÷ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ¦©·½¸»² É¿®»²ó «²¼ Ü¿¬»²º´« ¾»· Ô¿¹»®¾»ó
©»¹«²¹»² ¾»®$½µ·½¸¬·¹»²

²÷ É¿®»²©·®¬½¸¿º¬§¬»³» »´¾¬¬<²¼·¹ ¸¿²¼¸¿¾»²

ïòî Ô¿¹»®´±¹·¬·µ
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ïòî÷

¿÷ «²¬»®½¸·»¼´·½¸» ß®¬»² ¼»® Ô¿¹»®±®¹¿²·¿¬·±² ±©·» Ô¿¹»®§ó
¬»³» ¾»· ¼»® Ñ°¬·³·»®«²¹ ª±² ß®¾»·¬¿¾´<«º»² ¾»®$½µ·½¸¬·¹»²

¾÷ Þ»¬<²¼» «²¼ ¦«® ß¾¹¿¾» ¾»®»·¬¬»¸»²¼» É¿®»² ¿«º »®µ»²²ó
¾¿®» Ó<²¹»´ $¾»®°®$º»² «²¼ Ê»®º¿´´¼¿¬»² $¾»®©¿½¸»²

½÷ É¿®»² «²¬»® Þ»¿½¸¬«²¹ ¿°±¬¸»µ»²óô ¿®¦²»·³·¬¬»´ó «²¼ ¹»º¿¸®ó
¬±ºº®»½¸¬´·½¸»® Ê±®½¸®·º¬»² ±©·» ©¿®»²°»¦·º·½¸»® Û®º±®¼»®ó
²·» ´¿¹»®²

¼÷ Ó<²¹»´ ®»µ´¿³·»®»²ô Î»¬±«®»² «²¼ Î$½µ®«º» ¾»¿®¾»·¬»²

»÷ ´¿«º»²¼» Þ»¬¿²¼±°¬·³·»®«²¹ ¼«®½¸º$¸®»²

º÷ É¿®»² ·² Ï«¿®¿²¬<²» ¬»´´»²

¹÷ ß®¦²»·³·¬¬»´ «²¼ Ó»¼·¦·²°®±¼«µ¬» ±©·» Í±²¼»®¿¾º<´´» «²¬»®
Þ»®$½µ·½¸¬·¹«²¹ ¼»® ¹»´¬»²¼»² Î»½¸¬ª±®½¸®·º¬»² »²¬±®¹»²

ïòí ß®¦²»·¬±ºº» «²¼
Ü¿®®»·½¸«²¹º±®³»²
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ïòí÷

¿÷ Í¬±ºº»ô Ü®±¹»² «²¼ Æ«¾»®»·¬«²¹»² ±©·» ·¸®» ß²©»²¼«²¹ «²ó
¬»®½¸»·¼»²

¾÷ Õ»²²¦»·½¸²«²¹ó «²¼ Ô¿¹»®«²¹ª±®½¸®·º¬»² ª±² Í¬±ºº»²ô Ü®±ó
¹»² «²¼ Æ«¾»®»·¬«²¹»² ¾»¿½¸¬»²

½÷ Ê±®®¿¬ó «²¼ ß¾¹¿¾»¾»¸<´¬²·» º$® ß®¦²»·³·¬¬»´ ª»®©»²¼»²

ïìëçÞ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



Ôº¼ò Ò®ò Ì»·´ ¼» ß«¾·´¼«²¹¾»®«º¾·´¼» Æ« ª»®³·¬¬»´²¼» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²

ï î í

ïòì ß®¦²»·³·¬¬»´¹®«°°»²
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ïòì÷

¿÷ Ê±®½¸®·º¬»² º$® ¼»² Ë³¹¿²¹ ³·¬ ß®¦²»·³·¬¬»´² ¿²©»²¼»²

¾÷ ª»®½¸®»·¾«²¹°º´·½¸¬·¹»ô ¿°±¬¸»µ»²°º´·½¸¬·¹» «²¼ º®»·ª»®µ<«º´·ó
½¸» ß®¦²»·³·¬¬»´ ±©·» Þ»¬<«¾«²¹³·¬¬»´ «²¬»®½¸»·¼»² «²¼ ¼·»
Ë²¬»®½¸·»¼» ¾»· ¼»® Ô¿¹»®«²¹ ¾»¿½¸¬»²

½÷ ¼¿ Í±®¬·³»²¬ º®»·ª»®µ<«º´·½¸»® ß®¦²»·³·¬¬»´ «²¼ ¼»®»² ß²©»²ó
¼«²¹µ®·¬»®·»² ¾»½¸®»·¾»²

ïòë Ý¸»³·µ¿´·»² «²¼ Ù»º¿¸®¬±ºº»
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ïòë÷

¿÷ Ù»º<¸®´·½¸µ»·¬³»®µ³¿´» «²¼ Ù»º¿¸®»²§³¾±´» «²¬»®½¸»·¼»²

¾÷ Í·½¸»®¸»·¬ª±®½¸®·º¬»² ¾»¿½¸¬»² ±©·» Í½¸«¬¦ó «²¼ Í·½¸»®ó
¸»·¬ª±®µ»¸®«²¹»² ¬®»ºº»²

ïòê ß²©»²¼»² ¿°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸»®
Ú¿½¸°®¿½¸»
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ïòê÷

¿÷ °¸¿®³¿¦»«¬·½¸» Ò±³»²µ´¿¬«® »·²½¸´·»A´·½¸ ¹»¾®<«½¸´·½¸»®
ß¾µ$®¦«²¹»² ¿²©»²¼»²

¾÷ Þ»¦»·½¸²«²¹»² º$® Í¬±ºº»ô Ü®±¹»² «²¼ Æ«¾»®»·¬«²¹»² ±©·»
¹»¾®<«½¸´·½¸» ª±´µ¬$³´·½¸» Ò¿³»² ¿²©»²¼»²

½÷ Æ«¿³³»²¸<²¹» ¦©·½¸»² ¼»® Ò¿³»²¹»¾«²¹ ª±² Ú»®¬·¹¿®¦ó
²»·³·¬¬»´² «²¼ ·¸®»² ß²©»²¼«²¹¹»¾·»¬»² ¸»®¬»´´»²

î Õ¿«º³<²²·½¸» Í¬»«»®«²¹
«²¼ Õ±²¬®±´´»
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® î÷

îòï Î»½¸²»®·½¸» ß¾©·½µ´«²¹
«²¼ Æ¿¸´«²¹ª»®µ»¸®
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® îòï÷

¿÷ Î»½¸²«²¹»² »®¬»´´»² «²¼ Þ»´»¹» º$® ¼·» Ú·²¿²¦¾«½¸¸¿´¬«²¹
»®º¿»²ô ¼¿¾»· Ù®«²¼<¬¦» »·²»® ±®¼²«²¹¹»³<A»² Þ«½¸º$¸ó
®«²¹ ¾»¿½¸¬»²

¾÷ Æ¿¸´«²¹³»¬¸±¼»² «²¬»®½¸»·¼»²ô Æ¿¸´«²¹ª±®¹<²¹» ®»½¸²»ó
®·½¸ ¾»¿®¾»·¬»² «²¼ ¿¾©·½µ»´²

½÷ Ú±®¼»®«²¹»² «²¼ Ê»®¾·²¼´·½¸µ»·¬»² «²¬»® Þ»®$½µ·½¸¬·¹«²¹ ¼»®
Æ¿¸´«²¹ó «²¼ Õ®»¼·¬³*¹´·½¸µ»·¬»² $¾»®©¿½¸»²

¼÷ Ê±®¹<²¹» ¼» Ó¿¸²©»»² ¾»¿®¾»·¬»²

»÷ ¾»· ×²ª»²¬«®»² ³·¬©·®µ»²

îòî Õ¿«º³<²²·½¸» Í¬»«»®«²¹
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® îòî÷

¿÷ ¼·» Í±®¬·³»²¬¬®«µ¬«® ¿²¿´§·»®»² «²¼ ·²¾»±²¼»®» ·³ Ø·²ó
¾´·½µ ¿«º Í¬¿²¼±®¬¾»¼·²¹«²¹»² «²¼ Ó¿®µ¬¹»¹»¾»²¸»·¬»² ¿¾ó
¹´»·½¸»²å Ê±®½¸´<¹» ¦«® ß²¹»¾±¬¿²°¿«²¹ «²¬»® Þ»®$½µó
·½¸¬·¹«²¹ ¼»® Û·²µ¿«ºµ±²¼·¬·±²»² «²¼ ¿·±²¿´»® ß°»µ¬» »®ó
¿®¾»·¬»² ±©·» ¾»· ¼»®»² Ë³»¬¦«²¹ ³·¬©·®µ»²

¾÷ ¾»¬®·»¾©·®¬½¸¿º¬´·½¸» Ü¿¬»² º$® ¼·» Õ¿´µ«´¿¬·±² »®³·¬¬»´²ô ¼¿ó
¾»· ·²¾»±²¼»®» º$® ¼·» Ð®»·¾·´¼«²¹ Ë³¿¬¦¦¿¸´»²ô Û·²µ¿«ºó
µ±²¼·¬·±²»² «²¼ Ó¿®µ¬¿²¿´§»² ¾»®$½µ·½¸¬·¹»²

½÷ Õ±¬»² «²¼ Û®¬®<¹» ¾»¬®·»¾´·½¸»® Ô»·¬«²¹»² ¾»®»½¸²»² «²¼ ¾»ó
©»®¬»²

îòí Í¬¿¬·¬·µ
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® îòí÷

Ü¿¬»² º$® ¼·» Û®¬»´´«²¹ ª±² Í¬¿¬·¬·µ»² ¾»½¸¿ºº»² «²¼ °º´»¹»²ô
ß«©»®¬«²¹»² »®¬»´´»² «²¼ º$® Û²¬½¸»·¼«²¹º·²¼«²¹»² ¿«º¾»®»·¬»²

í ×²º±®³¿¬·±²ó «²¼
Õ±³³«²·µ¿¬·±²§¬»³»
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® í÷

¿÷ Ü¿¬»²ª»®¿®¾»·¬«²¹§¬»³» ·³ ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾ ²«¬¦»²ô Í§ó
¬»³º»¸´»® »®µ»²²»² «²¼ Ó¿A²¿¸³»² »·²´»·¬»²

¾÷ Ê±®½¸®·º¬»² ¼» Ü¿¬»²½¸«¬¦» ¿²©»²¼»²

½÷ Ü¿¬»² °º´»¹»² «²¼ ·½¸»®²

¼÷ »¨¬»®²» «²¼ ·²¬»®²» Ò»¬¦» «²¼ Ü·»²¬» ²«¬¦»²

»÷ ×²º±®³¿¬·±²»² ¾»½¸¿ºº»² «²¼ ¾»©»®¬»²

ì Ð®»·¾·´¼«²¹ «²¼
Ô»·¬«²¹¿¾®»½¸²«²¹
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ì÷

ïìêð Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



Ôº¼ò Ò®ò Ì»·´ ¼» ß«¾·´¼«²¹¾»®«º¾·´¼» Æ« ª»®³·¬¬»´²¼» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²

ï î í

ìòï Ð®»·¾·´¼«²¹
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ìòï÷

¿÷ Ð®»·» º$® »®¬¿¬¬«²¹º<¸·¹» Ú»®¬·¹¿®¦²»·³·¬¬»´ ¾·´¼»²

¾÷ Ð®»·» º$® ·² Î»¦»°¬«® «²¼ Ü»º»µ¬«® ¸»®¹»¬»´´¬» ß®¦²»·³·¬¬»´
¾·´¼»²

½÷ Ð®»·» º$® º®»·ª»®µ<«º´·½¸» «²¼ ¿°±¬¸»µ»²°º´·½¸¬·¹» ß®¦²»·³·¬¬»´
±©·» ¿°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» É¿®»² «²¬»® Þ»®$½µ·½¸¬·¹«²¹ ¼»®
Ó¿®µ¬¾»¼·²¹«²¹»² µ¿´µ«´·»®»²

¼÷ Ð®»·» º$® ¿°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹»² µ¿´µ«´·»®»²

»÷ Ð®»·» º$® ª»®½¸·»¼»²» É¿®»²¹®«°°»² «²¬»® Þ»®$½µ·½¸¬·¹«²¹
¼»® ª»®¬®¿¹´·½¸»² Ê»®»·²¾¿®«²¹»² ³·¬ ¼»² Õ®¿²µ»²µ¿»² «²¼
¿²¼»®»² Õ±¬»²¬®<¹»®² ¾·´¼»²

ìòî Ô»·¬«²¹¿¾®»½¸²«²¹
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ìòî÷

¿÷ ß¾®»½¸²«²¹ $¾»® ¼·» ¦»²¬®¿´»² Î»½¸»²¦»²¬®»² ª±®¾»®»·¬»²

¾÷ Í°®»½¸¬«²¼»²¾»¼¿®º ±©·» °»¦·»´´» É¿®»²¹®«°°»²ô ·²¾»ó
±²¼»®» Ê»®¾¿²¼³·¬¬»´ «²¼ Ø·´º³·¬¬»´ô ³·¬ ª»®½¸·»¼»²»² Õ±ó
¬»²¬®<¹»®² ¿¾®»½¸²»²

½÷ Ù»²»¸³·¹«²¹ª»®º¿¸®»² ³·¬ ª»®½¸·»¼»²»² Õ±¬»²¬®<¹»®² ¼«®½¸ó
º$¸®»²

ë Ì<¬·¹µ»·¬»² ²¿½¸ ¼»® ß°±¬¸»µ»²¾»ó
¬®·»¾±®¼²«²¹ ±©·» Ü±µ«³»²¬¿¬·±²
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ë÷

ëòï Ì<¬·¹µ»·¬»² ²¿½¸ ¼»®
ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾±®¼²«²¹
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ëòï÷

¿÷ ß®¦²»·³·¬¬»´ «²¼ Ý¸»³·µ¿´·»² «³º$´´»²ô ¿¾°¿½µ»²ô µ»²²¦»·½¸ó
²»² «²¼ ¦«® ß¾¹¿¾» ª±®¾»®»·¬»²

¾÷ Ó¿A²¿¸³»² ¦«® Ø§¹·»²» »®¹®»·º»²

½÷ ß®¾»·¬¹»®<¬» ¾»¼·»²»²ô °º´»¹»² «²¼ ·²¬¿²¼ ¸¿´¬»²

¼÷ Ð®$º«²¹»² ª±² Í¬±ºº»²ô Ü®±¹»²ô Æ«¾»®»·¬«²¹»²ô Ú»®¬·¹¿®¦²»·ó
³·¬¬»´² «²¼ ¿°±¬¸»µ»²°º´·½¸¬·¹»² Ó»¼·¦·²°®±¼«µ¬»² ª±®¾»®»·¬»²

ëòî Ü±µ«³»²¬¿¬·±²
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ëòî÷

Ü±µ«³»²¬¿¬·±²»² «²¬»® Þ»¿½¸¬«²¹ ¿°±¬¸»µ»²®»´»ª¿²¬»® Î»½¸¬ª±®ó
½¸®·º¬»² ª±®¾»®»·¬»²

ê Õ±³³«²·µ¿¬·±²
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ê÷

¿÷ Ú±®³»² ¼»® ª»®¾¿´»² «²¼ ²±²ª»®¾¿´»² Õ±³³«²·µ¿¬·±² ·³ Ë³ó
¹¿²¹ ³·¬ Õ«²¼»² ¿²©»²¼»²

¾÷ Ì»´»º±²¿¬» º$¸®»² «²¼ ²¿½¸¾»®»·¬»²

½÷ Õ«²¼»²®»µ´¿³¿¬·±²»² »²¬¹»¹»²²»¸³»² «²¼ Ó¿A²¿¸³»² ª»®ó
¿²´¿»²

¼÷ Ù»°®<½¸» ³·¬ Ú·®³»²ª»®¬®»¬»®² ª±®¾»®»·¬»² «²¼ ¼«®½¸º$¸®»²

»÷ ³»¼·¦·²·½¸» Ú¿½¸¾»¹®·ºº» ¿²©»²¼»²

º÷ ¾»¬®·»¾´·½¸»² Í½¸®·º¬ª»®µ»¸® ¼«®½¸º$¸®»²

¹÷ Ì»¿³»·²¿¬¦ «²¼ Ì»¿³¾»°®»½¸«²¹»² ª±®¾»®»·¬»² «²¼ ³·¬¹»ó
¬¿´¬»²

é Þ»®¿¬«²¹ «²¼ Ê»®µ¿«º
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® é÷

¿÷ Ê»®µ¿«ºó «²¼ Þ»®¿¬«²¹¹»°®<½¸» «²¬»® Þ»¿½¸¬«²¹ ¼»® ¿°±ó
¬¸»µ»²®»½¸¬´·½¸»² Þ»¬·³³«²¹»² º$¸®»²

¾÷ ¹»´¬»²¼» Î»½¸¬ª±®½¸®·º¬»² º$® ¿°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» É¿®»² ¾»¿½¸ó
¬»²ô ·²¾»±²¼»®» Ó»¼·¦·²°®±¼«µ¬»®»½¸¬ «²¼ Ô»¾»²³·¬¬»´®»½¸¬

½÷ Þ»½¸¿ºº»²¸»·¬ «²¼ ß²©»²¼«²¹ ¹»¾®<«½¸´·½¸»® Ê»®¾¿²¼³·¬¬»´
»®´<«¬»®²

¼÷ Þ»½¸¿ºº»²¸»·¬ô Ú«²µ¬·±² «²¼ ß²©»²¼«²¹ ª±² Ó·¬¬»´² «²¼ Ù»ó
¹»²¬<²¼»² ¦«® Õ®¿²µ»²ó «²¼ Í<«¹´·²¹°º´»¹» »®´<«¬»®²

»÷ ß®¬»²ô Û·¹»²½¸¿º¬»² «²¼ ß²©»²¼«²¹ ª±² Ó·¬¬»´² ¼»® Ø¿«¬ó
«²¼ Õ*®°»®°º´»¹» ±©·» ª±² Ó·¬¬»´² «²¼ Ù»¹»²¬<²¼»² ¼»®
Ø§¹·»²» »®´<«¬»®²

º÷ ß®¬ «²¼ Ê»®©»²¼«²¹ ª±² Ü·<¬»¬·µ¿ ±©·» ª±² Í¬±ºº»² «²¼ Æ«ó
¾»®»·¬«²¹»² ¦«® Ò¿¸®«²¹»®¹<²¦«²¹ »®´<«¬»®²

¹÷ ¾»· Ó¿A²¿¸³»² ¼»® Ù»«²¼¸»·¬ª±®±®¹» «²¼ Ð®<ª»²¬·±² ³·¬ó
©·®µ»²

ïìêïÞ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



Ôº¼ò Ò®ò Ì»·´ ¼» ß«¾·´¼«²¹¾»®«º¾·´¼» Æ« ª»®³·¬¬»´²¼» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²

ï î í

è ß°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹»²
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® è÷

¿÷ Ê±®½¸´<¹» º$® ¼·» Û²¬©·½µ´«²¹ «²¼ ß«¹»¬¿´¬«²¹ ¿°±¬¸»µ»²ó
$¾´·½¸»® Ü·»²¬´»·¬«²¹»² «²¬»®¾®»·¬»²

¾÷ ¼·» ·² ¼»® ß°±¬¸»µ» ¿²¹»¾±¬»²»² Ü·»²¬´»·¬«²¹»² «²¬»® Þ»ó
¿½¸¬«²¹ ¿°±¬¸»µ»²®»½¸¬´·½¸»® Þ»¬·³³«²¹»² ¼«®½¸º$¸®»²

½÷ Æ«¬»´´«²¹ ª±² ß®¦²»·³·¬¬»´² «²¼ ¿°±¬¸»µ»²$¾´·½¸»² É¿®»² «²ó
¬»® Þ»®$½µ·½¸¬·¹«²¹ «²¬»®½¸·»¼´·½¸»® Ê»®±®¹«²¹¬®«µ¬«®»²
ª±®¾»®»·¬»²

ç Ó¿®µ»¬·²¹
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ç÷

¿÷ ¿°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸» ®»½¸¬´·½¸» Î»¹»´«²¹»² ¾»· ¼»® Ë³»¬ó
¦«²¹ ª±² Ó¿®µ»¬·²¹³¿A²¿¸³»² ¾»¿½¸¬»²

¾÷ ¾»· Õ«²¼»²ó «²¼ Ó¿®µ¬¿²¿´§»² ³·¬©·®µ»²ô Û®¹»¾²·» ¿«º¾»ó
®»·¬»²ô Õ«²¼»²»®©¿®¬«²¹ »®³·¬¬»´² «²¼ ³·¬ É¿®»²±®¬·³»²¬ ¿¾ó
¹´»·½¸»²

½÷ Ó*¹´·½¸µ»·¬»² ¼»® Õ±²¬¿µ¬¿«º²¿¸³» ¦« Õ«²¼»² «²¼ ×²¬»®»ó
»²¬»² «²¬»® Þ»®$½µ·½¸¬·¹«²¹ ³±¼»®²»® Ó»¼·»² ¦·»´¹®«°°»²ó
±®·»²¬·»®¬ ²«¬¦»²

¼÷ Ó¿®µ»¬·²¹³¿A²¿¸³»² ¿«©<¸´»² «²¼ Ó¿®µ»¬·²¹·²¬®«³»²¬»
»·²»¬¦»²ô Þ«¼¹»¬ª±®¹¿¾»² ¾»®$½µ·½¸¬·¹»²

»÷ ¾»· ¼»® Þ»¬®»««²¹ «²¼ ß«©»·¬«²¹ ¼» Õ«²¼»²µ®»·» ³·¬©·®ó
µ»²

º÷ ª»®½¸·»¼»²» ß®¬»² ¼»® É¿®»²¿«¦»·½¸²«²¹ ¼«®½¸º$¸®»²

¹÷ É¿®»²¿²¹»¾±¬ ·³ Ê»®µ¿«º¾»®»·½¸ «²¬»® Û·²¸¿´¬«²¹ ª±² Ð´¿¬¦·»ó
®«²¹®»¹»´² °®<»²¬·»®»² «²¼ ®»¹»´³<A·¹ ¿«º Ê±´´¬<²¼·¹µ»·¬
°®$º»²

¸÷ Ð®<»²¬¿¬·±²º´<½¸»² ·³ Î¿¸³»² ¼»® ¾»¬®·»¾´·½¸»² É»®¾«²¹
¹»¬¿´¬»²

·÷ ¾»· ¼»® Í±®¬·³»²¬¹»¬¿´¬«²¹ ³·¬©·®µ»²

¶÷ Û®º±´¹ ¼»® Ó¿®µ»¬·²¹³¿A²¿¸³»² ¾»«®¬»·´»²

ïð ß°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸»
¯«¿´·¬<¬·½¸»®²¼» Ó¿A²¿¸³»²
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ ß
Ò«³³»® ïð÷

¿÷ ¯«¿´·¬<¬·½¸»®²¼» Ó¿A²¿¸³»² ·³ »·¹»²»² ß®¾»·¬¾»®»·½¸ ¿²ó
©»²¼»²

¾÷ ¦«® µ±²¬·²«·»®´·½¸»² Ê»®¾»»®«²¹ ª±² ß®¾»·¬°®±¦»»² ¾»·ó
¬®¿¹»²

½÷ ¾»· ¼»® Ü±µ«³»²¬¿¬·±² ¯«¿´·¬<¬·½¸»®²¼»® Ó¿A²¿¸³»² ³·¬ó
©·®µ»²

ß¾½¸²·¬¬ Þæ ×²¬»¹®¿¬·ª» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²

Ôº¼ò Ò®ò Ì»·´ ¼» ß«¾·´¼«²¹¾»®«º¾·´¼» Æ« ª»®³·¬¬»´²¼» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²

ï î í

ï Ü»® ß«¾·´¼«²¹¾»¬®·»¾
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® ï÷

ïòï Í¬»´´«²¹ô Î»½¸¬º±®³ «²¼ Í¬®«µ¬«®
¼»® ß°±¬¸»µ»
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ Þ
Ò«³³»® ïòï÷

¿÷ Í¬»´´«²¹ô Î»½¸¬º±®³ «²¼ Í¬®«µ¬«® ¼»® ß°±¬¸»µ» ·² Ù»»´´½¸¿º¬
«²¼ É·®¬½¸¿º¬ ¾»½¸®»·¾»²

¾÷ ß«º¹¿¾»² ¼»® ß°±¬¸»µ» ·³ Í§¬»³ ±¦·¿´»® «²¼ ¹»«²¼¸»·¬´·ó
½¸»® Ê»®±®¹«²¹ «²¼ Ê±®±®¹» »®´<«¬»®²

½÷ ß«º¹¿¾»² ¼»® º$® ¼»² ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾ô º$® ß®¾»·¬¹»¾»® «²¼
ß®¾»·¬²»¸³»® ©·½¸¬·¹»² Ñ®¹¿²·¿¬·±²»² «²¼ Þ»¸*®¼»² ¾»ó
½¸®»·¾»²

¼÷ º$® ¼»² ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾ ¹»´¬»²¼» Î»½¸¬ª±®½¸®·º¬»² ¾»¿½¸ó
¬»²

»÷ º¿½¸´·½¸» «²¼ ®»½¸¬´·½¸» Æ«¬<²¼·¹µ»·¬»² ¼» Ð»®±²¿´ ·² ¼»®
ß°±¬¸»µ» »®´<«¬»®²

ïìêî Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



Ôº¼ò Ò®ò Ì»·´ ¼» ß«¾·´¼«²¹¾»®«º¾·´¼» Æ« ª»®³·¬¬»´²¼» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»²

ï î í

ïòî Þ»®«º¾·´¼«²¹ô ß®¾»·¬óô
Í±¦·¿´ó «²¼ Ì¿®·º®»½¸¬
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ Þ
Ò«³³»® ïòî÷

¿÷ ¼·» Î»½¸¬» «²¼ Ðº´·½¸¬»² ¿« ¼»³ ß«¾·´¼«²¹ª»®¸<´¬²· º»¬ó
¬»´´»² «²¼ ¼·» ß«º¹¿¾»² ¼»® Þ»¬»·´·¹¬»² ·³ ¼«¿´»² Í§¬»³ ¾»ó
½¸®»·¾»²

¾÷ ¼»² ¾»¬®·»¾´·½¸»² ß«¾·´¼«²¹°´¿² ³·¬ ¼»® ß«¾·´¼«²¹±®¼²«²¹
ª»®¹´»·½¸»² «²¼ «²¬»® Ò«¬¦«²¹ ª±² ß®¾»·¬ó «²¼ Ô»®²¬»½¸²·µ»²
¦« »·²»® Ë³»¬¦«²¹ ¾»·¬®¿¹»²

½÷ ´»¾»²¾»¹´»·¬»²¼» Ô»®²»² ¿´ Ê±®¿«»¬¦«²¹ º$® ¼·» ¾»®«º´·½¸»
«²¼ °»®*²´·½¸» Û²¬©·½µ´«²¹ ¾»¹®$²¼»²å ¾®¿²½¸»²¾»¦±¹»²»
Ú±®¬¾·´¼«²¹³*¹´·½¸µ»·¬»² »®³·¬¬»´²

¼÷ ©»»²¬´·½¸» ×²¸¿´¬» »·²» ß®¾»·¬ª»®¬®¿¹» »®µ´<®»²

»÷ ¿®¾»·¬óô ±¦·¿´ó «²¼ ³·¬¾»¬·³³«²¹®»½¸¬´·½¸» Ê±®½¸®·º¬»² ±ó
©·» ¼·» º$® ¼»² ß«¾·´¼«²¹¾»¬®·»¾ ¹»´¬»²¼»² ¬¿®·º´·½¸»² Î»¹»ó
´«²¹»² ¾»¿½¸¬»²

º÷ ß®¬»² «²¼ Þ»¬¿²¼¬»·´» ª±² Û²¬¹»´¬¿¾®»½¸²«²¹»² »®µ´<®»²

ïòí Í·½¸»®¸»·¬ «²¼ Ù»«²¼¸»·¬½¸«¬¦
¾»· ¼»® ß®¾»·¬
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ Þ
Ò«³³»® ïòí÷

¿÷ Ù»º<¸®¼«²¹ ª±² Í·½¸»®¸»·¬ «²¼ Ù»«²¼¸»·¬ ¿³ ß®¾»·¬°´¿¬¦
º»¬¬»´´»² «²¼ Ó¿A²¿¸³»² ¦« ·¸®»® Ê»®³»·¼«²¹ »®¹®»·º»²

¾÷ ¾»®«º¾»¦±¹»²» ß®¾»·¬½¸«¬¦ó «²¼ Ë²º¿´´ª»®¸$¬«²¹ª±®½¸®·ºó
¬»² ¿²©»²¼»²

½÷ ß«º¹¿¾»² »·²» Û®¬¸»´º»® ²¿½¸ ¼»² Ë²º¿´´ª»®¸$¬«²¹ª±®ó
½¸®·º¬»² ¿«$¾»²

¼÷ Ó¿A²¿¸³»² ¼»® ¿´´¹»³»·²»² «²¼ °»®*²´·½¸»² Ø§¹·»²» »®¹®»·ó
º»²

»÷ Ê±®½¸®·º¬»² ¼» ª±®¾»«¹»²¼»² Þ®¿²¼½¸«¬¦» ¿²©»²¼»²å Ê»®ó
¸¿´¬»²©»·»² ¾»· Þ®<²¼»² ¾»½¸®»·¾»² «²¼ Ó¿A²¿¸³»² ¦«®
Þ®¿²¼¾»µ<³°º«²¹ »®¹®»·º»²

ïòì Ë³©»´¬½¸«¬¦
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ Þ
Ò«³³»® ïòì÷

Æ«® Ê»®³»·¼«²¹ ¾»¬®·»¾¾»¼·²¹¬»® Ë³©»´¬¾»´¿¬«²¹»² ·³ ¾»®«ºó
´·½¸»² Û·²©·®µ«²¹¾»®»·½¸ ¾»·¬®¿¹»²ô ·²¾»±²¼»®»

¿÷ ³*¹´·½¸» Ë³©»´¬¾»´¿¬«²¹»² ¼«®½¸ ¼»² ß«¾·´¼«²¹¾»¬®·»¾
«²¼ »·²»² Þ»·¬®¿¹ ¦«³ Ë³©»´¬½¸«¬¦ ¿² Þ»·°·»´»² »®µ´<®»²

¾÷ º$® ¼»² ß«¾·´¼«²¹¾»¬®·»¾ ¹»´¬»²¼» Î»¹»´«²¹»² ¼» Ë³©»´¬ó
½¸«¬¦» ¿²©»²¼»²

½÷ Ó*¹´·½¸µ»·¬»² ¼»® ©·®¬½¸¿º¬´·½¸»² «²¼ «³©»´¬½¸±²»²¼»²
Û²»®¹·»ó «²¼ Ó¿¬»®·¿´ª»®©»²¼«²¹ ²«¬¦»²

¼÷ ß¾º<´´» ª»®³»·¼»²å Í¬±ºº» «²¼ Ó¿¬»®·¿´·»² »·²»® «³©»´¬½¸±ó
²»²¼»² Û²¬±®¹«²¹ ¦«º$¸®»²

î ß®¾»·¬±®¹¿²·¿¬·±² «²¼
Þ$®±©·®¬½¸¿º¬
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® î÷

îòï ß®¾»·¬±®¹¿²·¿¬·±²
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ Þ
Ò«³³»® îòï÷

¿÷ ß®¾»·¬¿¾´<«º» °´¿²»²ô ¼«®½¸º$¸®»² «²¼ µ±²¬®±´´·»®»²å ¼¿¾»· ·²ó
¸¿´¬´·½¸»ô ±®¹¿²·¿¬±®·½¸»ô ¦»·¬´·½¸» «²¼ ©·®¬½¸¿º¬´·½¸» ßó
°»µ¬» ¾»®$½µ·½¸¬·¹»²

¾÷ Ó*¹´·½¸µ»·¬»² º«²µ¬·±²¿´»® «²¼ »®¹±²±³·½¸»® ß®¾»·¬°´¿¬¦ó
«²¼ ß®¾»·¬®¿«³¹»¬¿´¬«²¹ ²«¬¦»²

½÷ ¾»¬®·»¾´·½¸» ß®¾»·¬ó «²¼ Ñ®¹¿²·¿¬·±²³·¬¬»´ ©·®¬½¸¿º¬´·½¸ «²¼
«³©»´¬¹»®»½¸¬ »·²»¬¦»²

îòî Þ$®±©·®¬½¸¿º¬
øy í ß¾¿¬¦ î ß¾½¸²·¬¬ Þ
Ò«³³»® îòî÷

¿÷ Ð±¬»·²¹¿²¹ ¾»¿®¾»·¬»²ô Ð±¬ª»®¬»·´«²¹ ¼«®½¸º$¸®»² «²¼ Ð±¬ó
¿«¹¿²¹ µ±¬»²¾»©«¬ ¾»¿®¾»·¬»²

¾÷ Î»¹·¬®¿¬«®ó «²¼ Ü±µ«³»²¬¿¬·±²¿®¾»·¬»² «²¬»® Þ»¿½¸¬«²¹ ¹»ó
»¬¦´·½¸»® ß«º¾»©¿¸®«²¹º®·¬»² ¼«®½¸º$¸®»²

½÷ Ì»®³·²» °´¿²»² «²¼ $¾»®©¿½¸»² ±©·» ¾»· Ì»®³·²¿¾©»·½¸«²ó
¹»² »®º±®¼»®´·½¸» Ó¿A²¿¸³»² »·²´»·¬»²

ïìêíÞ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



ß²´¿¹» î

ø¦« y í ß¾¿¬¦ ï Í¿¬¦ î÷

ß«¾·´¼«²¹®¿¸³»²°´¿²
º$® ¼·» Þ»®«º¿«¾·´¼«²¹ ¦«³ Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²²·½¸»²

ß²¹»¬»´´¬»² «²¼ ¦«® Ð¸¿®³¿¦»«¬·½¸óµ¿«º³<²²·½¸»² ß²¹»¬»´´¬»²

� Æ»·¬´·½¸» Ù´·»¼»®«²¹ �

Ü·» ²¿½¸º±´¹»²¼» ¦»·¬´·½¸» Ù´·»¼»®«²¹ ²»²²¬ ¼·» Æ»·¬®<«³»ô ·² ¼»²»² ¼·» ¶»©»·´·¹»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼
Ú<¸·¹µ»·¬»² ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ª»®³·¬¬»´¬ ©»®¼»² ±´´»²ò

Û®¬» ß«¾·´¼«²¹¶¿¸®

øï÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ª·»® ¾· º$²º Ó±²¿¬»² ·²¼ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»®
Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòï Þ»½¸¿ºº«²¹ «²¼ É¿®»²©·®¬½¸¿º¬§¬»³»ô Ô»®²¦·»´» ¼ô »ô · «²¼ ¶ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòê ß²©»²¼»² ¿°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸»® Ú¿½¸°®¿½¸»ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® í ×²º±®³¿¬·±²ó «²¼ Õ±³³«²·µ¿¬·±²§¬»³»ô Ô»®²¦·»´» ¿ ¾· ¼ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ê Õ±³³«²·µ¿¬·±²ô Ô»®²¦·»´» ¿ô ¾ «²¼ ºô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® è ß°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹»²ô Ô»®²¦·»´ ½ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïð ß°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸» ¯«¿´·¬<¬·½¸»®²¼» Ó¿A²¿¸³»²ô Ô»®²¦·»´ ¿

·³ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ¼»² ·²¬»¹®¿¬·ª»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»² «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿«

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® ïòï Í¬»´´«²¹ô Î»½¸¬º±®³ «²¼ Í¬®«µ¬«® ¼»® ß°±¬¸»µ»ô

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® ïòî Þ»®«º¾·´¼«²¹ô ß®¾»·¬óô Í±¦·¿´ó «²¼ Ì¿®·º®»½¸¬ô Ô»®²¦·»´» ¿ô ¾ «²¼ »

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

øî÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ª·»® ¾· º$²º Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòî Ô¿¹»®´±¹·¬·µô Ô»®²¦·»´» ¾ «²¼ ½ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòí ß®¦²»·¬±ºº» «²¼ Ü¿®®»·½¸«²¹º±®³»²ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòì ß®¦²»·³·¬¬»´¹®«°°»²ô Ô»®²¦·»´ ¾ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòë Ý¸»³·µ¿´·»² «²¼ Ù»º¿¸®¬±ºº»ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® îòï Î»½¸²»®·½¸» ß¾©·½µ´«²¹ «²¼ Æ¿¸´«²¹ª»®µ»¸®ô Ô»®²¦·»´ »ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ëòï Ì<¬·¹µ»·¬»² ²¿½¸ ¼»® ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾±®¼²«²¹ô Ô»®²¦·»´» ¾ «²¼ ½

·³ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ¼»² ·²¬»¹®¿¬·ª»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»² «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿«

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® ïòí Í·½¸»®¸»·¬ «²¼ Ù»«²¼¸»·¬½¸«¬¦ ¾»· ¼»® ß®¾»·¬ô Ô»®²¦·»´» ¿ô ¾ô ¼ «²¼ »ô

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® ïòì Ë³©»´¬½¸«¬¦ô Ô»®²¦·»´» ¾ ¾· ¼

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

øí÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ¦©»· ¾· ª·»® Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ìòï Ð®»·¾·´¼«²¹ô Ô»®²¦·»´» ¿ «²¼ ½ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ç Ó¿®µ»¬·²¹ô Ô»®²¦·»´» º «²¼ ¹

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

Æ©»·¬» ß«¾·´¼«²¹¶¿¸®

øï÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ¦©»· ¾· ¼®»· Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòì ß®¦²»·³·¬¬»´¹®«°°»²ô Ô»®²¦·»´ ½ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® é Þ»®¿¬«²¹ «²¼ Ê»®µ¿«ºô Ô»®²¦·»´» ¾ ¾· ºô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® è ß°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹»²ô Ô»®²¦·»´ ¾

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

ïìêì Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



øî÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ¦©»· ¾· ¼®»· Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ç Ó¿®µ»¬·²¹ô Ô»®²¦·»´» ¿ô ½ô » «²¼ ¸

·³ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ¼»² ·²¬»¹®¿¬·ª»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»² «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿«

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® îòï ß®¾»·¬±®¹¿²·¿¬·±²ô

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® îòî Þ$®±©·®¬½¸¿º¬

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

øí÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ¼®»· ¾· ª·»® Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòï Þ»½¸¿ºº«²¹ «²¼ É¿®»²©·®¬½¸¿º¬§¬»³»ô Ô»®²¦·»´» ¾ô ºô ¸ «²¼ µô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòî Ô¿¹»®´±¹·¬·µô Ô»®²¦·»´» ¿ «²¼ ¼ ¾· ¹ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòì ß®¦²»·³·¬¬»´¹®«°°»²ô Ô»®²¦·»´ ¿ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® í ×²º±®³¿¬·±²ó «²¼ Õ±³³«²·µ¿¬·±²§¬»³»ô Ô»®²¦·»´ »ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ëòï Ì<¬·¹µ»·¬»² ²¿½¸ ¼»® ß°±¬¸»µ»²¾»¬®·»¾±®¼²«²¹ô Ô»®²¦·»´» ¿ «²¼ ¼ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ëòî Ü±µ«³»²¬¿¬·±²ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ê Õ±³³«²·µ¿¬·±²ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïð ß°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸» ¯«¿´·¬<¬·½¸»®²¼» Ó¿A²¿¸³»²ô Ô»®²¦·»´ ½

¦« ª»®³·¬¬»´² «²¼ ·³ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ¼¿³·¬ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²
¿«

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòê ß²©»²¼»² ¿°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸»® Ú¿½¸°®¿½¸»

¦« ª»®¬·»º»² ±©·» ·³ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ¼¿³·¬ ¼·» ·²¬»¹®¿¬·ª»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«ºó
¾·´¼°±·¬·±² ¿«

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® ïòì Ë³©»´¬½¸«¬¦ô Ô»®²¦·»´ ¿

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

øì÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ¼®»· ¾· ª·»® Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòï Þ»½¸¿ºº«²¹ «²¼ É¿®»²©·®¬½¸¿º¬§¬»³»ô Ô»®²¦·»´ ´ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® îòï Î»½¸²»®·½¸» ß¾©·½µ´«²¹ «²¼ Æ¿¸´«²¹ª»®µ»¸®ô Ô»®²¦·»´» ¿ «²¼ ¾ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ìòï Ð®»·¾·´¼«²¹ô Ô»®²¦·»´» ¾ô ¼ «²¼ »ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ìòî Ô»·¬«²¹¿¾®»½¸²«²¹

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

Ü®·¬¬» ß«¾·´¼«²¹¶¿¸®

øï÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ¦©»· ¾· ª·»® Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïòï Þ»½¸¿ºº«²¹ «²¼ É¿®»²©·®¬½¸¿º¬§¬»³»ô Ô»®²¦·»´» ¿ô ½ô ¹ô ³ «²¼ ²

¦« ª»®³·¬¬»´² «²¼ ·³ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ¼¿³·¬ ¼·» ·²¬»¹®¿¬·ª»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«ºó
¾·´¼°±·¬·±² ¿«

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® îòï ß®¾»·¬±®¹¿²·¿¬·±²ô Ô»®²¦·»´ ¿

¦« ª»®¬·»º»²ò

øî÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ¼®»· ¾· º$²º Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·»
«²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ê Õ±³³«²·µ¿¬·±²ô Ô»®²¦·»´» ½ô ¼ «²¼ ¹ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® é Þ»®¿¬«²¹ «²¼ Ê»®µ¿«ºô Ô»®²¦·»´» ¿ «²¼ ¹ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® è ß°±¬¸»µ»²$¾´·½¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹»²ô Ô»®²¦·»´ ¿

¦« ª»®³·¬¬»´² «²¼ ·³ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ¼¿³·¬ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²
¿«

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ê Õ±³³«²·µ¿¬·±²ô Ô»®²¦·»´ ¿

¦« ª»®¬·»º»² ±©·» ·³ Æ«¿³³»²¸¿²¹ ¼¿³·¬ ¼·» ·²¬»¹®¿¬·ª»² Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«ºó
¾·´¼°±·¬·±²»² ¿«

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® ïòî Þ»®«º¾·´¼«²¹ô ß®¾»·¬óô Í±¦·¿´ó «²¼ Ì¿®·º®»½¸¬ô Ô»®²¦·»´» ½ô ¼ «²¼ ºô

ß¾½¸²·¬¬ Þ Ò«³³»® ïòí Í·½¸»®¸»·¬ «²¼ Ù»«²¼¸»·¬½¸«¬¦ ¾»· ¼»® ß®¾»·¬ô Ô»®²¦·»´ ½

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

ïìêëÞ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»



øí÷ ×² »·²»³ Æ»·¬®¿«³ ª±² ·²¹»¿³¬ ª·»® ¾· »½¸ Ó±²¿¬»² ·²¼ ½¸©»®°«²µ¬³<A·¹ ¼·» Ú»®¬·¹µ»·¬»²ô Õ»²²¬ó
²·» «²¼ Ú<¸·¹µ»·¬»² ¼»® Þ»®«º¾·´¼°±·¬·±²»² ¿« y í ß¾¿¬¦ î

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® îòï Î»½¸²»®·½¸» ß¾©·½µ´«²¹ «²¼ Æ¿¸´«²¹ª»®µ»¸®ô Ô»®²¦·»´» ½ «²¼ ¼

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® îòî Õ¿«º³<²²·½¸» Í¬»«»®«²¹ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® îòí Í¬¿¬·¬·µô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ç Ó¿®µ»¬·²¹ô Ô»®²¦·»´» ¾ô ¼ô · «²¼ ¶ô

ß¾½¸²·¬¬ ß Ò«³³»® ïð ß°±¬¸»µ»²°»¦·º·½¸» ¯«¿´·¬<¬·½¸»®²¼» Ó¿A²¿¸³»²ô Ô»®²¦·»´ ¾

¦« ª»®³·¬¬»´²ò

ïìêê Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ Ö¿¸®¹¿²¹ îðïî Ì»·´ × Ò®ò íïô ¿«¹»¹»¾»² ¦« Þ±²² ¿³ ïîò Ö«´· îðïî

Ü¿ Þ«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ ·³ ×²¬»®²»¬æ ©©©ò¾«²¼»¹»»¬¦¾´¿¬¬ò¼» ¤ Û·² Í»®ª·½» ¼» Þ«²¼»¿²¦»·¹»® Ê»®´¿¹ ©©©ò¾«²¼»¿²¦»·¹»®óª»®´¿¹ò¼»


	Berufsgruppe Handel Deckblatt.pdf
	LP Berufsgruppe Handel und Verkauf 2017.pdf
	2017-13 Verordnung Verkäufer_Kfm.Einzelhandel.pdf
	31 2012 Pharmazeutisch-kfm. Angestellte.pdf



